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1851/2020
Gesetz  

zur Änderung des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG)*)

Vom 13. Dezember 2020
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG)

Das Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508), wird 
wie folgt geändert:

1. § 88 a Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Beschlüsse der Campusdirektion kommen mit 
der Mehrheit der Stimmen zustande. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der Sprecherin 
oder des Sprechers der Campusdirektion. Der Kauf-
männischen Direktorin oder dem Kaufmännischen 
Direktor steht bei Entscheidungen oder Maßnah-
men der Campusdirektion, die wirtschaftliche 
Angelegenheiten des Klinikums betreffen, ein Wi-
derspruchsrecht zu. Der Dekanin oder dem Dekan 
des medizinischen Fachbereichs oder der Vizepräsi-
dentin oder dem Vizepräsidenten für Medizin steht 
ein Widerspruchsrecht in Angelegenheiten zu, die 
Forschung und Lehre betreffen. Wird den Widersprü-
chen nach Satz 2 und 3 durch erneute Entschei-
dung in der Campusdirektion mit den Stimmen des 
widersprechenden Mitglieds nicht abgeholfen, so 
erfolgt eine Beschlussfassung im Vorstand nach den 
Grundsätzen des § 87 a Absatz 3 und 4. Enthaltun-
gen bei Beschlüssen der Campusdirektion sowie des 
Vorstands über eine Vorlage der Campusdirektion 
gelten nicht als Nein-Stimmen“.

2. § 88 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Nummern 2 bis 5 wie 
folgt gefasst:

„2. die Kaufmännische Direktorin oder der 
Kaufmännische Direktor, die oder der vom 
Vorstand einstimmig bestellt wird,

3. die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche 
Direktor, die oder der aus dem Kreis der 
Abteilungsdirektorinnen oder Abteilungs-
direktoren im Nebenamt vom Vorstand 
einstimmig bestellt wird,

4. die Pflege- oder Technische Direktorin oder 
der Pflege- oder Technische Direktor, die 
oder der vom Vorstand einstimmig bestellt 
wird, und

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Prä-
sidiums der jeweiligen Universität ohne 
Stimmrecht.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Hauptsatzung legt für jedes der Mitglie-
der der Campusdirektion nach Absatz 1 Nr. 2 
bis 4 fest, welches Mitglied des Vorstands die 
Dienstvorgesetztenfunktion wahrnimmt. Das in 
der Hauptsatzung benannte Mitglied des Vor-
stands hat das Vorschlagsrecht für die Entschei-
dung des Vorstands über die Bestellung des 
betreffenden Mitglieds der Campusdirektion.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2020 

 D a n i e l  G ü n t h e r K a r i n  P r i e n
 Ministerpräsident  Ministerin
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 16. Dezember 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201215_corona_
verordnung_schulen.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Änderung der Schulen-Coronaverordnung*)

Vom 16. Dezember 2020
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2, § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 16 sowie 
Absatz 3, 5 und 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I. 
S. 2397), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 der Co-
rona-Bekämpfungsverordnung vom 14. Dezember 
2020 (ersatzverkündet am 14. Dezember 2020 auf 
der Internetseite https://www.schleswig-holstein.
de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201216_ 
Landesverordnung_Corona.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1 
Änderung der Schulen-Coronaverordnung

Die Schulen-Coronaverordnung vom 30. November 
2020 (ersatzverkündet am 30. November 2020 auf 
der Internetseite https://www.schleswig-holstein.
de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201130_ 
corona_verordnung_schulen.html), geändert durch Ver-
ordnung vom 12. Dezember 2020 (ersatzverkündet am 
12. Dezember 2020 auf der Internetseite https://www. 
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/ 
Erlasse/201212_corona_aenderungsverordnung_schulen. 
html), wird wie folgt geändert:

§ 6a erhält folgende Fassung:

„§ 6a 
Schulbetrieb in der Zeit vom 16. Dezember 2020 

bis zum 9. Januar 2021

(1) In den allgemein bildenden Schulen und Förder-
zentren finden in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 für die 
Schülerinnen und Schüler vom 16. Dezember 2020 
bis zum 9. Januar 2021 kein Unterricht und keine 
sonstigen Schulveranstaltungen statt. Für die Schü-
lerinnen und Schüler kann ein Lernen in Distanz vor-
gesehen werden. An den Schulen wird abweichend 
von Satz 1 an den Tagen, an denen in der Schule 
Unterricht stattgefunden hätte, eine Notbetreuung 
vorgehalten. Angebote der Notbetreuung sind, so-

weit alternative Betreuungsmöglichkeiten fehlen, 
folgenden Schülerinnen und Schülern vorbehalten:

1. Schülerinnen und Schüler, von denen mindes-
tens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gemäß § 19 Absatz 2 
Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig 
ist,

2. Schülerinnen und Schüler als Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden,

3. Schülerinnen und Schüler, für die eine Betreuung 
in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler erforderlich 
ist.

Satz 3 und 4 finden für schulische Ganztags- und 
Betreuungsangebote entsprechende Anwendung.

(2) In den allgemein bildenden Schulen und Förder-
zentren ab der Jahrgangsstufe 8 sowie in den berufs-
bildenden Schulen finden für die Schülerinnen und 
Schüler vom 16. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 
2021 kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen. 
Bereits vorgesehene und unaufschiebbare Prüfungen 
und Leistungsnachweise können in der Schule durch-
geführt werden. Für Schülerinnen und Schüler mit 
einem sonderpädagogischen Förderbedarf können 
an Förderzentren und allgemein bildenden Schulen 
abweichend von Satz 1 an den Tagen, an denen 
Unterricht in der Schule stattgefunden hätte, erfor-
derliche Betreuungsangebote vorgehalten werden.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt die Verord-
nung in Kraft, sobald sie nach § 60 Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 61 Satz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes ersatzverkündet worden ist.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Dezember 2020

K a r i n  P r i e n 
Ministerin  

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert LVO vom 30. November 2020, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-33
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Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung zur Änderung der Schulen-
Coronaverordnung vom 16. Dezember 2020 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Die Schulen-Coronaverordnung ist mit Wirkung vom 13. Dezember 2020 dahin geändert worden, dass in der Zeit vom 
14. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021 der Schulbetrieb in Präsenz erheblich eingeschränkt worden ist. Nur für 
die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 7 an den allgemein bildenden Schulen und Förderzentren 
kann danach noch ein Unterricht in Präsenz stattfinden. Zugleich haben die Eltern aber die Möglichkeit erhalten, ihr 
Kind aus Gründen der Kontaktreduzierung und Selbst-Quarantäne vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Für die 
Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 sowie in den berufsbildenden Schulen ist zugleich mit Ausnahme 
bereits angesetzter und unaufschiebbarer Prüfungen und Leistungsnachweise jegliche schulische Veranstaltung in 
Präsenz in der Schule ausgesetzt worden. Zur Infektionsschutz bedingten Begründung dieser Maßnahmen wird auf die 
Begründung der Landesverordnung zur Änderung der Schulen-Coronaverordnung vom 12. Dezember 2020 verwiesen.

Aufgrund des weiter unveränderten, sehr kritischen Infektionsgeschehens innerhalb der Coronavirus-Pandemie werden 
nunmehr mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 bundesweit weitere Maßnahmen getroffen, die nahezu alle gesellschaft-
lichen Bereiche erfassen. Insbesondere wird es auch eine Schließung des Einzelhandels geben, soweit es nicht um die 
erforderliche Daseinsfürsorge - insbesondere Lebensmittel - geht. Im Rahmen dieser erforderlichen Gesamtanstrengung 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens zunächst im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 ist 
es geboten, zeitgleich in den Schulen jeglichen Unterricht in Präsenz auszusetzen.

Im Vergleich zu der für die Tage 14. und 15. Dezember 2020 bereits bestehenden infektionsschutzrechtlichen Lage 
gemäß Schulen-Coronaverordnung ergeben sich damit folgende notwendigen Änderungen:

In den allgemein bildenden Schulen und Förderzentren finden auch in den Jahrgangsstufe 1 bis 7 für die Schülerinnen 
und Schüler ab dem 16. Dezember 2020 weder Unterricht noch sonstige schulische Veranstaltungen statt. Für die Schü-
lerinnen und Schüler kann ein Lernen in Distanz vorgesehen werden. In den Schulen wird für die Schülerinnen und 
Schüler dieser Jahrgangsstufen eine Notbetreuung eingerichtet. An dieser Notbetreuung können, soweit alternative 
Betreuungsmöglichkeiten fehlen, folgende Schülerinnen und Schüler teilnehmen:

- Schülerinnen und Schüler, von denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der kritischen Infrastruk-
turen gemäß § 19 Absatz 2 Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig ist.

- Schülerinnen und Schüler als Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden.

- Ebenso kann an einer solchen Notbetreuung in der Schule teilgenommen werden, wenn für die Schülerin oder den 
Schüler eine Betreuung in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs bei der Schülerin oder dem Schüler erfor-
derlich ist. Ein besonderer Betreuungsbedarf kann sich insbesondere aus einem sonderpädagogischen Förderbedarf 
ergeben oder aus Gründen des Kindeswohls erforderlich sein.

Die Notbetreuung tritt an die Stelle von sonst in der Schule vorgesehenem Unterricht. Gleiches gilt für schulische 
Ganztags- und Betreuungsangebote, an deren Stelle ebenso eine Notbetreuung durch die Träger beziehungsweise die 
Anbieter treten kann; in diesem Bereich kann mithin auch eine Notbetreuung in den Ferien zulässig sein, wenn eine 
Ferienbetreuung als schulische Veranstaltung bereits üblich vorgesehen war.

Die Rechtslage für die Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 8 und in 
den berufsbildenden Schulen bleibt unverändert.

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 16. Dezember 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201216_corona_
verordnung_hochschulen.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 16. Dezember 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-35

Aufgrund des § 12 Absatz 1 Satz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung vom 14. Dezember 2020 (ersatzver-
kündet am 14. Dezember 2020 auf der Internetseite 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/201216_Landesverordnung_ 
Corona.html) in Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28 a Absatz 1 Num-
mer 1, 2, 3, 4, 8, 13, 16 und 17, Absatz 3 und 
Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I 
S. 2397), verordnet das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staat-
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lichen und staatlich anerkannten Hochschulen nach 
§ 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 508), und dem Gesetz über die Stiftungsuniver-
sität zu Lübeck vom 24. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 306), geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Lehrbetrieb

(1) Der Lehrbetrieb an Hochschulen findet, soweit 
nicht diese Verordnung Ausnahmen zulässt, in digi-
taler Form statt.

(2) Prüfungen in Präsenz sind zu verschieben, so-
fern nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Ein 
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn sich 
durch eine Verschiebung der Studienabschluss un-
zumutbar verzögern würde. Findet eine Prüfung in 
Präsenz statt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
ist einzuhalten.

(3) Praktische Lehrveranstaltungen sind nur zulässig, 
wenn sie anderenfalls im Wintersemester 2020/21 
nicht mehr nachgeholt werden können und der Stu-
dienabschluss sich dadurch unvermeidbar verzögern 
würde. In der Human- und Zahnmedizin und in den 
Studiengängen zu den Gesundheitsfachberufen ist 
es zulässig, die Möglichkeiten der Abweichungsver-
ordnungen zu den jeweiligen Approbationsordnungen 
und die Verordnung zur Sicherstellung der Ausbil-
dung in den Gesundheitsfachberufen zu nutzen. In 
den Fällen der Sätze 1 und 2 ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen und ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten, sofern nicht in Absatz 4 und 
Absatz 5 etwas anderes geregelt ist.

(4) Für sportpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Vom Deutschen Olympischen Sportbund oder 
von einzelnen Sportfachverbänden entwickelte 
Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sport-
betriebs umgesetzt und vor Ort mit dem Hinweis 
auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

(5) Für musikpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit einer 
erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbeson-
dere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn

a) es sich um Solodarbietungen oder um Musik-
proben handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren je-
weils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) sich das Hygienekonzept neben den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 3 genannten Punkten auch zu dem 
in Buchstabe b genannten Mindestabstand, 
der Reinigung und Desinfektion gemeinsam 
genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kon-
denswasser bei Blasinstrumenten, der Eindäm-
mung der Aerosolausbreitung bei Blasinstru-
menten und der Anordnung der Akteurinnen 
und Akteure zueinander verhält.

4. In allen anderen Fällen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.

(6) Lehrende sind für die Dauer einer sport- oder 
musikpraktischen Lehrveranstaltung von der Ver-
pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen, in allen anderen Veranstaltungen gilt 
dies nur, wenn die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen während 
der gesamten Lehrveranstaltung sichergestellt ist.

§ 3 
Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze

(1) Bibliotheken werden geschlossen. Ausnahmen 
gelten für

1. die Ausleihe und Rückgabe,

2. in besonderen Härtefällen die Anfertigung von 
studentischen Abschlussarbeiten und studienbe-
gleitend anzufertigenden Hausarbeiten,

3. die Anfertigung von Forschungsarbeiten ein-
schließlich Dissertationen und Habilitationen 
durch Mitglieder und Angehörige der Hochschule 
und

4. die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch 
Lehrende.

(2) Die Hochschule kann nach vorheriger Anmeldung 
Studierenden in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere um die Nutzung für das Studium notwendiger 
digitaler Infrastruktur zu ermöglichen, den Zugang 
zu studentischen Arbeitsplätzen ermöglichen.

§ 4 
Kontaktverbot und Abstandsgebot

(1) Ansammlungen und Zusammenkünfte zu pri-
vaten Zwecken auf dem Gelände der Hochschule 
sind, soweit in dieser Verordnung keine Ausnahmen 
vorgesehen sind, nur zulässig mit Personen des ei-
genen Haushaltes unabhängig von der Personen-
zahl oder mit bis zu fünf Personen des eigenen und 
eines weiteren Haushaltes oder im Zeitraum vom 
24. bis 26. Dezember 2020 mit Personen des eigenen 
Haushaltes und vier Angehörigen des engsten Famili-
enkreises. Kinder bis zur Vollendung des vierzehnten 
Lebensjahres aus den vorgenannten Haushalten sind 
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bei den Obergrenzen nach Satz 1 und 2 nicht zu 
berücksichtigen. Der engste Familienkreis im Sinne 
der Regelung für den Zeitraum vom 24. bis 26. De-
zember besteht aus Ehegatten, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern, Partnerinnen und Partnern einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in 
gerader Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern und 
deren jeweiligen Haushaltsangehörigen.

(2) Auf dem Gelände der Hochschule ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene, 

Hygienekonzepte der Hochschulen

(1) An jeder Hochschule existiert ein Hygienekonzept. 
Die Hochschule hat dabei nach den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls die Anforderungen des Infektions-
schutzes zu berücksichtigen und den Hygieneleitfaden 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zu beachten. Im Hygienekonzept sind insbesondere 
Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten;

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 4 Absatz 2;

3. die Regelung von Besucherströmen;

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig berührt werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft;

7. die Information über Hygienestandards.

Die Hochschule hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörde hat die Hochschule das 
Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflich-
ten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz und arbeitsschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.

(2) Bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstal-
tungen, Prüfungen und der Nutzung studentischer Ar-
beitsplätze der Hochschule sind die Kontaktdaten der 
Teilnehmenden zu erheben. Die Daten sind so zu erhe-
ben und aufzubewahren, dass Erhebungsdatum und 

-uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit 
vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für 
einen Zeitraum von vier Wochen nachverfolgt werden 
können. Danach sind die Daten zu vernichten. Sie sind 
auf Verlangen der für den Infektionsschutz zuständi-
gen Behörde zu übermitteln, sofern dies zum Zwecke 
der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 
erforderlich ist. Es ist zu gewährleisten, dass unbe-
fugte Dritte von den erhobenen Daten keine Kenntnis 
erlangen. Eine anderweitige Verwendung ist unzuläs-
sig. Die Hochschule hat Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder 
der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. Soweit gegenüber der 
Hochschule Kontaktdaten angegeben werden, müssen 
sie wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten 
genügen die dienstlichen Kontaktdaten.

(3) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule ihrer Gebäude oder ihres Geländes 
verweisen.

§ 6 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) In den Gebäuden der Hochschulen, die öffentlich 
oder hochschulöffentlich zugänglich sind, und an Ar-
beits- und Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 4 zu 
tragen. Dies gilt nicht,

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist.

(2) Bei Veranstaltungen und Prüfungen der Hoch-
schule in Gebäuden außerhalb des Geländes der 
Hochschule gelten Absatz 1 und § 2 entsprechend.

(3) Auf dem Gelände der Hochschulen ist in den 
Eingangsbereichen vor den Gebäuden eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hochschulen kön-
nen darüber hinaus in von ihnen zu kennzeichnen-
den Bereichen, in denen Personen länger und dichter 
zusammenkommen, das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung vorschreiben.

(4) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Nie-
sen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung 
mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske 
mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht nicht aus. 
Abweichend von Satz 1 ist die Verwendung eines Vi-
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siers durch Lehrpersonal dann ausreichend, wenn es 
das ganze Gesicht abdeckt und die Erkennbarkeit der 
Mimik oder die unbeeinträchtigte sprachliche Verständ-
lichkeit der Erreichung eines verfolgten Bildungszwecks 
dient. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträch-
tigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies glaubhaft machen können.

§ 7 
Mensen

Die Mensen an Hochschulen werden geschlossen.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 7 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaver-
ordnung vom 31. Oktober 2020 (ersatzverkündet am 
31. Oktober 2020, unverzüglich bekanntgemacht im 
GVOBl. Schl.-H. S. 783)*), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2020 
(ersatzverkündet am 29. November 2020 unter 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/201129_aenderung_corona_ 
verordnung_hochschulen.html), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Januar 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Dezember 2020
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-29

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom16. Dezember 2020 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Mit Wirkung vom 30. November 2020 wurde für die Hochschulen, die ihren Lehrbetrieb für das Wintersemester 2020/21 
nach den Erfahrungen des vorangegangenen Sommersemesters bereits als Hybridsemester geplant hatten, in der 
Hochschulen-Coronaverordnung weitreichende Maßnahmen getroffen, die vor dem Hintergrund des Infektionsschut-
zes den Präsenzlehrveranstaltungen sehr weitreichend einschränkten und die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in den 
Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen ausweiteten.

Trotz der deutschlandweit bisher getroffenen Maßnahmen steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-
CoV-2) inzwischen wieder in nahezu allen Regionen Deutschlands und Schleswig-Holsteins mit sehr hoher Dynamik 
an. Dies hat dazu geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung 
nicht mehr gewährleistet werden kann, was wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus beiträgt. Aktuell 
verzeichnen sich täglich neue Höchststände bei Infiziertenzahlen deutschlandweit und in Schleswig-Holstein.

In Schleswig-Holstein entwickelten sich sowohl die Zahlen der Neuinfektionen als auch die Anzahl intensivmedizinisch 
behandelter COVID-19-Fälle im Oktober stark ansteigend. Im November wurde dieser Anstieg gebremst; entsprechend 
zur bundesweiten Entwicklung zeigt sich ein Seitwärtstrend. Im Dezember sind die Zahlen allerdings stark angestie-
gen. Aktuell (Stand 14. Dezember 2020) haben in Schleswig-Holstein 10 Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise bzw. kreisfreie Städte). Zwei 
Kreise und zwei kreisfreie Städte haben die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der 
höchste Inzidenzwert liegt aktuell (Stand 14. Dezember 2020) bei 145,9 in der Hansestadt Lübeck.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 79,7 (Stand 13. Dezember 2020) mit deutlich steigender Tendenz. So lag der Wert 
zuletzt am 5. Dezember noch unter 50. In den letzten 7 Tagen stieg die Inzidenz täglich an. Sollten die Kontaktbeschrän-
kungen aufgehoben werden, bestünde die Gefahr, dass die Grenze zeitnah wieder überschritten werden würde.

Aufgrund der bereits in den der Hochschulen-Coronaverordnung vom 31. Oktober 2020 und der Änderungsverordnung 
vom 30. November 2020 umgesetzten Maßnahmen bedarf es nur einer weiteren Nachsteuerung in Bezug auf die Prä-
senzlehre und den Bibliotheksbetrieb.

Durch die Neufassung der Hochschulen-Coronaverordnung ist Präsenzlehre in praktischen Lehrveranstaltungen nur 
zulässig, wenn diese anderenfalls im Wintersemester 2020/21 nicht mehr nachgeholt werden können und der Studi-
enabschluss sich dadurch unvermeidbar verzögern würde. Ausnahmen gelten außerdem für Studiengänge, die für 
Gesundheitsberufe qualifizieren, um einen Personalmangel in diesen Berufen zu vermeiden.

Prüfungen, für die eine Präsenz unabdingbar ist, sind zu verschieben und dürfen nur ausnahmsweise stattfinden, wenn 
zwingende Gründe, dies gebieten. Bibliotheken werden geschlossen, Ausnahmen für die Anfertigung von studentischen 
Abschlussarbeiten und studienbegleitend anzufertigenden Hausarbeiten werden auf besondere Härtefälle beschränkt, 
die Bibliotheksnutzung zur Anfertigung von Forschungsarbeiten einschließlich Dissertationen und Habilitationen ist 
nur Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule gestattet.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 17. Dezember 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/201217_aenderung_baederverordnung.html erfolgt.

Landesverordnung 
zur Änderung der Bäderverordnung*)

Vom 16. Dezember 2020
Aufgrund § 9 Absatz 1 und § 12 Absatz 4 des La-
denöffnungszeitengesetzes vom 29. November 2006 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243) verordnet das Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung:

Artikel 1

Die Bäderverordnung vom 15. Juni 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Landesver-
ordnung vom 2. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 277), 
wird wie folgt geändert:

§ 8a erhält folgende Fassung:

„§ 8a  
Ausnahmeregelung

Abweichend von § 9 Absatz 2 tritt diese Verordnung 
für den Zeitraum vom 18. Dezember 2020 bis zum 
Ablauf des 10. Januar 2021 außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 18. Dezember 2020 in 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Dezember 2020
D r.  B e r n d  B u c h h o l z 

Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom 15. Juni 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7128-1-4

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. Dezember 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/201218_aenderung_quarantaene_VO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zu Änderung der Corona-Quarantäneverordnung*)

Vom 18. Dezember 2020
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28, 
28a, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 und § 31 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397), verordnet 
die Landesregierung: 

Artikel 1 
Änderung der Corona-Quarantäneverordnung

Die Corona-Quarantäneverordnung vom 6. Novem-
ber 2020 (ersatzverkündet am 6. November 2020, 

unverzüglich bekanntgemacht im GVOBl. Schl.-H. 
S. 828), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. November 2020 (ersatzverkündet am 27. No-
vember 2020 auf der Internetseite https://www. 
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/ 
Erlasse/201127_Aenderung_QuarantaeneVO.html), 
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach den Worten „in Schleswig-Holstein“ 
werden die Worte „oder in einem Risiko-
gebiet“ eingefügt.

*) Ändert LVO vom 6. November 2020, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2126-13-31
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bb) Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) Personen, die nach Schleswig-Holstein 
oder in ein Risikogebiet einreisen auf-
grund des Besuchs von Verwandten 
ersten Grades, der oder des nicht 
dem gleichen Hausstand angehörigen 
Ehegattin, Ehegatten, Lebensgefähr-
tin oder Lebensgefährten oder eines 
geteilten Sorgerechts oder eine Um-
gangsrechts, sowie die Ehegattinnen, 
Ehegatten, Lebensgefährtinnen und 
Lebensgefährten dieser Personen,“

b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
werden die Worte „sowie die Ehegattinnen, 
Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebens-
gefährten dieser Personen,“ angefügt.

c)  In Absatz 4 Nummer 3 werden Satz 2 und 3 
durch die folgenden Worte ersetzt:

„Der Arbeitgeber hat vor der Arbeitsaufnahme 
die Maßnahmen zur Einhaltung der Vorausset-
zungen nach Satz 1 gegenüber der zustän-

digen kommunalen Gesundheitsbehörde dar-
zulegen. Die zuständige kommunale Gesund-
heitsbehörde hat vor der Arbeitsaufnahme zu 
prüfen, ob die Maßnahmen des Arbeitgebers 
einer Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
vergleichbar sind. Im Rahmen der Prüfung 
nach Satz 3 ist die Staatliche Arbeitsschutzbe-
hörde bei der Unfallkasse Nord zu beteiligen.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

In Absatz 6 wird die Angabe „§ 2 Absatz 4 Num-
mer 3“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 4 Nummer 3 
Satz 1“ ersetzt.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird die Angabe „20. Dezember 2020“ 
durch die Angabe „10. Januar 2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2020
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident
 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerin  Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
 und Gleichstellung  und Senioren

Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Änderung der Corona-Quarantäneverordnung vom 
18. Dezember 2020 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemeines

Angesichts der Entwicklung der infektionszahlen ist die Aufrechterhaltung des bisherigen Quarantäneregimes erfor-
derlich.

B. Im Einzelnen

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zu Buchstabe aa

Mit der Anpassung wird klargestellt, dass die Ausnahme von der Quarantänepflicht sowohl für Aufenthalte in Schleswig-
Holstein als auch im gleichen Zeitraum in ausländischen Risikogebieten gilt. Damit wird insbesondere klargestellt, dass 
die Ausnahme auch für Familienbesuche in ausländischen Risikogebieten gilt.

Zu Buchstabe bb 

Bei einem Aufenthalt in Schleswig-Holstein von bis zu 72 Stunden sollen die in § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a 
genannten Personen auch von ihren jeweiligen Ehepartnern oder Lebensgefährten begleitet werden können, ohne 
dass diese einer Absonderung nach § 1 Absatz 1 unterworfen sind. Auch ein negatives Testergebnis nach § 2 Absatz 3 
Satz 2 ist in diesen Fällen entbehrlich.

Zu Buchstabe b

Auch die Ausnahme für Familienbesuche in § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird angepasst und erweitert 
um mitreisende Partner. Das Erfordernis eines negativen Testergebnisses aus § 2 Absatz 3 Satz 2 ist hier für alle Mit-
reisenden gegeben.

Zu Buchstabe c

In § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird die bisherige Anzeigepflicht durch einen Erlaubnisvorbehalt ersetzt. Die beste-
henden Regelungen reichen nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere im Bereich der Fleischindustrie nicht aus, 
um dem Infektionsschutz dort gerecht werden zu können.

Das gilt insbesondere für die Unterbringung, betrifft aber auch verschiedene Arbeitssituationen in den Betrieben. Auf-
grund des aktuell vorherrschenden Infektionsgeschehens ist es angemessen und erforderlich, die Voraussetzungen in 
Betrieben mit besonderen Infektionsgefahren und potentiellen Hotspots gesondert vor einer Arbeitsaufnahme zu prüfen.
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Bevor die zuständige kommunale Gesundheitsbehörde einem Antrag zustimmt, hat sie die Staatliche Arbeitsschutz-
behörde bei der Unfallkasse Nord zu beteiligen und das Einvernehmen herzustellen. Die Zustimmung kann an Bedin-
gungen und Auflagen geknüpft werden. Vor Abschluss der behördlichen Prüfung sind die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer quarantänepflichtig nach § 1 Absatz 1 Satz 1.

Zu Nummer 2

Die Änderung dient der Klarstellung.

Zu Nummer 3 

Der bis zum 20. Dezember 2020 befristete Geltungszeitraum der Verordnung wird bis zum 10. Januar 2021 verlängert. 
Zur Begründung der von der Verlängerung erfassten Regelungen wird auf die Begründungen zur Corona-Quarantä-
neverordnung vom 6. November 2020 (im Transparenzportal Schleswig-Holstein abrufbar auf der Internetseite https://
transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/landesverordnung-zu-quarantanemassnahmen-fur-ein-und-ruckreisende-
zur-bekampfung-des-coron-20202) zur Landesverordnung zur Änderung der Corona-Quarantäneverordnung vom 
13. November 2020 (im Transparenzportal Schleswig-Holstein abrufbar auf der Internetseite https://transparenz.schleswig- 
holstein.de/dataset/landesverordnung-zur-anderung-der-corona-quarantaneverordnung-vom-13-november-2020) sowie 
zur Landesverordnung zur Änderung der Corona-Quarantäneverordnung vom 27. November 2020 (im Transparenzportal 
Schleswig-Holstein abrufbar auf der Internetseite https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/landesverordnung-
zur-anderung-der-corona-quarantaneverordnung-vom-27-11-20) Bezug genommen.

Landesverordnung 
über die Kita-Datenbank (Kita-Datenbankverordnung – KitaDBVO) 

Vom 6. Januar 2021
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 850-1-1

Aufgrund des § 3 Absatz 6 des Kindertagesförde-
rungsgesetzes (KiTaG) vom 12. Dezember 2019, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), und § 7 Absatz 4 
des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren:

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Aufgaben der Kita-Datenbank

(1) Das Onlineportal der Kita-Datenbank informiert 
die Personensorgeberechtigten über das Platzange-
bot und die pädagogische Konzeption und ermöglicht 
beiderseits unverbindliche Voranmeldungen bei den 
Kindertageseinrichtungen und zur Vermittlung in Kin-
dertagespflegestellen.

(2) Das Verwaltungssystem der Kita-Datenbank stellt 
die für die Förderung von Kindertageseinrichtungen 
und die Abrechnung der Finanzierungsbeiträge des 
Landes und der Wohngemeinden nach Teil 5 und 7 
des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) vom 
12. Dezember 2019, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), 
erforderlichen Daten bereit und unterstützt die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die 
kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung der 
Ansprüche nach §§ 5 und 7 KiTaG, bei der Vermitt-
lung von Plätzen nach § 6 KiTaG und der Bestands- 
erfassung und Bedarfsermittlung nach § 9 KiTaG.

§ 2 
Begriffe

(1) Mandanten sind das für die Kindertageseinrich-
tungen und die Kindertagespflege zuständige Mi-

nisterium (Ministerium) und an der Kita-Datenbank 
teilnehmende örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, Gemeinden, Ämter, Träger von Kindertages-
einrichtungen und die gegebenenfalls mit der Ver-
mittlung von Kindertagespflegepersonen betrauten 
Stellen.

(2) Benutzerin oder Benutzer ist, wer als einem Man-
danten zugeordnete natürliche Person über eine Be-
rechtigung zur Nutzung des Verwaltungssystems 
(Benutzerrolle) verfügt.

§ 3 
Beirat

(1) Das Ministerium richtet zum Zwecke des ge-
genseitigen Erfahrungsaustauschs einen Beirat ein. 
Dem Beirat gehören Vertreterinnen und Vertreter des 
Ministeriums, der kommunalen Landesverbände, der 
Landes-Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
verbände, der Landeselternvertretung und des Lan-
desverbands Kindertagespflege an. Der Beirat tritt 
anlassbezogen, jedoch mindestens einmal im Jahr 
zusammen. Die Ergebnisse der Sitzungen des Beirats 
sind bei der Weiterentwicklung der Kita-Datenbank 
zu berücksichtigen.

(2) Dem Beirat nach Absatz 1 und dem Fachgremium 
nach § 56 KiTaG werden auf Anfrage anonymisierte 
Statistiken aus der Kita-Datenbank zur Verfügung 
gestellt.

Teil 2  
Nutzungsbestimmungen

§ 4 
Nutzung der Kita-Datenbank

(1) Das Onlineportal nach § 3 Absatz 1 Satz 2 KiTaG 
steht allen Personensorgeberechtigten zum Zweck 
der Information über das bestehende Angebot und 
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zur unverbindlichen Voranmeldung in Kindertagesein-
richtungen offen. Wird eine Kindertagespflegeperson 
oder ihr Anstellungsträger nach Absatz 3 Satz 1 in 
das Onlineportal aufgenommen, kann der zuständige 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die 
zuständige Vermittlungsstelle für die Kindertages-
pflege die Möglichkeit der unverbindlichen Voranmel-
dung zur Vermittlung an die Kindertagespflegeperson 
eröffnen.

(2) Einrichtungsträger werden mit ihren nach dem 
KiTaG geförderten Kindertageseinrichtungen in das 
Onlineportal aufgenommen. Sie präsentieren ihr 
Angebot auf einer Angebotsinformationsseite und 
nehmen an dem Voranmeldeverfahren teil.

(3) Kindertagespflegepersonen und ihre Anstel-
lungsträger werden auf Wunsch in das Onlineportal 
aufgenommen. Vermittlungsstellen für die Kinderta-
gespflege werden auf Antrag des zuständigen ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe in das 
Verwaltungssystem nach § 3 Absatz 1 Satz 3 KiTaG 
aufgenommen.

(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
die Gemeinden, die Ämter und die Träger von Kinder-
tageseinrichtungen, die nach dem KiTaG gefördert 
werden, nehmen an dem Verwaltungssystem nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 3 KiTaG teil.

(5) Träger von Kindertageseinrichtungen, Kinderta-
gespflegepersonen und ihre Anstellungsträger sowie 
Vermittlungsstellen können gegenüber dem Ministe-
rium ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung 
einer Frist die Beendigung der Teilnahme an der Kita-
Datenbank erklären.

(6) Stellt das Ministerium einen Verstoß gegen Pflich-
ten, die sich aus der Nutzung des Verwaltungssys-
tems ergeben, fest, weist es den Mandanten auf 
diesen hin. Dauert der Verstoß an, soll es dem Man-
danten eine angemessene Frist zur Beseitigung ein-
räumen. Kommt der Mandant der Aufforderung zur 
Beseitigung nicht nach, so kann ihn das Ministerium 
von der Teilnahme an dem Verwaltungssystem aus-
schließen.

§ 5 
Nutzung durch Träger 

von Kindertageseinrichtungen

(1) Träger von Kindertageseinrichtungen richten ihr 
Aufnahmeersuchen über ein online zur Verfügung 
gestelltes Formblatt an das Ministerium und werden 
durch die für das Verfahrensmanagement der Stamm-
datenpflege zuständige Stelle nach § 8 Absatz 3 in 
das Verwaltungssystem aufgenommen.

(2) Nach Zugang des Aufnahmeersuchens legt die 
für das Verfahrensmanagement der Stammdaten-
pflege zuständige Stelle die Stammdaten und die 
Benutzerrollen für die benannten Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter an.

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung ist für 
die Einrichtung, Aktualisierung einschließlich der 
Löschung nicht mehr erforderlicher Inhalte (Pflege) 
der Angebotsinformationsseite der Kindertagesein-
richtung im Onlineportal verantwortlich. Der Träger 
der Kindertageseinrichtung kann Informationen zu

1. der Art und Ausgestaltung des Kinderförderungs-
angebots, seinem Konzept und den pädagogi-
schen Schwerpunkten,

2. den Öffnungszeiten und den Zeiten, zu denen eine 
Anmeldung vor Ort  vorgenommen werden kann,

3. den Schließtagen,

4. den Aufnahmekriterien,

5. den Angeboten zur Integration von Kindern mit 
Behinderung,

6. den Elternbeiträgen und Verpflegungskostenbei-
trägen,

7. der Verpflegung,

8. der Satzung beziehungsweise der Entgeltordnung 
sowie den  Benutzungsregeln und

9. den Kontaktdaten,

sowie Bilder der Räumlichkeiten der Kindertages-
einrichtung einpflegen. Das Veröffentlichen von 
Personenfotos von Kindern ist unzulässig, wenn die 
Betroffenen eindeutig erkennbar sind. Werden auf 
der Angebotsinformationsseite Personenfotos von 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern veröffentlicht, 
so hat der Einrichtungsträger dem Ministerium auf 
Anforderung die Einwilligung der Mitarbeiterin oder 
des Mitarbeiters vorzulegen.

(4) Träger von Kindertageseinrichtungen haben

1. alle Voranmeldungen, die durch Personensorgebe-
rechtigte außerhalb des Onlineportals unmittelbar 
beim Träger vorgenommen werden, in das Verwal-
tungssystem zu importieren beziehungsweise in 
dem Verwaltungssystem zu erfassen,

2. den Abschluss eines Betreuungsvertrages oder 
die Begründung eines Benutzungsverhältnisses 
mit den Personensorgeberechtigten eines Kindes 
unter Angabe der Daten nach § 3 Absatz 4 Satz 1 
KiTaG in dem Verwaltungssystem per Eingabe-
bestätigung zu registrieren.

Die Registrierung des Abschlusses eines Betreuungs-
vertrages oder die Begründung eines Benutzungs-
verhältnisses führt in dem Verwaltungssystem zur 
Löschung der gegenüber anderen Kindertageseinrich-
tungen für das betreute Kind abgegebenen Voran-
meldungen sowie zum Ausschluss der Abgabe einer 
erneuten Voranmeldung für die Einrichtung, mit der 
der Betreuungsvertrag oder das Benutzungsverhält-
nis besteht. Ein Ausschluss erfolgt nicht, wenn der 
Anmeldewunsch den Übergang von einer Krippen- in 
eine Kindergarten-Förderung oder den Übergang von 
einer Kindergarten- in eine Hort-Förderung betrifft.
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(5) Der Träger der Kindertageseinrichtung kann im 
Einvernehmen mit der Standortgemeinde oder dem 
Amt, in welcher die Kindertageseinrichtung liegt, 
seine Verantwortlichkeit für die Pflege der Angebots-
informationsseite und die Aufgaben nach Absatz 4 
auf die Standortgemeinde beziehungsweise das Amt 
übertragen. Dies setzt eine Mitteilung an die für das 
Verfahrensmanagement der Stammdatenpflege zu-
ständigen Stelle nach § 8 Absatz 3 voraus. § 5 
Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 6 
Nutzung durch Kindertagespflegepersonen, 
Anstellungsträger und Vermittlungsstellen

Kindertagespflegepersonen und Anstellungsträger 
richten ihren Wunsch auf Aufnahme in das Online-
portal unter Nutzung eines von dem Ministerium zur 
Verfügung gestellten Formblatts an den zuständi-
gen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Hierzu teilen sie die von ihnen zur Veröffentlichung 
bestimmten Daten mit; § 5 Absatz 3 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. Je nach Wunsch der Kindertages-
pflegeperson werden ihre Kontaktdaten, die ihres 
Anstellungsträgers oder die einer Vermittlungsstelle 
für die Kindertagespflege angegeben.

§ 7 
Nutzung durch die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe, die Gemeinden und Ämter

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
die Gemeinden und die Ämter übermitteln für ihr 
Aufnahmeersuchen online ihre Kontaktdaten an das 
Ministerium und werden im Anschluss in das Ver-
waltungssystem nach § 3 Absatz 1 Satz 3 KiTaG 
aufgenommen. § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben den Abschluss eines Betreuungsvertrags zwi-
schen einem Personensorgeberechtigten und einer 
Kindertagespflegeperson oder ihrem Anstellungsträ-
ger unter Angabe der Daten nach § 3 Absatz 4 Satz 2 
KiTaG in dem Verwaltungssystem zu registrieren. Sie 
können diese Aufgabe an Vermittlungsstellen für die 
Kindertagespflege übertragen.

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
die Gemeinden und die Ämter haben die Namens- 
und Adressdaten der Personensorgeberechtigten und 
deren Kinder nach einem fehlgeschlagenen Abgleich 
mit der landesweiten Spiegeldatenbank der örtlichen 
Melderegister nach § 10 Nummer 3 und 4 zu korri-
gieren.

Teil 3  
Datenschutzbestimmungen

§ 8 
Bestimmung der Verantwortlichen, der zentralen 

Stelle und der für das Verfahrensmanagement der 
Stammdatenpflege zuständigen Stelle

(1) Verantwortliche sind das Ministerium, die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Gemein-

den und die Ämter, soweit diese Aufgaben anstelle 
der Gemeinden wahrnehmen, die Vermittlungsstellen 
für die Kindertagespflege sowie die Träger von Kin-
dertageseinrichtungen.

(2) Zentrale Stelle nach § 7 Absatz 4 Landesdaten-
schutzgesetz für das automatisierte Verfahren des 
Verwaltungssystems ist das Ministerium.

(3) Die für das Verfahrensmanagement der Stamm-
datenpflege zuständige Stelle ist Dataport.

§ 9 
Ordnungsmäßigkeit des automatisierten Verfahrens

(1) Das Ministerium gewährleistet als zentrale Stelle 
die Ordnungsmäßigkeit des automatisierten Verfah-
rens wie folgt:

1. es stellt das Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten nach Artikel 30 der Verordnung (EU) 
679/20161 auf und führt es fort,

2. es ist federführend verantwortlich für die Doku-
mentation und Durchführung des Testes gemäß § 7 
Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz, zu denen sie 
von ihr ausgewählte Verantwortliche hinzuzieht, 
und erteilt die Freigabe mit Wirkung für die Ver-
antwortlichen,

3. es erfüllt die Rechte nach den Artikeln 13 bis 18 
und 20 der Verordnung (EU) 679/2016,

4. es ist für die Erfüllung der Anforderungen nach 
Artikel 32 der Verordnung (EU) 679/2016 verant-
wortlich,

5. es informiert Verantwortliche unverzüglich über 
ihr bekannt gewordene Verfahrensmängel und die 
voraussichtliche Dauer der Mängelbeseitigung,

6. es erlässt Nutzungsbestimmungen zur ordnungs-
mäßigen Nutzung des Verfahrens durch die Ver-
antwortlichen,

7. es ist bei Auftragsdatenverarbeitung durch die 
für das Verfahrensmanagement der Stammda-
tenpflege zuständigen Stelle die verantwortliche 
Stelle.

Erhebt ein Verantwortlicher nach § 8 Absatz 1 perso-
nenbezogene Daten, die nicht in § 3 Absatz 3 bis 5 
KiTaG enthalten sind, erfüllt er abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 für diese personenbezogenen 
Daten die Rechte nach den Artikeln 13 und 14 der 
Verordnung (EU) 679/2016.

(2) Wird einem Verantwortlichen nach § 8 Absatz 1 
oder der für das Verfahrensmanagement der Stamm-
datenpflege zuständigen Stelle nach § 8 Absatz 3 
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 

1 Verordnung (EU) Nummer 679/2016 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) vom 4. Mai 2016 (ABl. L 119 S. 1, 
ber. ABl. L 314 S. 72 und 2018 ABl. L 127 S. 2)
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Daten bekannt, informiert dieser oder diese unver-
züglich das Ministerium als zentrale Stelle, welches 
die Meldepflichten nach Artikel 33 der Verordnung 
(EU) 679/2016 erfüllt. Wird das Ministerium als zen-
trale Stelle über eine Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten informiert, welche voraussicht-
lich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, erfüllt 
es die Benachrichtigungspflichten nach Artikel 34 
Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EU) 679/2016.

(3) Die Verantwortlichen nutzen das Verfahren gemäß 
den von dem Ministerium als der zentralen Stelle 
erlassenen Nutzungsbestimmungen. Werden seitens 
eines Verantwortlichen Verfahrensfehler festgestellt, 
informiert dieser unverzüglich das Ministerium als 
zentrale Stelle und die für das Verfahrensmanage-
ment der Stammdatenpflege zuständige Stelle.

§ 10 
Verfahrensmanagement der Stammdatenpflege

Die für das Verfahrensmanagement der Stammda-
tenpflege zuständige Stelle nach § 8 Absatz 3 hat

1. Stammdaten für die Mandanten anzulegen,

2. die Benutzerrollen der Mandanten anzulegen und 
zu verwalten,

3. die Namens- und Adressdaten der Personensorge-
berechtigten und deren Kinder aus dem Verwal-
tungssystem zum fünften eines jeden Monats mit 
der landesweiten Spiegeldatenbank der örtlichen 
Melderegister abzugleichen,

4. die Namens- und Adressdaten der Personensor-
geberechtigten und deren Kinder nach der Voran-
meldung zeitnah mit der landesweiten Spiegelda-
tenbank der örtlichen Melderegister abzugleichen,

5. personenbezogene Daten der Personensorgebe-
rechtigten und deren Kinder unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen zu anonymisieren 
oder zu löschen,

6. das Ministerium als zentrale Stelle bei der Erfül-
lung der Rechte nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 und 
der Anforderungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 
zu unterstützen,

7. nach einer Mitteilung nach § 5 Absatz 5 Satz 2 
die Beteiligten auf die Anforderungen an eine 
Auftragsdatenverarbeitung, insbesondere auf 
den Abschluss einer Vereinbarung nach Artikel 
28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 679/2016, hin-
zuweisen und

8. nach einer Mitteilung nach § 13 Absatz 2 Satz 2 
die Datensätze zu löschen.

§ 11 
Datenverarbeitung durch Verantwortliche

(1) Das Ministerium darf den Namen, den Vornamen, 
das Geburtsdatum sowie den vereinbarten zeitlichen 
Förderungsumfang des Kindes zum Zwecke der Ab-

rechnung der Finanzierungsbeiträge des Landes nach 
Teil 7 des KiTaG verarbeiten.

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
dürfen

1. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen, die Anschriften, die E-Mail-Adresse 
und die Telefonnummer der Eltern sowie die ge-
wünschte Betreuungszeit und den gewünschten 
Aufnahmetermin zur Erfüllung der Ansprüche 
nach § 5 KiTaG und zur Vermittlung von Plätzen 
nach § 6 KiTaG verarbeiten,

2. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen, die Anschriften, die E-Mail-Adresse 
und die Telefonnummer der Eltern zur Erfüllung 
der Ansprüche nach § 7 KiTaG verarbeiten,

3. den Namen, den Vornamen und das Geburtsda-
tum des Kindes sowie die Namen, die Vornamen 
und die Anschriften der Eltern zur Korrektur nach 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 KiTaG nach einem nicht 
erfolgreichen Abgleich mit der landesweiten Spie-
geldatenbank der örtlichen Melderegister nach 
§ 10 Nummer 3 und 4 verarbeiten,

4. die von den einzelnen Kindern besuchten Gruppen 
zur Bestandserfassung nach § 9 Absatz 1 KiTaG 
verarbeiten,

5. den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum 
und die in Anspruch genommenen Förderungszeit 
zur Förderung von Kindertageseinrichtungen nach 
Teil 5 des KiTaG verarbeiten,

6. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen und die Anschriften der Eltern sowie 
den vereinbarten zeitlichen Förderungsumfang 
des Kindes zur Abrechnung der laufenden Geld-
leistung nach § 44 und § 45 KiTaG und zur Kos-
tenbeteiligung nach § 50 KiTaG verarbeiten,

7. den Namen, den Vornamen, die Anschrift, das 
Geburtsdatum sowie den vereinbarten zeitlichen 
Förderungsumfang des Kindes zur Abrechnung 
der Finanzierungsbeiträge der Wohngemeinden 
nach Teil 7 des KiTaG verarbeiten.

(3) Die Gemeinden und Ämter dürfen

1. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen, die Anschriften, die E-Mail-Adresse 
und die Telefonnummer der Eltern sowie die ge-
wünschte Betreuungszeit und den gewünschten 
Aufnahmetermin zur Vermittlung von Plätzen nach 
§ 6 KiTaG verarbeiten,

2. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen, die Anschriften, die E-Mail-Adresse 
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und die Telefonnummer der Eltern zur Erfüllung 
der Ansprüche nach § 7 KiTaG verarbeiten,

3. den Namen, den Vornamen und das Geburtsda-
tum des Kindes sowie die Namen, die Vornamen 
und die Anschriften der Eltern zur Korrektur nach 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 KiTaG nach einem nicht 
erfolgreichen Abgleich mit der landesweiten Spie-
geldatenbank der örtlichen Melderegister nach 
§ 10 Nummer 3 und 4 verarbeiten,

4. die von den einzelnen Kindern besuchten Gruppen 
zur Bestandserfassung nach § 9 Absatz 1 KiTaG 
verarbeiten,

5. den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum 
und die in Anspruch genommenen Förderungszeit 
zur Förderung von Kindertageseinrichtungen nach 
Teil 5 des KiTaG verarbeiten,

6. den Namen, den Vornamen, die Anschrift und 
das Geburtsdatum des Kindes, die Namen, die 
Vornamen und die Anschriften der Eltern sowie 
den vereinbarten zeitlichen Förderungsumfang 
des Kindes zur Abrechnung der laufenden Geld-
leistung nach § 44 und § 45 KiTaG und zur Kos-
tenbeteiligung nach § 50 KiTaG verarbeiten,

7. den Namen, den Vornamen, die Anschrift, das 
Geburtsdatum sowie den vereinbarten zeitlichen 
Förderungsumfang des Kindes zur Abrechnung 
der Finanzierungsbeiträge der Wohngemeinden 
nach Teil 7 des KiTaG verarbeiten.

§ 12 
Datensicherheit

Mit der Aufnahme in das Verwaltungssystem sind 
die Verantwortlichen nach § 8 Absatz 1 verpflichtet:

1. an Arbeitsplätzen, von denen aus das Verwal-
tungssystem genutzt wird, alle erforderlichen und 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, um einen 
Fremdzugriff und eine Kenntnisnahme der Daten 
durch unbefugte Dritte auszuschließen sowie die 
von der für das Verfahrensmanagement zustän-
digen Stelle zur Verfügung gestellten digitalen 
Ausweise zur weitergehenden Authentifizierung 
(Client-Zertifikate) zu nutzen und

2. den Verdacht einer Datenschutzverletzung, die 
bewusste und unbewusste Weitergabe eines zu-
geteilten Client-Zertifikats an oder das Bestehen 
eines Zugangs zu einem Client-Zertifikat durch 

unbefugte Dritte sowie sonstige erhebliche Ver-
stöße gegen die Datensicherheit, unverzüglich 
dem Ministerium als zentrale Stelle und der für 
das Verfahrensmanagement der Stammdaten-
pflege zuständige Stelle mitzuteilen.

§ 13 
Löschungsfristen

(1) Die für das Verfahrensmanagement der Stamm-
datenpflege zuständige Stelle führt automatisierte 
Löschungen durch, wenn personenbezogene Daten 
für die Erfüllung der Aufgaben nach § 3 Absatz 5 
KiTaG nicht mehr erforderlich sind. Die fehlende Er-
forderlichkeit liegt insbesondere vor, wenn

1. nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
eine Frist von sechs Monaten abgelaufen ist,

2. nach Erstellung von finanzierungsbegründenden 
Unterlagen für die Abrechnung der Finanzie-
rungsbeiträge des Landes und der Wohngemein-
den nach Teil 7 des KiTaG und die Förderung für 
Kinder in Randzeitenangeboten nach § 41 Ab-
satz 2 KiTaG eine Frist von sechs Jahren ab dem 
übernächsten dem Erstellungszeitpunkt folgenden 
Jahresanfang abgelaufen ist,

3. nach der Erstellung eines Eintrags auf der War-
teliste für eine Kindertageseinrichtung oder zur 
Vermittlung zu einer Kindertagespflegeperson eine 
Frist von drei Jahren abgelaufen ist und

4. nach der Absage eines Eintrags auf der Warteliste 
für eine Kindertageseinrichtung oder zur Vermitt-
lung zu einer Kindertagespflegeperson eine Frist 
von sechs Monaten abgelaufen ist.

(2) Der Träger einer Kindertageseinrichtung und die 
oder das nach § 5 Absatz 5 mit den Aufgaben nach 
§ 5 Absatz 4 betraute Standortgemeinden oder Amt 
können die Datensätze nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1, 3 und 4 vor dem Ablauf der genannten Fristen 
eigenständig löschen. Dies setzt eine Mitteilung an 
die für das Verfahrensmanagement der Stammdaten-
pflege zuständigen Stelle nach § 8 Absatz 3 voraus.

Teil 4  
Schlussbestimmung

§ 14 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Januar 2021
D r.  H e i n e r  G a r g

Minister 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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Landesverordnung  
über das Verfahren der Evaluation nach dem Kindertagesförderungsgesetz  

(Kita-Evaluationsverordnung – KitaEvalVO) 
Vom 6. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 850-1-2

Aufgrund des § 58 Absatz 3 Satz 1 des Kinderta-
gesförderungsgesetzes (KiTaG) vom 12. Dezember 
2019, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. De-
zember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), verordnet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren:

§ 1  
Regelungsgegenstand, Zuständigkeit

Die Durchführung der Evaluation nach § 58 Absatz 1 
und 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) 
vom 12. Dezember 2019, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 998), obliegt dem Fachgremium. Es bedient sich 
zur Erfüllung seiner Aufgabe der Hilfe eines externen 
Dienstleisters. Dazu betraut das Fachgremium das 
für die Kindertageseinrichtungen und die Kinderta-
gespflege zuständige Ministerium (Ministerium) mit 
der Aufgabe, einen oder mehrere geeignete externe 
Dienstleister auszuwählen, dem oder denen die Er-
hebung und Auswertung der erforderlichen Daten 
übertragen wird oder werden.

§ 2  
Ziel der Evaluation

Die Evaluation betrifft die Wirkungen des KiTaG. 
Insbesondere sind die Kriterien für den Nachteils-
ausgleich und eine Regelung für die Berechnung des 
Sachkostenanteils nach Ablauf des Übergangszeit-
raums zu erarbeiten. Dabei muss evaluiert werden, 
welche Wirkungen regionale oder trägerspezifische 
Ausprägungen in den Kostenstrukturen haben. Dar-
über hinaus sollen auch Aussagen zu Auswirkungen 
der neuen Regelungen auf die Qualität in den Ein-
richtungen getroffen werden.

§ 3  
Gegenstand der Evaluation

(1) Mit der Evaluation sollen insbesondere folgende 
Einzelaspekte des Standardqualitätskostenmodells 
(SQKM) im Hinblick auf die Auskömmlichkeit und 
Passgenauigkeit der Pauschalförderbeiträge unter-
sucht werden:

1. die Aufwuchsquote (Entwicklung der Zahl der 
betreuten Kinder und der Betreuungszeit) sowie 
die Auslastungsquote,

2. die Personalkosten für Leitungskräfte, Erst- und 
Zweitkräfte und für das nichtpädagogische Per-
sonal in den Kindertageseinrichtungen sowie die 
Ausfallzeiten, die Sachkosten, die der Höhe und 
dem Grunde nach betrachtet werden; dabei ist 
der Bezugspunkt (pro Mitarbeiter, pro Kind) zu 
bewerten,

3. die Investitionskosten als Bestandteil der betrieb-
lichen Sachkosten sowie zur Berücksichtigung 
bereits getätigter Investitionen,

4. die Qualitätskosten, insbesondere für Verfü-
gungszeiten und Leitungsfreistellung gemäß § 29 
KiTaG, Fortbildungen im Kontext alltagsintegrier-
ter Sprachbildung gemäß § 19 Absatz 6 KiTaG, 
pädagogische Fachberatung und Qualitätsma-
nagementverfahren gemäß § 20 KiTaG,

5. der Umfang der Schließzeiten nach § 22 KiTaG 
und

6. die prozentuale Verteilung der Refinanzierungsmit-
tel zwischen Wohngemeinden und Land, daneben 
auch Verschiebungen von Finanzierungslasten 
zwischen Gemeinden und örtlichem Träger sowie 
Umfang und Kosten von Betreuung von Kindern 
außerhalb Schleswig-Holsteins nach § 34 KiTaG.

Über das SQKM hinausgehende Qualitätsstandards, 
die vom Träger oder den Kommunen getragen wer-
den, sowie Kosten für behinderungsbedingten Mehr-
bedarf und Platzzahlreduzierungen sind gesondert 
unter den Aspekten von Satz 1 Nummern 2 bis 5 
zu untersuchen und zu bewerten. Weiterhin sollen 
regionale Unterschiede in der Auskömmlichkeit für 
die Pauschalfinanzierung dieser Faktoren und deren 
Ursachen (Nachteilsausgleich gemäß § 15 Absatz 2 
KiTaG) ermittelt und eine Regelung für den Sachko-
stenanteil (§ 38 KiTaG) erarbeitet werden, die die 
Varianz in der Kostenstruktur berücksichtigt.

(2) Die Auswirkungen des KiTaG auf die Entwicklung 
der Kindertagespflege werden insbesondere mit Blick 
auf folgende Einzelaspekte untersucht:

1. die Aufwuchsquote (Absatz 1 Nummer 1), die 
Auslastungsquote sowie die durchschnittliche 
Anzahl der Kinder pro Kindertagespflegeperson,

2. die Höhe des Sachkostenanteils,

3. die tatsächliche Höhe des Anerkennungsbetrages,

4. den Umfang der Ausfallzeiten,

5. die prozentuale Verteilung der Refinanzierungsmit-
tel zwischen Wohngemeinden und Land, daneben 
auch die Verschiebungen von Finanzierungslasten 
zwischen Gemeinden und örtlichem Träger sowie 
Umfang und Kosten von Betreuung von Kindern 
außerhalb Schleswig-Holsteins und

6. die Qualifikation der Kindertagespflegepersonen.

Über die Mindeststandards hinausgehende Qualitä-
ten, die vom Anstellungsträger oder den Kommunen 
getragen werden, sowie Kosten für behinderungsbe-
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dingten Mehrbedarf und Platzzahlreduzierungen sind 
gesondert unter den Aspekten der Nummern 2 bis 4 
zu untersuchen und zu bewerten.

(3) Mit der Evaluation werden zudem

1. die Umsetzung des Anspruchs auf Kindertages-
förderung nach § 5 und

2. die Auswirkungen der Regelungen des KiTaG auf 
die Qualität in den Kindertageseinrichtungen so-
wie in der Kindertagespflege im Sinne einer ret-
rospektiven Gesetzesfolgenabschätzung, insbe-
sondere die Anzahl und der zeitliche Umfang von 
Ausnahmegenehmigungen nach § 57 Absatz 3 
KiTaG,

a) die Einhaltung des Betreuungsschlüssels nach 
§ 26 Absatz 1 KiTaG und

b) die prozesshafte Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität durch ein Qualitätsma-
nagementverfahren und die Inanspruchnahme 
einer pädagogischen Fachberatung nach § 20 
KiTaG sowie

3. die Auswirkungen des Gesetzes auf die Träger-
vielfalt in Schleswig-Holstein untersucht.

§ 4  
Auswertung durch externe Dienstleister, 

Auftragsvergabe, Finanzierung

Das Ministerium beauftragt mit der Erhebung und 
Auswertung der erforderlichen Daten einen oder 
mehrere geeignete externe Dienstleister und führt ein 
Vergabeverfahren durch. Das Fachgremium ist dabei 
zu beteiligen. Das Fachgremium soll eine Empfehlung 
für die Auswahl des externen Dienstleisters oder der 
externen Dienstleister abgeben. Die Finanzierung der 
Evaluation erfolgt aus Landesmitteln.

§ 5 
Erarbeitung des Berichts

(1) Das Fachgremium erstellt auf der Grundlage der 
zum Zwecke der Evaluation erhobenen Daten einen 
Bericht zu den Auswirkungen des Gesetzes in den 
in § 3 benannten Punkten. Der Bericht kann darü-
berhinausgehende Aussagen treffen.

(2) Das Fachgremium kann zur Erstellung des Be-
richts Unterarbeitsgruppen bilden.

(3) Der Bericht des Fachgremiums kann sich auf eine 
Stellungnahme zu der Auswertung der Evaluation 
durch den oder die mit der Evaluation beauftragten 
externen Dienstleister beschränken. Abweichende 
Stellungnahmen einzelner Mitglieder des Gremiums 
oder von Teilen des Gremiums sind zulässig und als 
solche zu kennzeichnen.

§ 6 
Datenübermittlung durch die Träger 

von Kindertageseinrichtungen

(1) Die Träger von Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, die folgenden Daten für die Jahre 2021 und 

2022 differenziert nach Kosten- und Einnahmeposi-
tionen zu erheben und jeweils bis zum 31. März des 
Folgejahres der Standortgemeinde auf einem amtli-
chen Erhebungsbogen zu übermitteln:

1. die Gruppenstruktur, die Gruppenauslastung, die 
Gruppenöffnungszeiten, die Schließzeiten der Kin-
dertageseinrichtung sowie die Zahl der geförder-
ten Kinder und der zeitlichen Förderungsumfänge,

2. die Gehaltskosten des pädagogischen und das 
nichtpädagogischen Personals unter Angabe der 
Funktionen in der Kindertageseinrichtung und der 
Arbeitszeiten der einzelnen Personen, bei tarifli-
cher Bezahlung differenziert nach Tarifverträgen 
und unter Angabe der Eingruppierungen, der Er-
fahrungsstufen und der Geburtsjahre,

3. die sonstigen Personalkosten, insbesondere für 
Fortbildung und Unfallversicherung,

4. die Kosten für pädagogische Fremdleistungen, 
insbesondere für Qualitätsmanagement und Fach-
beratung,

5. die gebäudebezogenen Sachkosten, insbeson-
dere die Abschreibungskosten, die Mietkosten, 
die Fremdkapitalkosten und die Bewirtschaftungs-
kosten unter Angabe des Abschreibungszeitraums 
des Gebäudes, der Größe des Grundstückes und 
des Gebäudes sowie der pädagogisch nutzbaren 
Fläche,

6. die sonstigen Sachkosten, insbesondere die Be-
triebsverwaltungskosten, die Sachkosten für die 
pädagogische Arbeit und für den medizinischen 
und pflegerischen Bedarf, die Verpflegungskosten 
und die Kosten für den Fuhrpark,

7. die gewährten öffentlichen Investitionszuschüsse 
unter Angabe des Datums des Förderbescheides, 
des Förderprogramms, des Verwendungszwecks 
und des Zweckbindungszeitraums sowie

8. die Einnahmen aus Eltern- und Verpflegungskos-
tenbeiträgen einschließlich der Zahlungen des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf-
grund der Sozial- und Geschwisterermäßigungen 
nach § 7 KiTaG unter Angabe der Beitragshöhen 
und der Differenz zwischen den geschuldeten und 
den vereinnahmten Beiträgen.

Dabei sind Kosten gesondert auszuweisen, die auf 
besondere Angebote und auf die Fördervorausset-
zungen des KiTaG übersteigende Standards zurück-
zuführen sind. Soweit Kosten auf behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf zurückzuführen sind, sind diese 
gesondert auszuweisen.

§ 7 
Datenübermittlung durch die Standortgemeinden 

und die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe

(1) Die Standortgemeinden prüfen die durch die Trä-
ger der Kindertageseinrichtungen übermittelten Da-
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ten auf Plausibilität, ergänzen sie durch die Angabe 
der Zuschüsse der Standortgemeinde und übermit-
teln sie jeweils bis zum 30. April an das Ministerium 
und an den zuständigen örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe, der die Daten auf Plausibilität 
prüft.

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
erheben die folgenden Daten für die Jahre 2021 und 
2022 zum Stichtag 1. März und übermitteln sie dem 
Ministerium jeweils bis zum 31. März:

1. die Zahl der Betreuungsplätze in Kindertages-
pflege auf Grundlage der Angaben der Kinder-
tagespflegepersonen, für die der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe für die Erlaubnis zur 
Kindertagespflege nach § 43 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch örtlich zuständig ist,

2. die Höhe der an die Kindertagespflegepersonen 
gezahlten Sachaufwandpauschale laut Satzung,

3. die Höhe des an die Kindertagespflegepersonen 
gezahlten Anerkennungsbetrages laut Satzung,

4. über die Mindestvorgaben nach den §§ 44 bis 47 
KiTaG hinausgehende Leistungen an Kindertages-
pflegepersonen,

5. die Zahl der außerhalb von Schleswig-Holstein ge-
förderten Kinder, differenziert nach Förderung in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, 

und der zeitlichen Förderungsumfänge sowie die 
damit verbundenen Kosten sowie

6. die Anzahl der Ausnahmebewilligungen nach § 57 
Absatz 3 Nummer 4 KiTaG, differenziert nach 
Zeiträumen der Befristung.

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
erheben in den Jahren 2021 und 2022 folgende 
Daten bei den Kindertagespflegepersonen oder de-
ren Anstellungsträgern und übermitteln diese dem 
Ministerium bis zum 31. März des Folgejahres:

1. die berufliche Qualifikation der Kindertagespfle-
gepersonen,

2. die Orte an denen die Kindertagespflege geleis-
tet wird (Haushalt der Kindertagespflegeperson, 
Haushalt der Eltern oder andere geeignete Räume) 
und

3. die Größe der für die Förderung der Kinder zur 
Verfügung stehenden Fläche in Quadratmetern.

Die Angaben sind für die Kindertagespflegepersonen 
freiwillig.

§ 8  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2024 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 6. Januar 2021
Dr.  He i ne r  Ga rg 

Minister  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Landesverordnung 
über die Personalqualifikation in öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen 

(Personalqualifikationsverordnung – PQVO)
Vom 6. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 850-1-3

Aufgrund des § 28 Absatz 5 des Kindertagesför-
derungsgesetzes vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 759, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), ver-
ordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren:

§ 1 
Gleich- oder höherwertige Studienabschlüsse 
(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, 

erste Fachkraft)

Über gleich- oder höherwertige Studienabschlüsse 
(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, erste 
Fachkraft) im Sinne des § 28 Absatz 1 Nummer 1 
des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) vom 
12. Dezember 2019, geändert durch Gesetz vom 
10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), ver-

fügen Absolventinnen und Absolventen folgender 
Studiengänge:

1. Bachelor,- Magister- oder Diplomstudiengang So-
ziale Arbeit (FH),

2. Masterstudiengang Soziale Arbeit mit dem Schwer-
punkt Kindheitspädagogik oder Sozialpädagogik,

3. Diplomstudiengang Sozialpädagogik (FH),

4. Bachelorstudiengänge Bildung und Erziehung im 
Kindesalter, Bildung und Erziehung in der Kindheit, 
Bildung und Förderung in der Kindheit, Frühkindli-
che Bildung und Erziehung, Pädagogik der Kindheit 
und Familienbildung sowie Erziehung, Bildung und 
Gesundheit im Kindesalter,

und Personen, deren Studienabschlüsse nach § 6 
dieser Verordnung als gleich- oder höherwertig 
anerkannt worden sind.
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§ 2 
Gleich- oder höherwertige Ausbildungen 

(zweite Fachkraft)

Über gleich- oder höherwertige Ausbildungen im 
Sinne des § 28 Absatz 2 KiTaG verfügen 

1. Personen, die über eine Qualifikation nach § 28 
Absatz 1 KiTaG verfügen,

2. staatlich anerkannte Kinderpflegerinnen und Kin-
derpfleger,

3. staatlich anerkannte Sozialassistentinnen und 
Sozialassistenten mit sozialpädagogischem oder 
frühkindlichem Schwerpunkt und

4. Personen, deren Ausbildungen nach § 6 als gleich- 
oder höherwertig anerkannt worden sind.

§ 3  
Vergleichbar qualifizierte Personen 
nach § 28 Absatz 1 und 3 KiTaG  

(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, 
erste Fachkraft)

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 3 
KiTaG vergleichbar qualifiziert und werden den Per-
sonen nach § 28 Absatz 1 gleichgestellt: 

1. Diplompädagoginnen und Diplompädagogen, Di-
plompsychologinnen und Diplompsychologen be-
ziehungsweise Absolventinnen und Absolventen 
entsprechender Bachelor- und Masterabschlüsse in 
Pädagogik oder Psychologie oder in der Erziehungs-
wissenschaft mit Schwerpunktsetzung im Bereich 
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung,

2. Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehramt be-
ziehungsweise mit zweitem Staatsexamen für 
Grundschulen oder Sonderpädagogik,

3. Absolventinnen und Absolventen eines mit dem 
Master of Education (M. Ed.) abgeschlossenen 
Studiums für das Lehramt an Grundschulen oder 
das Lehramt für Sonderpädagogik sowie Personen 
mit einem Universitäts- oder Fachhochschulab-
schluss, die im Zweitfach Pädagogik studiert und 
eine Qualifizierung im Bereich der frühkindlichen 
Betreuung, Bildung und Erziehung im Umfang von 
480 Stunden absolviert haben und

4. Personen, deren Qualifikationen nach § 6 als ver-
gleichbar anerkannt worden sind.

§ 4  
Vergleichbar qualifizierte Personen 
nach § 28 Absatz 2 und 3 KiTaG  

(zweite Fachkraft)

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 3 
KiTaG vergleichbar qualifiziert und werden den Per-
sonen nach § 28 Absatz 2 gleichgestellt:

1. Absolventinnen und Absolventen eines mit dem 
Master of Education (M. Ed.) abgeschlossenen Stu-
diums für das Lehramt für Grundschulen oder das 
Lehramt für Sonderpädagogik sowie Personen mit 

einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, 
die im Zweitfach Pädagogik studiert haben,

2. Schülerinnen und Schüler in der Weiterbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich 
anerkannten Erzieher während ihrer Präsenzzeiten, 

a) wenn sie sich im dritten Schulleistungsjahr 
befinden,

b) wenn sie sich im zweiten Jahr einer berufsbe-
gleitenden oder praxisintegrierten Weiterbildung 
befinden, wenn die Stundenanteile der prakti-
schen Ausbildung im ersten Jahr wesentlich 
höher lagen als die der herkömmlichen Weiter-
bildung; pro Gruppe darf planmäßig nur eine 
Schülerin oder ein Schüler eingesetzt werden,

3. kirchlich anerkannte Heimerzieherinnen und Hei-
merzieher (IBAF),

4. Personen mit einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung und mindestens zweijähriger Berufserfah-
rung als

a) Hebamme oder Entbindungspfleger mit der 
Zusatzqualifikation Familienhebamme,

b) Logopädin oder Logopäde,

c) Physiotherapeutin oder Physiotherapeut,

d) Ergotherapeutin oder Ergotherapeut oder

e) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger,

die eine Qualifizierung im Bereich der frühkindli-
chen Betreuung, Bildung und Erziehung im Um-
fang von 480 Stunden absolviert haben, und

5. Personen, deren Qualifikationen nach § 6 als ver-
gleichbar anerkannt worden sind.

§ 5  
Vergleichbar qualifizierte Personen 

nach § 28 Absatz 4 KiTaG

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 4 KiTaG 
als heilpädagogische Kraft vergleichbar qualifiziert:

1. Absolventinnen und Absolventen der Bachelor-
studiengänge Frühförderung und Transdisziplinäre 
Frühförderung, 

2. Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-
studiengangs Sprachheiltherapie,

3. Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-
studiengangs Rehabilitationspädagogik,

4. Motopädagoginnen und Motopädagogen und

5. Erzieherinnen und Erzieher und sozialpädagogi-
sche Assistentinnen und Assistenten, die über 
eine sonderpädagogische Zusatzausbildung oder 
eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in 
der Arbeit mit Kindern mit Behinderung im früh-
pädagogischen Bereich verfügen.

§ 6  
Anerkennung von gleich- oder höherwertigen Stu-
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dienabschlüssen und Ausbildungen sowie 
vergleichbaren Qualifikationen

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe prüft 
auf Antrag des Einrichtungsträgers die Gleich- oder 
Höherwertigkeit eines in § 1 nicht aufgeführten Stu-
dienabschlusses, einer in § 2 nicht aufgeführten Aus-
bildung oder die Vergleichbarkeit einer in den §§ 3 
und 4 nicht aufgeführten Qualifikation einer Per-
son. Er trifft die Entscheidung im Einvernehmen mit 
dem für die Kindertageseinrichtungen zuständigen 
Ministerium und informiert die für die Erteilung der 
Betriebserlaubnis zuständige Behörde. Die Anerken-
nung gilt auch für die Tätigkeit der Person bei einem 
anderen Einrichtungsträger in Schleswig-Holstein.

§ 7  
Bestandsschutz

Soweit für Personen eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 2 Absatz 2 der Kindertagesstätten- und Tages-

pflegeverordnung vom 13. November 1992 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 500) in der bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2020 geltenden Fassung vorliegt, gelten 
diese als vergleichbar qualifiziert im Sinne des § 28 
Absatz 1 oder Absatz 2 KiTaG. 

§ 8 
Empfehlungen zur Qualifizierung

Zu Inhalten und Struktur der in § 3 Nummer 3 und 
§ 4 Nummer 4 benannten „Qualifizierung im Bereich 
der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung“ 
veröffentlicht das für die Kindertageseinrichtungen 
zuständige Ministerium Empfehlungen.

§ 9  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2021 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2024 au-
ßer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Januar 2021
D r.  H e i n e r  G a r g 

Minister 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Geschäftsverteilung der Landesregierung*)
Bekanntmachung des Ministerpräsidenten nach § 27 
Abs. 1 Satz 2 Landesverwaltungsgesetz

Auf der Grundlage von Artikel 36 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 344, ber. GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 41), 
lege ich nach § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung der 
Landesregierung vom 19. August 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 358), die Geschäftsbereiche der Minis-
terinnen und Minister des Landes Schleswig-Holstein 
wie folgt fest:

A. In den Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein gehen 
über aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein die Angelegenheiten der Be-
ruflichen Bildung mit Ausnahme

1. der obersten Schulaufsicht (ohne Dienstauf-
sicht) über die obere Schulaufsicht im Schles-
wig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bil-
dung – Landesamt – (SHIBB) und über die 
berufsbildenden Schulen und die Regionalen 
Berufsbildungszentren, 

2. der Zuständigkeit für das Schulgesetz, 

3. der Zuständigkeit für die aufgrund des Schul-
gesetzes erlassenen bzw. zu erlassenden Ver-
ordnungen,

4.  der Zuständigkeiten, die im Übrigen gemäß 
Schulgesetz dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (für Bildung zuständiges 
Ministerium) zugewiesen sind, soweit diese 
nicht durch Verordnung gemäß § 129 Absatz 3 
SchulG in der am 1. Januar 2021 geltenden 
Fassung auf das SHIBB übertragen worden 
sind, 

5. der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein 
in der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,

6. der Zuständigkeit nach §§ 25, 26 Landesbe-
amtengesetz für die Lehrkräftelaufbahnen, 
insbesondere der Landesverordnung über die 
Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die 
Staatsprüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung Lehrkräfte – APVO 
Lehrkräfte) und der Landesverordnung über die 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der Fach-
richtung Bildung (LVO-Bildung),

7. der Zuständigkeit für das Lehrkräftebildungs-
gesetz.

8. der Zuständigkeit für den Erlass sowie für 
die Änderung der Landesverordnung über be-
sondere Maßnahmen zur Verhinderung der 

*) Ändert Geschäftsverteilung der Landesregierung vom 
16. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1103-7
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Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an 
Schulen (Schulen-Coronaverordnung) sowie 
für die hierzu und sonst zum Umgang mit 
der Coronavirus-Pandemie an die Schulen 
gerichteten Erlasse und Hinweise mit der 
Ausnahme der dienstrechtlichen Erlasse und 
Weisungen.

B. Im Übrigen bleiben die Geschäftsbereiche unver-
ändert.

C. Die neue Geschäftsverteilung tritt mit Wirkung vom 
31. Dezember 2020 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt 
gehen nach § 27 Abs. 1 des Landesverwaltungsge-
setzes auch die in Rechtsvorschriften zugewiesenen 
Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung 
zuständigen obersten Landesbehörden über.

D. Die Bekanntmachung vom 17. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. 2020, Nr. 21, S. 918) hebe ich 
mit Wirkung vom 31. Dezember 2020 auf.

Kiel, 7. Januar 2021
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. Januar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/210108_QuarantaeneVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung 

des Coronavirus des Landes Schleswig-Holstein (Corona-Quarantäneverordnung)
Vom 8. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-38

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28, 
28a, 29, 30 Absatz 1 Satz 2, §§ 31 und 36 Absatz 6 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4a des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), 
verordnet die Landesregierung:  

§ 1  
Absonderung für Ein- und Rückreisende; 

Testpflicht; Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg 
aus dem Ausland nach Schleswig-Holstein einreisen 
und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 
zehn Tagen vor Einreise in einem zum Zeitpunkt der 
Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 
des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten 
Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehal-
ten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 
der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Abson-
derung ermöglichende Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer 
Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch 
für Personen, die zunächst in ein anderes Land der 
Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in 
Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum 
nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfan-
gen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Die von 
Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, 
sich höchstens 48 Stunden vor oder unmittelbar 

nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ei-
ner Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu unterziehen und müssen das auf 
Papier oder in einem elektronischen Dokument in 
deutscher, englischer oder französischer Sprache 
vorliegende Testergebnis innerhalb von zehn Tagen 
nach der Einreise der zuständigen kommunalen Ge-
sundheitsbehörde auf Verlangen unverzüglich vorle-
gen. Der zu Grunde liegende Test muss die Anfor-
derungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 
veröffentlicht sind, erfüllen. Das Testergebnis nach 
Satz 3 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise 
aufzubewahren. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind 
verpflichtet, unverzüglich nach der Einreise die für 
sie zuständige kommunale Gesundheitsbehörde zu 
kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1 und 3 hinzuweisen. Die Ver-
pflichtung nach Satz 1 ist durch eine digitale Einrei-
seanmeldung unter der Internetadresse https://www.
einreiseanmeldung.de zu erfüllen, indem die Daten 
nach Abschnitt I Nummer 1 Satz 1 der vom Bundes-
ministerium für Gesundheit erlassenen Anordnungen 
betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag vom 5. November 2020 
(BAnz AT06.11.2020 B5) vollständig übermittelt und 
die erhaltene Bestätigung der erfolgreichen digitalen 
Einreiseanmeldung bei der Einreise mit sich geführt 
und auf Aufforderung dem Beförderer, im Fall von Ab-
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schnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser Anordnungen der 
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörde vorgelegt 
wird. Soweit eine digitale Einreiseanmeldung in Aus-
nahmefällen nicht möglich war, ist die Verpflichtung 
nach Satz 1 durch die Abgabe einer schriftlichen 
Ersatzanmeldung nach dem Muster der Anlage 2 
der vom Bundesministerium für Gesundheit erlasse-
nen Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach 
Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 5. 
November 2020 (BAnz AT06.11.2020 B5) an den 
Beförderer, im Falle von Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 
dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-
tragte Behörde zu erfüllen. Die von Absatz 1 Satz 1 
erfassten Personen sind ferner verpflichtet, die zu-
ständige kommunale Gesundheitsbehörde unver-
züglich zu informieren, wenn typische Symptome 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach 
der Einreise bei ihnen auftreten.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die 
von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beob-
achtung durch die zuständige kommunale Gesund-
heitsbehörde.

§ 2  
Ausnahmen 

(1) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Perso-
nen, die nur zur Durchreise nach Schleswig-Holstein 
einreisen; diese haben das Landesgebiet auf dem 
schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise 
abzuschließen. 

(2) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs 
mit Dänemark weniger als 24 Stunden in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 
24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen, 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden in 
Schleswig-Holstein oder im Risikogebiet

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs 
von Verwandten ersten Grades, der oder des 
nicht dem gleichen Hausstand angehörigen 
Ehegattin, Ehegatten, Lebensgefährtin oder 
Lebensgefährten oder eines geteilten Sor-
gerechts oder eines Umgangsrechts, sowie 
Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartnerin-
nen, Lebenspartner, Lebensgefährtinnen und 
Lebensgefährten dieser Personen,

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hy-
gienekonzepte Personen, deren Tätigkeit für 
die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens 
dringend erforderlich und unabdingbar ist, und 
dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder 
Auftraggeber bescheinigt wird, 

c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und 
Hygienekonzepte hochrangige Mitglieder des 
diplomatischen und konsularischen Dienstes, 
von Volksvertretungen und Regierungen, 

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygi-
enekonzepte Personen, die

a) in Schleswig-Holstein ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder 
Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- 
oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens ein Mal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler), 

b) in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ih-
rer Ausbildung nach Schleswig-Holstein be-
geben und regelmäßig, mindestens ein Mal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzgänger), oder

c) beruflich bedingt grenzüberschreitend Perso-
nen, Waren oder Güter auf der Straße, der 
Schiene, per Schiff oder per Flugzeug trans-
portieren;

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhal-
tung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die 
Bildungseinrichtung zu bescheinigen.

(3) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhal-
tung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswe-
sens, insbesondere Ärzte, Pflegekräfte, un-
terstützendes medizinisches Personal und 
24-Stunden-Betreuungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer 
Beziehungen,

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, 
Regierung und Verwaltung des Bundes, der 
Länder und der Kommunen, oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europä-
ischen Union und von internationalen Organi-
sationen

unabdingbar ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftrag-
geber zu bescheinigen,

2. Personen, die in ein Risikogebiet oder nach 
Schleswig-Holstein einreisen aufgrund 

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder 
zweiten Grades, der oder des nicht dem glei-
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chen Hausstand angehörigen Ehegattin, Ehe-
gatten, Lebensgefährtin oder Lebensgefährten 
oder eines geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts, sowie Ehegattinnen, Ehegat-
ten, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten 
dieser Personen,

b) einer dringenden medizinischen Behandlung 
oder

c) des Beistands oder zur Pflege schutz-, bezie-
hungsweise hilfebedürftiger Personen, 

3. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte, die aus dem Einsatz und aus einsatzglei-
chen Verpflichtungen aus dem Ausland zurück-
kehren, 

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar beruflich veran-
lasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in 
das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Not-
wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftragge-
ber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durch-
führung und Nachbereitung internationaler Sport-
veranstaltungen durch das jeweilige Organisati-
onskomitee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trai-
nings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen 
sind, und

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem 
Risikogebiet zurückreisen und die unmittelbar 
vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test mit 
negativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt 
haben, sofern 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der betroffe-
nen nationalen Regierung vor Ort besondere 
epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- und 
Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem 
Risikogebiet getroffen wurden,

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikoge-
biet der Nichterfüllung der Verpflichtung nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines er-
höhten Infektionsrisikos eine Reisewarnung 
im Internet unter der Adresse https://www.
auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
reise-und-sicherheitshinweise für die betrof-
fene Region ausgesprochen hat. 

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negati-
ves Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 
elektronischen Dokument in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache verfügen und sie die-
ses innerhalb von zehn Tage nach der Einreise der 

zuständigen kommunalen Gesundheitsbehörde auf 
Verlangen unverzüglich vorlegen. Die zu Grunde lie-
gende Testung darf entweder höchstens 48 Stunden 
vor Einreise vorgenommen worden sein oder muss 
bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
vorgenommen werden. Der zu Grunde liegende Test 
muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, 
die im Internet unter der Adresse https://www.rki.
de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Das 
Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn 
Tage nach Einreise aufzubewahren.

(4) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind

1. Personen nach § 54a Infektionsschutzgesetz,

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne 
des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der 
NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppen-
statut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), 
die zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland 
einreisen oder dorthin zurückkehren, und

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens drei-
wöchigen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet 
einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und 
ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer 
Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygiene-
maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktver-
meidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen 
werden, die einer Absonderung nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 vergleichbar sind. 

In den Fällen des Satz 1 Nummer 3 hat der Arbeitge-
ber vor der Arbeitsaufnahme die Maßnahmen zur Ein-
haltung der Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 3 
gegenüber der zuständigen kommunalen Gesund-
heitsbehörde darzulegen. Die zuständige kommunale 
Gesundheitsbehörde hat vor der Arbeitsaufnahme zu 
prüfen, ob die Maßnahmen des Arbeitgebers einer 
Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 
sind. Im Rahmen der Prüfung nach Satz 2 ist die 
Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse 
Nord zu beteiligen.

(5) In begründeten Fällen kann die zuständige kom-
munale Gesundheitsbehörde auf Antrag weitere 
Ausnahmen bei Vorliegen eines triftigen Grundes 
erteilen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort 
bezeichneten Personen keine typischen Symptome 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie 
Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust aufweisen. Die Person nach Absatz 2 
bis 5 hat zur Durchführung eines Tests unverzüglich 
einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn 
binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symptome 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust auftreten.



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 23

§ 3  
Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 endet 
frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise, 
wenn eine Person über ein negatives Testergebnis 
in Bezug auf eine Infektion mit Coronavirus SARS-
CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Do-
kument in deutscher, englischer oder französischer 
Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 
Tage nach der Einreise der zuständigen kommuna-
len Gesundheitsbehörde auf Verlangen unverzüglich 
vorlegt. 

(2) Die zu Grunde liegende Testung muss mindes-
tens fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepu-
blik Deutschland vorgenommen worden sein. Der 
zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen 
des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der 
Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröf-
fentlicht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das Testergebnis für mindestens 
zehn Tage nach Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 wird 
für die Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach 
Absatz 1 erforderlich ist, ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchfüh-
rung eines Tests unverzüglich einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 
nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, 
Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust 
auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, 
die unter § 2 Absatz 4 Nummer 3 Satz 1 fallen, 
entsprechend.

§ 4  
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
in eine dort genannte Wohnung oder Unterkunft 
begibt oder sich nicht oder nicht rechtzeitig ab-
sondert, 

2. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,

3. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 das Testergebnis 
nicht vorlegt, 

4. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2 und 3, die zuständige kommunale Ge-
sundheitsbehörde nicht, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig kontaktiert,

5. entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, 
Nummer 3, Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zwei-
ter Halbsatz oder Nummer 4 eine Bescheinigung 
nicht richtig ausstellt oder

6. entgegen § 2 Absatz 6 Satz 2 oder § 3 Absatz 5 
einen Arzt oder ein Testzentrum nicht oder nicht 
rechtzeitig aufsucht.

§ 5 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2021 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Januar 2021
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident 

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerin Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
 und Gleichstellung  und Senioren 

Begründung der Landesregierung zur Landesverordnung zur Änderung der Corona-Quarantäneverordnung vom 8. Januar 
2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Allgemeines:

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist in den Herbstmonaten innerhalb der Europäischen 
Union und nun auch in Deutschland wieder drastisch gestiegen. Auch wenn in einigen Staaten zwischenzeitlich aufgrund 
der getroffenen Maßnahmen, zum Teil mit einschneidenden Maßnahmen erfreuliche Rückgänge der Infektionszahlen 
zu beobachten waren, bewegen sich die Fallzahlen insgesamt jedoch weltweit und auch innerhalb der Europäischen 
Union auf einem sehr hohen Niveau. Da nach wie vor weder eine umfassende Immunisierung der Bevölkerung durch 
erste mittlerweile vorliegende Impfstoffe noch eine wirksame Therapie zur Verfügung stehen, besteht die Gefahr einer 
Verstärkung des Infektionsgeschehens mit erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung und einer 
möglichen Überlastung des Gesundheitssystems bei Einreisen aus Risikogebieten unvermindert fort. Insbesondere 
kann der weitere erhebliche Anstieg von Neuinfektionen eine beträchtliche Zahl von Behandlungsbedürftigen in den 
Krankenhäusern und einen starken Anstieg der Letalitätsrate zur Folge haben. Nach der Risikobewertung des Robert 
Koch-Instituts handelt es sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende 
Situation. Es ist weiterhin eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Der 
Anteil der COVID-19-Erkrankungen ist insbesondere in der älteren Bevölkerung sehr hoch. Teilweise kommt es zu einer 



24 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 Nr. 1

diffusen Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen; auch hier sind Alten- und Pflegeheime stark betroffen. Insgesamt 
wird es immer schwieriger, dass Infektionsumfeld zu ermitteln, zum Teil ist das schon jetzt nicht mehr möglich. Die 
Zahl der intensivmedizinisch zu behandelnden COVID-19-Fälle hat sich innerhalb von nur anderthalb Monaten ver-
sechsfacht. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach 
wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch ein. Diese Situation gebietet ein staatliches Handeln mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte einschließlich der Verhinderung neuer Infektionseinträge 
aus dem Ausland, um der staatlichen Schutzpflicht für das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes im erforderlichen Maße nachzukommen und dabei insbesondere auch 
die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche 
Krankenversorgung weiterhin sicherzustellen. Dies gilt umso mehr, als dass mittlerweile Mutationen des Virus mit 
möglichen pandemieverschärfenden Eigenschaften im Ausland aufgetreten sind, deren Eintrag es möglichst stark 
einzudämmen gilt (vgl. auch Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder vom 5. Januar 2021). 

Aufgrund des aktuellen, dynamischen Infektionsgeschehens in Deutschland muss weiterhin zusätzlich zu den fortgel-
tenden Einschränkungen im Inland sichergestellt werden, dass durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland 
keine neuen Infektionsherde im Inland entstehen. In der Sommerferien- und Reisezeit hat sich bereits gezeigt, dass sich 
neue Infektionsherde oftmals nach Einreise aus Risikogebieten bilden. Aus diesem Grund wurden bereits innerhalb der 
Europäischen Union die COVID-19-bedingten Reisebeschränkungen auf der Grundlage gemeinsamer Beschlüsse nur 
stufenweise und in engen Absprachen benachbarter Staaten gelockert. Einreise-Absonderungs-Pflichten werden dabei 
nach wie vor als Korrelat zur Lockerung von Ausgangsbeschränkungen betrachtet und in den Gremien der Europäischen 
Union als probates Handlungsinstrument der Mitgliedstaaten bewertet. Dass diese Vorsichtsmaßnahmen trotz des engen 
und vertrauensvollen Austauschs der Mitgliedsstaaten untereinander, eines gemeinsamen COVID-19-Meldewesens, 
eines dem Grunde nach weitgehend vergleichbaren Instrumentenkastens zur Eindämmung der Pandemie im jewei-
ligen Land in einem gemeinsamen Risikoraum erforderlich sind, zeigt den nach wie vor bestehenden Ernst der Lage.

Obwohl die epidemische Gefahrenlage weltweit fortbesteht und sich in einer zunehmenden Zahl von Staaten erneut 
verschärft, gibt es global betrachtet deutliche Unterschiede. In vielen Staaten und Weltregionen ist das Infektionsge-
schehen weiterhin sehr dynamisch. Wenigen Staaten ist dagegen eine Eindämmung der Corona-Pandemie gelungen; 
die dort ergriffenen Maßnahmen haben zu einem sich verlangsamenden Infektionsgeschehen geführt. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Differenzierung bei der Absonderungspflicht geboten. Diese kann auf Personen beschränkt werden, 
die sich vor ihrer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Insofern ist weiterhin von einer 
Ansteckungsgefahr bei diesen Personen auszugehen. 

Bei Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet ist eine zehntägige häusliche Absonderung bei Einreise aus Risiko-
gebieten weiterhin notwendig, um die in Deutschland und im europäischen Raum bereits ergriffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 nicht zu gefährden. Hiermit wird die aus Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes folgende Schutzpflicht für Leben und körperliche Unversehrtheit zugunsten der Bürgerinnen 
und Bürger im Rahmen des bestehenden Einschätzungsspielraums wahrgenommen. Da die weltweite epidemische 
Gefahrenlage fortbesteht und insbesondere aus Risikogebieten mit einem erneuten Eintrag von Infektionen zu rechnen 
ist, ist diese Maßnahme vor dem Hintergrund einer potentiell tödlich verlaufenden Viruserkrankung auch nach einer 
neuen, aktuellen Lagebewertung weiterhin angemessen. Vergleichbare Regelungsansätze, die der Eindämmung der 
Coronavirus-Pandemie dienen, werden derzeit von einer Vielzahl von Staaten weltweit umgesetzt. Vor dem Hintergrund 
der aktuell sehr dynamischen Entwicklung wird zudem eine Testpflicht bei Einreise (Zwei-Test-Strategie) eingeführt, 
um die Infektiösität der einreisenden Personen während der Einreise festzustellen und damit unkontrollierte Einträge 
der Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern.

Zudem besteht zur verbesserten Kontrolle eine digitale Meldeverpflichtung einreisender Personen aus Risikogebieten 
(u. a. zu Identität, Kontaktdaten, Vorliegen eines Negativtests), die diese vor der Einreise auszufüllen haben sowie die 
Verpflichtung der Beförderer und der Betreiber von Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen zur Information der Einreisenden 
(vgl. dazu Anordnungen des Bundesministeriums für Gesundheit betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 5. November 2020). 

Seit 6. November 2020 gilt für diese Personen nach der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit zur 
Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten vom 4. November 2020 schließlich eine Pflicht, auf Anforderung des 
zuständigen Gesundheitsamts ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 erkennbar sind (Negativtest). Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine 
molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die höchs-
tens 48 h vor der Einreise vorgenommen wurde. Personen, die ein solches ärztliches Zeugnis nicht vorlegen können, 
sind verpflichtet, eine entsprechende ärztliche Untersuchung zu dulden, die insbesondere eine molekularbiologische 
Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV 2 einschließlich einer Abstrichnahme zur 
Gewinnung von Probenmaterial umfasst. 

Zur Begründung im Einzelnen:

Zu § 1 (Absonderung für Ein- und Rückreisende; Testpflicht; Beobachtung)

Am 11. März 2020 wurde die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zur Pandemie erklärt. Auch laut Einschätzung des Robert Koch-Instituts gibt es in einer erheblichen Anzahl von Staa-
ten Ausbrüche mit zum Teil sehr großen Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzahlen nicht bekannt. 
Jedenfalls sind nach Angaben der WHO mittlerweile fast alle Staaten der Welt von einem Ausbruch des Coronavirus 
SARS-CoV-2 betroffen (Stand: 29. September 2020). Ein Übertragungsrisiko besteht angesichts des hochdynamischen, 
exponentiell verlaufenden Infektionsgeschehens nach wie vor in einer Vielzahl von Regionen weltweit. 

In vielen europäischen Staaten haben die ergriffenen, weitreichenden Maßnahmen zunächst Wirkung gezeigt und die 
Infektionszahlen sind gesunken. Allerdings bewegen sich die Infektionszahlen insgesamt weiter auf einem sehr hohen 



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 25

Niveau und sind vielen Staaten zwischenzeitlich zum Teil wieder exponentiell gewachsen. Das Infektionsgeschehen 
ist weiterhin hoch dynamisch. Zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den Schengenassoziierten Staaten (Island, dem 
Fürstentum Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) sowie dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland 
besteht ein regelmäßiger Informationsfluss zu dem Pandemiegeschehen sowie den ergriffenen Maßnahmen. Somit 
liegen detaillierte Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in diesen Staaten vor, die eine auf Tatsachen basierende 
Beurteilung der Ansteckungswahrscheinlichkeit ermöglichen. 

In Bezug auf Drittstaaten hat sich die Datenlage insofern verbessert, als weltweit mehr Erkenntnisse über die Pandemie 
zur Verfügung stehen, die durch die einzelnen Staaten und auch durch international anerkannte Institutionen berück-
sichtigt werden. Zugleich lässt sich auch besser einschätzen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die 
Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, und anhand welcher Parameter das Infektionsgeschehen verlässlich beurteilt 
werden kann. Gleichwohl muss mit Blick auf diese Staaten differenziert werden: 

Unverändert sind aus einigen Drittstaaten sehr gravierende Ausbruchsgeschehen bekannt, ohne dass die ergriffenen 
Maßnahmen verlässlich beurteilt werden könnten. Bei anderen fehlt es schon an belastbaren Erkenntnissen über die 
epidemiologische Lage. Deshalb liegt vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie für Einreisende aus diesen Staa-
ten nahe, dass sie Krankheitserreger aufgenommen haben und sich deshalb absondern müssen, um die Schaffung 
neuer Infektionsherde zu verhindern.

Die möglicherweise eintretenden Schäden durch eine Einreise aus derartigen Risikogebieten ohne anschließende 
Absonderung können folgenschwer und gravierend sein. Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten müssen deshalb 
grundsätzlich für zehn Tage abgesondert werden. Nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes ist ein Risikoge-
biet ein Gebiet außerhalb Deutschlands, für das vom Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ein erhöhtes Risiko für eine Infektion 
mit einer bestimmten bedrohlichen übertragbaren Krankheit festgestellt wurde. Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 
handelt es sich um eine solche Krankheit. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages 
nach Veröffentlichung der Feststellung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse https://www.rki.
de/risikogebiete.

Zu Absatz 1

Zu Satz 1

Ein- und Rückreisende – egal ob über den Luft-, Land-, oder Seeweg –, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer 
Einreise in einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes aufgehalten haben, sind 
nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes verpflichtet, sich abzusondern. Oberstes Ziel ist es, die weitere 
Verbreitung des Virus zu verlangsamen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems insgesamt zu vermeiden und die 
medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer Absonderung der in 
die Bundesrepublik Deutschland Ein- und Rückreisenden aus Risikogebieten, da ein Kontakt mit dem Krankheitserreger 
hinreichend wahrscheinlich ist und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
erforderlich macht. Gemessen am Gefährdungsgrad des hochansteckenden Coronavirus SARS-CoV-2, das bei einer 
Infektion zu einer tödlich verlaufenden Erkrankung führen kann, genügt daher bereits eine vergleichsweise geringe 
Wahrscheinlichkeit eines infektionsrelevanten Kontakts, um einen Ansteckungsverdacht im Sinne von § 2 Nummer 7 
des Infektionsschutzgesetzes begründen zu können (vgl. BVerwG, Urt. v. 22. März 2012 – 3 C 16/11 –, juris Rn. 32). Dies 
ist bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet gegeben.

Nach § 2 Nummer 7 des Infektionsschutzgesetzes ist eine Person ansteckungsverdächtig, von der anzunehmen ist, dass 
sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein. Aufgrund der 
Vielzahl von Infektionen weltweit, der Tatsache, dass ein Übertragungsrisiko in einer Vielzahl von Regionen besteht, des 
dynamischen Charakters des Virus und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich konkreter Infektionsgeschehen 
besteht eine gegenüber dem Inland deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die aus einem Risikogebiet 
in das Bundesgebiet einreist, Krankheitserreger aufgenommen hat. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit schlägt sich in der 
Vielzahl an positiven Testungen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten nieder. Bei den freiwilligen Testungen von 
Rückreisenden aus Nicht-Risikogebieten war die Zahl der festgestellten Infektionen dagegen außerordentlich gering. Der 
Verordnungsgeber ist vorliegend aus der grundrechtlichen Schutzpflicht aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG für Leben und 
körperliche Unversehrtheit verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz dieses Rechtsguts zu ergreifen. Hierbei kommt ihm 
angesichts der nach wie vor ungewissen und sich dynamisch verändernden Gefahrenlage ein weiter Einschätzungs-, 
Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. 

Die Pflicht zur Absonderung gilt nur bei einem Voraufenthalt in einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des 
Infektionsschutzgesetzes. Nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes ist ein Risikogebiet ein Gebiet außerhalb 
Deutschlands, für das vom Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und 
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit einer bestimmten 
bedrohlichen übertragbaren Krankheit festgestellt wurde. Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 handelt es sich um eine 
solche Krankheit. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung der 
Feststellung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/risikogebiete. So soll den 
Reisenden und den betroffenen Ländern bzw. Regionen Zeit gegeben werden, auf die Einstufung zu reagieren und 
entsprechenden Vorkehrungen treffen zu können.

Die Einstufung eines Gebietes als SARS-COV2-Risikogebiet basiert aktuell auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst 
wird festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mindestens 50 Neuinfizierte pro 100.000 
Einwohner gab (sog. 50er-Inzidenz). 

Ist die 50er-Inzidenz in einer Region erreicht bzw. überschritten, ist aus epidemiologischer Sicht damit zu rechnen, dass 
das Infektionsgeschehen eine Dynamik angenommen hat, die sich nur noch schwer kontrollieren lässt. Auch wenn in 
Teilen Deutschlands die 7-Tage-Inzidenz weitaus höher liegt, ist bei der ersten Stufe der Risikogebieteausweisung die 
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50er-Inzidenz maßgeblich. Die daraus ggf. resultierende Unterscheidung von Daheimgebliebenen und innerdeutsch 
Reisenden im Vergleich zu Einreisenden aus dem Ausland stellt dabei keine Ungleichbehandlung wesentlich gleicher 
Sachverhalte dar; sie ist jedenfalls gerechtfertigt. Das Bewegungs- und damit Kontaktprofil von Auslandsreisenden 
unterscheidet sich typischerweise von dem Daheimgebliebener und innerdeutsch Reisender. Durch die stärkere Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlicher Infrastruktur (Flughäfen, Beherbergungsbetriebe) und die bei Auslands-
reisen oft eintretende Kontaktaufnahme mit Personen, die nicht dem alltäglichen Umfeld entstammen, ist das Verhalten 
von Auslandsreisenden typisierbar eher gefahrengeneigt. Dies unterscheidet sie auch gegenüber innerdeutsch Reisen-
den, da in Deutschland vielerorts Beherbergungsbetriebe für touristische Zwecke, Gastronomie- und Kulturbetriebe 
geschlossen sind. Der Verordnungsgeber hat zudem keinen Einfluss auf Maßnahmen der Pandemiebekämpfung im 
Ausland und kann auch nicht nachprüfen, welchen Infektionsrisiken Einreisende ausgesetzt gewesen sind (so auch das 
Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 30. November 2020, 13 MN 520/20).

Hinzukommt, dass im Rahmen der zweiten Stufe der Risikogebieteausweisung anhand weiterer qualitativer und quanti-
tativer Kriterien festgestellt wird, ob trotz eines Unter- oder Überschreitens der Inzidenz ein erhöhtes bzw. nicht erhöhtes 
Infektionsrisiko begründet ist. Das Auswärtige Amt liefert auf der Grundlage der Berichterstattung der deutschen Aus-
landsvertretungen qualitative Berichte zur Lage vor Ort, die auch die jeweils getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie beleuchten. Maßgeblich für die Bewertung sind insbesondere die Infektionszahlen im Vergleich 
zu den Testkapazitäten sowie durchgeführten Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens (Hygienebestimmungen, „Lockdownmaßnahmen“, Kontaktnachverfolgung etc.) 
und die Krankenhausbelegung. Hierbei wird auch geprüft, ob die Inzidenz nicht auf lokal begrenzte Infektionsgeschehen 
in dem betroffenen Gebiet zurückzuführen ist. Ebenso wird berücksichtigt, wenn keine verlässlichen Informationen für 
bestimmte Staaten vorliegen. Für die EU-Mitgliedstaaten wird seit der 44. Kalenderwoche 2020 auch die nach Regio-
nen aufgeschlüsselte Karte des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
berücksichtigt. Die Karte enthält Daten zur Rate der Neuinfektionen, Testpositivität und Testrate. Außerdem werden auf 
der zweiten Stufe grundsätzlich Daten und Erkenntnisse der WHO, des ECDC, des Robert Koch-Instituts sowie privater 
Institutionen (z.B. Johns Hopkins University) berücksichtigt. 

Anhand dieses zweistufigen Prozesses werden die Staaten und Regionen nach Ansteckungsgefahr in zwei Kategorien 
eingeteilt – Risikogebiete und Nichtrisikogebiete. Die Risikogebiete werden sodann durch das Robert Koch-Institut im 
Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete veröffentlicht. Die Absonderungspflicht gilt nur für 
Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Maßgeblich ist, ob das Gebiet zum Zeitpunkt der Einreise 
in das Bundesgebiet als Risikogebiet ausgewiesen war. Eine Veränderung der Einstufung des Gebiets (von einem Ri-
sikogebiet in ein Nichtrisikogebiet) nach der Einreise in das Bundesgebiet hat keine Auswirkungen auf die bestehende 
Absonderungspflicht, da diese eine zum Zeitpunkt der Einreise bestehende Ansteckungsgefahr nicht beseitigt. Ebenso 
entsteht keine Absonderungspflicht, wenn ein Gebiet erst nach der Einreise zum Risikogebiet wird.

Die bloße Durchreise durch ein Risikogebiet stellt keinen Aufenthalt in diesem Sinne dar. Ein erhöhtes Infektionsrisiko 
entsteht erst durch einen Aufenthalt und damit zusammenhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort; dies ist bei 
einer reinen Durchreise ohne Zwischenaufenthalt nicht der Fall. 

Eine Absonderung in der Haupt- oder Nebenwohnung oder in einer anderen, eine Absonderung ermöglichende Unter-
kunft ist gemäß § 30 Absatz 1 und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes in diesen Fällen geeignet und erforderlich. Ein 
ungeregelter Aufenthalt nach Einreise von Personen aus Risikogebieten muss verhindert werden. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse bestätigen, dass eine zügige Isolierung ansteckungsverdächtiger Personen der wirksamste Schutz gegen 
eine Ausbreitung des Virus ist.

Um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 in der Bundesrepublik Deutschland einzudämmen, ist die Anordnung 
einer an die Einreise anschließenden häuslichen Absonderung verhältnismäßig. Es handelt sich vorliegend um eine 
Krankheit, welche welt-, bundes- und landesweit auftritt und sich sehr schnell ausbreitet. Es liegt eine dynamische und 
ernst zu nehmende Situation vor, insbesondere da bei einem Teil der Fälle die Krankheitsverläufe schwer sind und es 
auch zu tödlichen Krankheitsverläufen kommt. Die bisherige Strategie der schnellen Isolierung von ansteckungsver-
dächtigen Personen hat sich als erfolgreich erwiesen. Sie ist deshalb gerade auch in Anbetracht der zu schützenden 
hochwertigen Individualrechtsgüter Gesundheit und Leben sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als 
solchem verhältnismäßig.

Die in Satz 1 genannten Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in ihre Haupt- 
oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen 
Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 

Unter Berücksichtigung epidemiologischer Risiken beträgt die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nach der Einreise 
aus einem Risikogebiet zehn Tage. Auf diese Zeitspanne hatten sich die EU-Gesundheitsminister Anfang September 
2020 gemeinsam verständigt. Laut WHO beträgt die durchschnittliche Inkubationszeit fünf bis sechs Tage, nur wenige 
zeigen später als nach dem zehnten Tag Symptome. Das Gleiche gilt für die Infektiösität: Auch wenn Teile des Virus 
länger nachweisbar sind, wird nur bis zum achten bis zehnten Tag von kranken Personen infektiöses Virusmaterial 
ausgeschieden. Entsprechend ist eine zehntägige Absonderung ausreichend. 

Die Haupt- oder Nebenwohnung ist die Meldeadresse des Erst- oder Zweitwohnsitzes. Soweit die einreisende Person 
in der Bundesrepublik Deutschland nicht gemeldet ist, hat sie sich in eine andere, eine Absonderung ermöglichende, 
geeignete Unterkunft zu begeben. Es muss sich hierbei um eine feste Anschrift handeln, die gezielt aufgesucht werden 
kann und in der es möglich und durchsetzbar ist, sich für zehn Tage aufzuhalten. Für Asylsuchende kann diese Unter-
kunft auch in der zuständigen Aufnahmeeinrichtung liegen.

Zu Satz 2

Den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen ist es in der Zeit der Absonderung nicht gestattet, Besuch von Personen 
zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Der Empfang von Besuch würde dem Sinn und Zweck der 



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 27

Absonderung und dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen, zuwiderlaufen. Unter 
einem Besuch wird hierbei nicht der Aufenthalt in der Wohnung oder Unterkunft von Personen verstanden, die diese 
aus triftigen Gründen betreten müssen. Solch ein triftiger Grund liegt beispielsweise in der Pflege einer im Haushalt 
lebenden Person.

Zu Satz 3

Für Einreisende aus Risikogebieten in die Bundesrepublik Deutschland wird neben der bestehenden Absonderungs-
verpflichtung nach Satz 1 zusätzlich eine Testpflicht bei Einreise eingeführt. Diese Einreisetestpflicht trägt dazu bei, 
die Infektiösität der einreisenden Personen während der Einreise festzustellen und hilft dadurch, unmittelbare und vor 
allem unkontrollierte Einträge des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern. Zudem ermöglicht eine Kenntnis der be-
reits bei Einreise infektiösen Personen es den zuständigen Behörden, ihre Ressourcen in der Quarantäneüberwachung 
gezielter einzusetzen.

Der der Einreisetestung zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ Neuartiges_Coronavirus/Tests.html?nn=13490888 veröffentlicht 
sind, erfüllen. Insbesondere muss aus Gründen der Verlässlichkeit der vorgenommenen Testungen dieser in einem Staat 
mit vergleichbarem Qualitätsstandard vorgenommen worden sein. Die Staaten mit vergleichbarem Qualitätsstandard 
werden durch das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Tests.html?nn=13490888 veröffentlicht. Die Aufnahme eines Staates in diese Liste erfolgt nach einer 
gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Diese Prüfung dient der Sicherstellung, dass nur Testungen aus 
Staaten akzeptiert werden, in denen die Testlabore eine zuverlässige Qualität gewährleisten können.

Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein. Dies ist zur Gewährleistung der Aktua-
lität des Testergebnisses erforderlich. Das Risiko, sich innerhalb dieser Zeit mit dem Virus anzustecken, ist gegenüber 
einer Ansteckungswahrscheinlichkeit in einem unbegrenzten oder jedenfalls deutlich längeren Zeitraum (bspw. eine 
Woche) deutlich reduziert. 

Sofern kein Test vor Einreise durchgeführt wurde, ist es auch möglich, sich bei der Einreise testen zu lassen. Dies 
kann sowohl am Ort des Grenzübertritts als auch (bei unverzüglicher Fahrt dorthin) in einem Testzentrum oder am 
Ort der Unterbringung geschehen. Bei internationalen, staatlichen Delegationsreisen, welche unter Beachtung um-
fangreicher Schutz- und Hygienemaßnamen stattfinden, kann eine Testung grundsätzlich auch durch den jeweiligen 
eigenen Gesundheitsdienst nach dessen Vorgaben erfolgen. Das gleiche gilt für Personen, welche zur Begleitung einer 
Schutzperson notwendig sind. 

Um eine Nachvollziehbarkeit bei Überprüfung zu gewährleisten, muss das Testergebnis für mindestens zehn Tage 
nach Einreise aufbewahrt werden. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist dieser das Testergebnis auf geeignetem 
Wege vorzulegen. Damit wird zugleich auch die Pflicht nach der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit 
vom 4. November 2020 zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten erfüllt, auf Anforderung der zuständigen 
Behörde ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

Für die Testpflicht gemäß Satz 3 gelten die gleichen Ausnahmen nach § 2 wie für die Absonderungspflicht nach Satz 1. 

Zu Absatz 2

Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen haben die für sie zuständige Behörde, in aller Regel das Gesundheitsamt 
am Wohnort oder der Unterkunft, unverzüglich über das Vorliegen der Verpflichtungen in Absatz 1 zu informieren. 

Die Information der zuständigen Behörde erfolgt über den elektronischen Abruf der Daten durch die Behörde. Die 
betroffene Person muss dafür die erforderlichen Daten (gemäß der Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach 
Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 5. November 
2020 [BAnz AT06.11.2020 B5] sind dies Reiseinformationen, persönliche Angaben, Wohnanschrift, weitere beabsich-
tigte Aufenthaltsorte und mögliche Krankheitssysmptome) vollständig und richtig in dem elektronischen Formular 
angeben, die erhaltene Bestätigung bei Einreise mit sich führen und an den Beförderer (im Fall von Nummer I Ziffer 1 
Satz 5 dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte 
Behörde) abgeben. Soweit eine digitale Einreiseanmeldung in Ausnahmefällen nicht möglich war, ist die Verpflichtung 
nach Satz 1 durch die Abgabe einer schriftlichen Ersatzanmeldung nach dem Muster der Anlage 2 der Anordnungen 
betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen 
Bundestag vom 5. November 2020 (BAnz AT06.11.2020 B5) an den Beförderer, im Falle von Nummer I Ziffer 1 Satz 5 
dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde 
zu erfüllen. Ausnahmefälle sind eng auszulegen. 

Eine Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbar angeordnete Verpflichtung zur Nutzung der Digitalen Einreiseanmeldung 
wäre nach § 73 Absatz 1a Infektionsschutzgesetz als Ordnungswidrigkeit bewehrt, sofern keine in der Anordnung ge-
nannten Ausnahmetatbestände erfüllt wären. In Ausnahmetatbeständen können insbesondere gesundheitliche Gründe, 
altersbedingte Umstände oder technische Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Werden Krankheitssymptome festgestellt, die typisch für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 sind, muss 
die zuständige Behörde auch hierüber unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden. Solche Symptome sind Fieber, neu 
aufgetretener Husten, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust oder Atemnot. Die zuständige Behörde entschei-
det sodann über das weitere Verfahren und übernimmt insbesondere die Überwachung der abgesonderten Person 
für die Zeit der Absonderung. 

Zu Absatz 3

Für die Zeit der zehntägigen Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung 
durch die zuständige Behörde.
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Zu § 2 (Ausnahmen)

In § 2 ist festgehalten, welche Personen nicht von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 erfasst sind. Die 
Ausnahmen von der Absonderungspflicht gelten für die Testpflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 3 entsprechend.

Zu Absatz 1

Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Schleswig-Holstein einreisen, werden 
nicht von § 1 Absatz 1 Satz 1 erfasst. Diese Personen sind allerdings verpflichtet, das Landesgebiet auf schnellstem 
Weg, somit ohne jede Verzögerung (keine Kurzaufenthalte oder Übernachtungen), zu verlassen. Ein erhöhtes Infekti-
onsrisiko entsteht erst durch einen Aufenthalt und damit zusammenhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort; dies 
ist bei einer reinen Durchreise ohne Zwischenaufenthalt nicht der Fall.

Zu Absatz 2

Um das Funktionieren des Gemeinwesens sowie Ehe- und Familienlebens sicher zu stellen, ist es erforderlich und unter 
Wahrung infektiologischer Gesichtspunkte vertretbar, im engen Rahmen Ausnahmen von der Absonderungspflicht 
für bestimmte Personengruppen vorzusehen. Die Ausnahmen sind zu beschränken auf für das Funktionieren des 
Gemeinwesens und des Ehe- und Familienlebens zwingend notwendige Bereiche. Den in Absatz 2 genannten Fällen 
ist gemeinsam, dass durch andere Schutz- und Hygienemaßnahmen das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 gemindert werden kann.

Personen sind nach Absatz 2 nur dann von der Absonderungspflicht ausgenommen, wenn sie unter eine der genannten 
Personengruppen fallen. 

Im Einzelnen:

Zu Nummer 1

Von der Absonderungspflicht ausgenommen sind Personen, die die Grenze im Rahmen des sogenannten kleinen Grenz-
verkehrs überschreiten. Diesen Personen ist es gestattet, für weniger als 24 Stunden entweder von Schleswig-Holstein 
nach Dänemark zu reisen oder von Dänemark nach Schleswig-Holstein einzureisen. Dabei ist ausschlaggebend, dass 
Ausgangspunkt und Zielpunkt der Reise einen regionalen Bezug zueinander haben. Ein regionaler Bezug kann insbe-
sondere dann angenommen werden, wenn ein einheitlicher Lebensraum besteht, der dadurch geprägt ist, dass die in 
diesem Bereich lebenden Personen täglich die Grenze überschreiten, dies kann z.B. beruflich bedingt sein, gilt aber 
auch für alle täglichen Besorgungen oder für Arztbesuche. Diese Ausnahme gilt nur, wenn sich die Personen weniger 
als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen. In 
diesem kurzen Zeitraum kann von einer geringen Infektionswahrscheinlichkeit ausgegangen werden.

Zu Nummer 2

Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen, um in Schleswig-Holstein enge Familienangehörige zu besuchen oder die 
den Besuch aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder Umgangsrechts vornehmen, sind bei Aufenthalten von weniger 
als 72 Stunden von der Absonderungspflicht ausgenommen (Buchstabe a). Gleiches gilt für Personen, die sich zu den 
vorgenannten Zwecken in einem Risikogebiet aufgehalten haben und anschließend nach Schleswig-Holstein einreisen.

Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich und unabdingbar ist 
(Buchstabe b), sowie hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen 
und Regierungen (Buchstabe c) sind bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte und Aufenthalten 
von weniger als 72 Stunden ebenfalls von der Absonderungspflicht ausgenommen.

Zu Buchstabe a

In Abgrenzung zu Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a sind Personen privilegiert, die Verwandte 1. Grades (d.h. insbesondere 
Eltern oder Kinder) besuchen oder den nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten. 
Von Buchstabe a sind auch Personen erfasst, die ein geteiltes Sorgerecht oder Umgangsrecht wahrnehmen. Schließlich 
sind auch Ehegattinnen, Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten dieser privilegierten Personen erfasst. 
Die Ausnahme gilt jedoch nur, wenn sich die Personen weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben oder für bis zu 72 Stunden in das Bundesgebiet einreisen. Die Ausnahme von der Absonderungspflicht ohne 
ein Testerfordernis ist zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und des Ehe- und Familienlebens erforderlich. Dies gilt 
insbesondere für Besuche zur Ausübung des Sorgerechts.

Zu Buchstabe b

In Abgrenzung zu Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a umfasst diese Tätigkeit nur solche Tätigkeiten, die zeitlich so drin-
gend sind, dass die Zeitverzögerung durch eine vorherige Testung nicht abgewartet werden kann. Als Beispiel sind 
hierfür zu nennen der Transport von Patienten oder Transplantaten sowie die Ein- und Rückreise von Ärzten, die für 
eine dringende Operation benötigt werden. Voraussetzung ist, dass angemessene Schutz- und Hygienekonzepte vor-
liegen und eingehalten werden. Diese Ausnahme gilt nur, wenn sich die Personen weniger als 72 Stunden in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 72 Stunden in das Bundesgebiet einreisen; für diesen Zeitraum ist von 
einer geringen Infektionswahrscheinlichkeit auszugehen. Gerade bei Personen im Gesundheitswesen ist zu beachten, 
dass diese potentiell vermehrt Kontakt zu Risikogruppen haben können. Zugleich wird jedoch durch angemessene 
Schutz- und Hygienevorschriften, wie etwa regelmäßige Testungen auch asymptomatischer Beschäftigter, das Risiko 
einer Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch diese Personen eingeschränkt. Auch unter epidemiologischen 
Gesichtspunkten ist es daher möglich und zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung im Übrigen zwingend 
erforderlich, für eilige Fälle eine Ausnahme von der Absonderungspflicht ohne ein Testerfordernis vorzusehen.

Zu Buchstabe c

Ebenso von der Absonderungspflicht ausgenommen sind bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden hochrangige 
Mitglieder aus dem In- und Ausland des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von Volksvertretungen und Re-
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gierungen. In Abgrenzung zu Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e und f werden von Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c 
nur hochrangige Personen erfasst, wie zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, Minister, Botschafter und der Prä-
sident des Europäischen Parlaments. Die begleitenden Delegationen fallen ebenfalls unter Nummer 4 Buchstabe d, 
da eine gesonderte Behandlung kaum möglich ist. Eine Ausnahme für diese Personen ist unter epidemiologischen 
Gesichtspunkten möglich, da für die betroffenen Personen umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen der Behörde 
ergriffen werden, diese sind einzuhalten. Bei dem Zeitraum von weniger als 72 Stunden für diesen Personenkreis, der 
grundsätzlich strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen unterliegt, ist von einer geringen Infektionswahrscheinlichkeit 
auszugehen.

Zu Nummer 4

Ferner sind Grenzpendler (Buchstabe a) und Grenzgänger (Buchstabe b) von der Absonderungspflicht ausgenommen, 
wenn es sich um eine zwingend notwendige berufliche Tätigkeit handelt oder ein Aufenthalt zur Ausbildung oder zum 
Studium zwingend notwendig ist und angemessene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und eingehalten werden. 
Durch das regelmäßige Pendeln zu gleichbleibenden Berufs-, Studien- und Ausbildungsstätten mit einem bekannten 
und damit gut identifizierbaren Personenkreis ist die Kontaktnachverfolgung bei Infektionen gewährleistet, so dass 
eine Ausnahme daher unter Berücksichtigung infektiologischer Belange möglich ist. Sie ist gleichzeitig aus wirtschaft-
lichen und bildungspolitischen Gründen erforderlich. Die zwingende Notwendigkeit der Tätigkeit bzw. Ausbildung ist 
durch den Arbeitgeber oder Auftraggeber bzw. die Schule oder Bildungseinrichtung zu prüfen und zu bescheinigen. 
Das Gleiche gilt für das Vorliegen und Einhalten angemessener Schutz- und Hygienekonzepte. Bescheinigungen sind 
grundsätzlich in deutscher Sprache vorzulegen. Es gilt § 23 VwVfG. Auch die Einhaltung angemessener Schutz und 
Hygienekonzepte ist nachzuweisen.

Entsprechendes gilt für Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter transportieren 
(Buchstabe c). Die Ausnahme ist zur Aufrechterhaltung systemrelevanter Infrastrukturen für das Gemeinwesen wie 
die Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung, aber ebenso zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft erforderlich. 
Unter epidemiologischen Gesichtspunkten ist diese Ausnahme vertretbar, da diese Personen mit den Durchreisenden 
nach Absatz 1 vergleichbar sind, sich entweder überwiegend reisend im Inland oder in kurzen Auslandsaufenthalten 
befinden und damit zusammenhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort nur in begrenztem Umfang stattfinden. 
Voraussetzung ist, dass angemessene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und eingehalten werden. Zu den unter 
Buchstabe c genannten Personen gehören auch alle Mitglieder der Besatzung und Crews. 

Zu Absatz 3

Unter infektiologischen Gesichtspunkten ist es vertretbar und zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit geboten, auf eine 
Absonderung zu verzichten, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch eine Negativ-Testung einerseits als 
gering einzustufen ist und andererseits ein gesamtstaatliches Interesse an der Aufrechterhaltung der Wirtschaft und 
sonstiger wichtiger Bereiche des persönlichen und öffentlichen Lebens eine Ausnahme rechtfertigt. Dies wird mit der 
Regelung in Absatz 3 ermöglicht. So sind bestimmte Einreisende von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen, 
wenn sie mittels eines ärztlichen Zeugnisses nachweisen können, sich nicht mit dem Coronavirus SARS CoV-2 infiziert 
zu haben (Negativtest). 

Die Personengruppen, für die eine Ausnahme von der Absonderungspflicht durch einen Negativtest möglich ist, sind 
in Absatz 3 abschließend genannt. 

Im Einzelnen:

Zu Nummer 1

Ausgenommen sind bei Vorlage eines negativen Testergebnisses Personen, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens (inklusive der Pflege), der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Pflege 
diplomatischer und konsularischer Beziehungen (einschließlich Reisen nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c, die 
länger als 72 Stunden dauern), der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens und von Volksvertretung, Regierung und 
Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen sowie der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen 
Union und internationaler Organisationen zwingend notwendig ist.

In den Anwendungsbereich von Nummer 1 Buchstabe b fallen auch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, die 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit oder Ordnung an Bord deutscher Luftfahrzeuge nach 
§ 4a des Bundespolizeigesetzes eingesetzt werden (Luftsicherheitsbegleiter), ausländische Luftsicherheitsbegleiter (Air 
Marshals) sowie sogenannte Personenbegleiter Luft im Rahmen ihrer Verwendung Begleitung von Rückkehrern. Dies 
ist unabdingbar zur Herstellung der erforderlichen Sicherheit im Luftverkehr und damit erforderlich zur Aufrechter-
haltung systemrelevanter Infrastruktur für das Gemeinwesen. Luftsicherheitsbegleiter unterliegen zudem besonderen 
Maßnahmen des Infektionsschutzes, weshalb ein gesteigertes Infektionsrisiko durch diese Personen regelmäßig nicht 
gegeben ist. Die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Dienstherrn oder Auftraggeber zu bescheinigen. 
Die Bescheinigung kann auch durch die aufnehmende öffentliche Stelle erstellt werden; zudem kann in der Beschei-
nigung auch auf ein Einladungsschreiben einer öffentlichen Stelle Bezug genommen werden. Die entsprechende 
Bescheinigung hat die betroffene Person bei sich zu tragen, um die für sie geltende Ausnahme im Falle der Kontrolle 
glaubhaft machen zu können. Hiervon sind insbesondere Angehörige des Polizeivollzugsdienstes, der Feuerwehr sowie 
des Rettungsdienstes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerin-
nen und Pfleger, 24-Stunden-Betreuungskräfte, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzugs erfasst.

Zu Nummer 2

Von den Verpflichtungen nach § 1 sind bei Vorlage eines negativen Testergebnisses Personen ausgenommen, die aus 
einem Risikogebiet einreisen, um in Schleswig-Holstein enge Familienangehörige zu besuchen oder die den Besuch 
aufgrund eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts, einer dringenden medizinischen Behandlung oder des Beistands 
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oder zur Pflege schutz-, beziehungsweise hilfebedürftiger Personen vornehmen. Gleiches gilt für Personen, die sich 
zu den vorgenannten Zwecken in einem Risikogebiet aufgehalten haben und anschließend nach Schleswig-Holstein 
einreisen. 

Handelt es sich um einen Aufenthalt von weniger als 72 Stunden , gilt die Privilegierung nach Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe a (Ausnahme von der Absonderungspflicht ohne Testerfordernis), wenn der dort genannte Personenkreis 
betroffen ist. 

Zu Nummer 3

Die Verpflichtungen nach § 1 gelten bei Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht für Polizeivollzugsbeamte, 
die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpflichtungen im Ausland zurückkehren. Diese kommen besonderen 
Maßnahmen des Infektionsschutzes nach, weshalb ein gesteigertes Infektionsrisiko durch diese Personen regelmäßig 
nicht gegeben ist.

Zu Nummer 4

Personen, die sich zur Durchführung zwingend notwendiger, unaufschiebbarer beruflicher Tätigkeiten, wegen ihrer 
Ausbildung oder wegen ihres Studiums für bis zu fünf Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Bun-
desgebiet einreisen, sind von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 bei Vorlage eines negativen Tests befreit. Die 
berufliche Tätigkeit oder die Wahrnehmung von Ausbildungs- oder Studienzwecken ist zwingend notwendig, wenn 
die Wahrnehmung der Tätigkeit unerlässlich ist und eine Absage oder Verschiebung mit ernsthaften beruflichen, aus-
bildungs-, oder studiumsrelevanten Folgen einhergeht.,

Unter die zwingend notwendigen und unaufschiebbaren beruflichen Tätigkeiten fallen auch die in Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe c aufgeführten Tätigkeiten, sofern sie über Aufenthalte von 72 Stunden hinausgehen.

Die zwingende Notwendigkeit ist vom Arbeit-, Auftraggeber oder der Bildungseinrichtung zu bescheinigen. Der Begriff 
des Auftraggebers ist in diesem Zusammenhang weit zu verstehen: Dieser soll selbständige Geschäftstätigkeiten als 
auch vorvertragliche Konstellationen der Geschäftsanbahnung, die nicht in einen Vertragsschluss münden, erfassen. 
Hierzu sollte das für die Einreise dringender Geschäftsreisen aus Drittstaaten verfügbare Musterformular zur wirtschaft-
lichen Notwendigkeit, Unaufschiebbarkeit und Nichtdurchführbarkeit im Ausland genutzt werden. Das Ausstellen einer 
unrichtigen Bescheinigung ist bußgeldbewehrt.

Zu Nummer 5

Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen 
durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme 
an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind (Sportlerinnen und Sportler sowie Sportfunktionäre), sind 
bei Vorlage eines negativen Testergebnisses von der Absonderungspflicht des § 1 Absatz 1 Satz 1 ausgenommen. Dies 
geschieht im Interesse der Ermöglichung sportlicher Betätigung für Spitzenathletinnen und -athleten, die den Sport in 
der Regel hauptberuflich ausüben. Die Personen nach Nummer 4 unterliegen strengen Schutz- und Hygienevorschrif-
ten. Eine Akkreditierung und Durchführung von Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen erfolgt derzeit nur bei Vorlage 
entsprechender Schutz- und Hygienekonzepte. Dadurch unterliegen diese Personen auch häufigeren Testungen, durch 
die das von den Personen ausgehende infektiologische Risiko gemindert wird. Nach den geltenden Regularien sind 
Zuschauer weitgehend von Sportveranstaltungen ausgenommen, so dass auch an dieser Stelle das Risiko nahezu 
ausgeschlossen ist.

Zu Nummer 6

Personen, die sich in einer Urlaubsregion, in der besondere Abstands- und Hygienemaßnahmen gelten, aufgehalten 
haben, sind von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 befreit, sofern sie noch am Urlaubsort höchstens 48 
Stunden vor Abreise einen Test durchführen und bei Einreise ein negatives Testergebnis mit sich führen. Damit die 
Abstands- und Hygieneregeln deutschen Anforderungen entsprechen, fallen nur Urlauber aus solchen Regionen unter 
diese Regelung, für die auf Grund einer Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der betroffenen nationalen 
Regierung vor Ort besondere epidemiologische Vorkehrungen im Rahmen eines Abstands- und Hygienekonzepts für 
den Urlaub vereinbart wurden. Das Auswärtige Amt veröffentlicht auf seiner Internetseite eine Liste mit den Urlaubs-
regionen, für die entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Diese Länderliste wird auch auf der Seite des 
Robert Koch-Instituts veröffentlich.

Zu den Sätzen 2 bis 5

Der der negativen Testung zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html?nn=13490888 veröffentlicht 
sind, erfüllen. Insbesondere muss aus Gründen der Verlässlichkeit der vorgenommenen Testungen dieser in einem Staat 
mit vergleichbarem Qualitätsstandard vorgenommen worden sein. Die Staaten mit vergleichbarem Qualitätsstandard 
werden durch das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-
ges_Coronavirus/Tests.html?nn=13490888 veröffentlicht. Die Aufnahme eines Staates in diese Liste erfolgt nach einer 
gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Diese Prüfung dient der Sicherstellung, dass nur Testungen aus 
Staaten akzeptiert werden, in denen die Testlabore eine zuverlässige Qualität gewährleisten können.

Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein. Dies ist zur Gewährleistung der Aktua-
lität des Testergebnisses erforderlich. Das Risiko, sich innerhalb dieser Zeit mit dem Virus anzustecken, ist gegenüber 
einer Ansteckungswahrscheinlichkeit in einem unbegrenzten Zeitraum deutlich reduziert. Somit ist dieses Risiko vor 
dem Hintergrund der sonst geltenden massiven Freiheitseinschränkung hinnehmbar.

Sofern kein Test vor Einreise durchgeführt wurde, ist es auch möglich, sich bei der Einreise testen zu lassen. Dies 
kann sowohl am Ort des Grenzübertritts als auch (bei unverzüglicher Fahrt dorthin) in einem Testzentrum oder am 
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Ort der Unterbringung geschehen. Bei internationalen, staatlichen Delegationsreisen, welche unter Beachtung um-
fangreicher Schutz- und Hygienemaßnamen stattfinden, kann eine Testung grundsätzlich auch durch den jeweiligen 
eigenen Gesundheitsdienst nach dessen Vorgaben erfolgen. Das gleiche gilt für Personen, welche zur Begleitung einer 
Schutzperson notwendig sind.

Zudem ist es möglich, wenn man sich bereits in der Absonderung befindet, eine Testung durch einen Arzt vornehmen 
zu lassen und bei negativem Ergebnis die Absonderung zu beenden. Eine solche Testung kann allerdings nur am Ort 
der Wohnung oder Unterbringung der betroffenen Person erfolgen. In jedem Fall sollte die zuständige Gesundheits-
behörde kontaktiert werden, um die Vorgehensweise zur Testung abzuklären. Gegebenenfalls ist auch eine Ausnahme 
von der häuslichen Absonderung allein für den Arztbesuch möglich.

Um eine Nachvollziehbarkeit bei Überprüfung zu gewährleisten, muss das Testergebnis für mindestens zehn Tage 
nach Einreise aufbewahrt werden. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist dieser das Testergebnis auf geeignetem 
Wege vorzulegen. Damit wird zugleich auch die Pflicht nach der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit 
vom 4. November 2020 zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten erfüllt, auf Anforderung der zuständigen 
Behörde ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

Solange ein Negativtest auf Verlangen nicht vorgelegt werden kann, ist die Ausnahme nach Absatz 3 nicht eröffnet 
und die einreisende Person hat sich in die häusliche Absonderung zu begeben. Dies gilt auch für die Wartezeit, bis das 
Ergebnis eines Tests bekannt ist.

Zu Absatz 4

Zu den Nummern 1 und 2

Die Verpflichtungen nach § 1 gelten zudem nicht für die in § 54a Infektionsschutzgesetz genannten Personen. Für 
diese wird das Infektionsschutzgesetz durch bundeswehreigene Dienstvorschriften und Überwachungsbehörden (Ei-
genvollzugskompetenz, vgl. § 54a Infektionsschutzgesetz) vollzogen. Diese Vorschriften sehen dem Wirkungsgehalt 
des Infektionsschutzgesetzes entsprechende Maßnahmen vor. So gelten u.a. spezielle Schutzmaßnahmen für alle im 
Einsatzgebiet Tätige.

Ebenfalls den Angehörigen deutscher Streitkräfte gleichzusetzen sind Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne 
des NATO Truppenstatuts, des Truppenstatus der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP-Truppenstatuts) und des 
EU-Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach 
Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren. Für sie gelten ebenfalls Vorschriften, die dem Wirkungsgehalt des 
Infektionsschutzgesetzes entsprechende Maßnahmen vorsehen.

Familienangehörige der Streitkräfte fallen nicht unter die Ausnahmeregelung. 

Zu Nummer 3

Arbeitskräfte unterfallen nicht den Verpflichtungen nach § 1, wenn der Gesundheitsschutz im Betrieb und in der Unter-
kunft sichergestellt ist. Hierzu zählt, dass neu angekommene Arbeitskräfte in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise 
strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten arbeiten und untergebracht sein müssen. Es sind also möglichst kleine 
Arbeitsgruppen zu bilden (5 - 15 Personen); innerhalb der ersten zehn Tage darf ein Kontakt ausschließlich innerhalb 
dieser Gruppe stattfinden. Ferner darf auch in der Freizeit kein Kontakt zu den sonstigen Beschäftigten des Betriebes 
stattfinden. Bei einer gruppenbezogenen Unterbringung ist höchstens die Hälfte der üblichen Belegung zulässig.

Es sind strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten – diese betreffen etwa die Einhaltung eines Mindestabstandes von 
einundeinhalb Metern oder die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung während der Tätigkeit sowie die aus-
reichende Ausstattung des jeweiligen Betriebs mit Hygieneartikeln wie Desinfektionsmitteln und Seife. 

Die Einhaltung dieser oder vergleichbarer strenger Maßnahmen zur Kontaktvermeidung und Sicherstellung von Hy-
giene rechtfertigen die Ausnahme von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1. Es ist sichergestellt, dass 
in den ersten zehn Tagen nach Einreise kein Kontakt zu Menschen außerhalb der eigenen Arbeitsgruppe stattfindet. 
Hierdurch ist das Infektionsrisiko auf die jeweilige Arbeitsgruppe beschränkt. Ein Infektionsrisiko für Dritte und damit 
eine Ausweitung des Ansteckungsrisikos außerhalb der Arbeitsgruppe besteht somit nicht.

Die Ausnahme steht unter einem Erlaubnisvorbehalt. Aufgrund des aktuell vorherrschenden Infektionsgeschehens ist 
es angemessen und erforderlich, die Voraussetzungen in Betrieben mit besonderen Infektionsgefahren und potentiel-
len Hotspots gesondert vor einer Arbeitsaufnahme zu prüfen. Bevor die zuständige kommunale Gesundheitsbehörde 
einem Antrag zustimmt, hat sie die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu beteiligen und das 
Einvernehmen herzustellen. Die Zustimmung kann an Bedingungen und Auflagen geknüpft werden. Vor Abschluss 
der behördlichen Prüfung sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer quarantänepflichtig nach § 1 Absatz 1 Satz 1.

Zu Absatz 5

Über die in den Absätzen 1 bis 4 geregelten Ausnahmen hinaus können bei triftigen Gründen weitere Befreiungen zu-
gelassen werden. Für die Gewährung solcher Befreiungen ist eine Abwägung aller betroffenen Belange vorzunehmen. 
Dabei sind insbesondere infektiologische Kriterien zu berücksichtigen. Zu triftigen Gründen zählen insbesondere soziale 
Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgegerecht, der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebensge-
fährten, dringende medizinische Behandlungen oder der Beistand schutzbedürftiger Personen, aber auch berufliche 
Gründe in Einzelfällen, die nicht von den Absätzen 2 bis 4 erfasst werden. 

Ausnahmen sind insbesondere dann zuzulassen, wenn ein zwingender beruflicher, schulischer oder persönlicher Grund 
vorliegt und glaubhafte Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die einem Schutz durch Absonderung nahezu gleich-
kommen. Für Einzelpersonen kann so etwa unter Vorlage eines Schutz- und Hygienekonzepts eine generelle Befrei-
ung von der Absonderungspflicht aufgrund ihrer Tätigkeit erteilt werden. Dies betrifft beispielsweise Tätigkeiten im 
grenzüberschreitenden Linienverkehr oder Mitarbeiter in Kritischen Infrastrukturen. Der Antragsteller hat darzulegen, 
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welche Schutz- und Hygienemaßnahmen ergriffen werden, um das Risiko einer Ansteckung und Verbreitung des Virus 
zu verringern. Die Behörde kann die Befreiung auch an Auflagen und Bedingungen knüpfen.

Ferner kann für vormals positiv getestete Personen eine Befreiung zugelassen werden, sofern diese für einen längeren 
Zeitraum symptomfrei waren und sind und nach infektiologischer Beurteilung mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit eine Ansteckungsgefahr ausgeschlossen werden kann (Genesene).

Zu Absatz 6

Für sämtliche von den Ausnahmen der Absätze 1 bis 5 erfassten Personen ist erforderlich, dass sie keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 
und Geschmacksverlust. Besteht ein Symptom, wie z.B. Husten, das zwar grundsätzlich als Krankheitssymptom für 
COVID-19 eingestuft wird, dieser Husten aber aufgrund einer Asthma-Erkrankung besteht, schließt dieses Symptom 
die Ausnahmeerfassung nicht aus.

Werden Krankheitssymptome binnen zehn Tagen nach Einreise festgestellt, so muss die zuständige Behörde in den 
Fällen der Absätze 2 bis 5 hierüber unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.

Zu § 3 (Verkürzung der Absonderungsdauer)

Die Absonderung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 beträgt nach der Einreise aus einem Risikogebiet zehn Tage. Auf diese 
Zeitspanne hatten sich die EU-Gesundheitsminister Anfang September 2020 gemeinsam verständigt. Laut WHO be-
trägt die durchschnittliche Inkubationszeit fünf bis sechs Tage. Unter Berücksichtigung der Absonderungsdauer ist 
damit auch eine Testung und eine Verkürzung der Absonderungsdauer erst nach fünf Tagen zielführend. Nur so kann 
ausgeschlossen werden, dass Ansteckungen in den letzten Tagen im Risikogebiet unerkannt bleiben und zu weiteren 
Ansteckungen nach Einreise in das Bundesgebiet führen. 

Das Infektionsgeschehen steigt sowohl in Deutschland, in den meisten anderen europäischen Staaten wie auch welt-
weit an. Nach zwischenzeitlichen Lockerungen ist daher eine strikte Kontrolle der möglichen Infektionsketten und ein 
Eindämmen möglicher Infektionsherde geboten, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Bevölkerung 
vor Ansteckung zu schützen. Aus diesem Grund ist auch eine generelle Absonderungspflicht weiterhin geboten. 

Zu Absatz 1

Ab dem fünften Tag in Absonderung besteht die Möglichkeit, durch ein negatives Testergebnis die Absonderung zu 
beenden. Dabei darf der Test frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden. Nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beträgt die mediane Inkubationszeit fünf bis sechs Tage. Es kann daher davon ausgegangen werden, 
dass mit einer Mindestabsonderungszeit von fünf Tagen der überwiegende Teil möglicher Infektionskettenauslöser 
erkannt wird und bei einem negativen Testergebnis die Gefahr für die Allgemeinheit deutlich reduziert eine Verkürzung 
der Absonderung gerechtfertigt ist.

Zu Absatz 2

Um sicher zu stellen, dass der Test aussagekräftig ist, darf dieser erst ab dem fünften Tag nach der Einreise durchgeführt 
werden. Die mediane Inkubationszeit beträgt fünf, höchstens sechs Tage. Dies bedeutet, dass ab dem fünften Tag die 
Belastbarkeit des Testergebnisses ausreichend ist.

Zu Absatz 3

Um den Behörden eine Kontrolle der vorzeitigen Absonderungsbeendigung bis zum Ende der regulären Absonde-
rungszeit bzw. im Nachgang zu ermöglichen, ist die Person gehalten, den befreienden Test zehn Tage lang ab Testung 
aufzubewahren.

Zu Absatz 4

Mit dieser Vorschrift wird der Person, die sich in Absonderung begeben musste, gestattet, die Wohnung oder Unter-
kunft zu dem Zweck der Durchführung eines Tests zu verlassen, ohne gegen die Absonderungspflicht zu verstoßen. 
Dabei ist die Person gehalten, sich auf unmittelbarem Wege zur Testung zu geben und die Vorgaben zu den Schutz- und 
Hygienevorschriften des örtlichen Gesundheitsamtes einzuhalten. Eine Alternative wäre die Durchführung des Tests 
in der Wohnung oder Unterkunft der Person durch die zuständige Behörde.

Zu Absatz 5

Mit der Regelung in Absatz 5 wird sichergestellt, dass die Personen, die trotz eines befreienden Tests ab dem fünften 
Tag Symptome einer Erkrankung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufzeigen, einem Arzt bekannt werden, der über 
eine Testung entscheidet. Die Person unterliegt dem regulären Verfahren bei Verdacht auf Erkrankung mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2. 

Zu Absatz 6

Durch die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 5 auf die Personen, die unter § 2 Absatz 4 fallen, wird eine 
Gleichbehandlung mit Personen, die unter die Absätze 1 bis 5 fallen, gewährleistet.

Zu § 4 (Ordnungswidrigkeiten)

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den in § 1 Absatz 1 Satz 1, Satz 2 oder Satz 3, Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, § 2 Absatz 2 
Nummer 2 Buchstabe b), Nummer 3, Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz, Nummer 4, Absatz 6, Satz 2 oder 
§ 3 Absatz 5 enthaltenen Verpflichtungen zuwiderhandelt.

Zu § 5 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Diese Verordnung tritt im Anschluss an die bislang geltende Verordnung am 11. Januar 2021 in Kraft. Ihre Geltungs-
dauer ist auf wenige Wochen befristet, um eine zeitnahe Überprüfung zu gewährleisten.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. Januar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/210108_CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2  

(Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
Vom 8. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-39

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, 3, 4 
und 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3136), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-
haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden 
in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote 
aufgestellt, die in Art und Umfang in besonderem 
Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen 
sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; 

Kontaktbeschränkungen

(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht, 

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands nach 
Satz 1 aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den nicht möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird; 

3. für Angehörige des eigenen Haushalts,

4. bei zulässigen Zusammenkünften zu einem pri-
vaten Zweck.

(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehö-
rigen des eigenen Haushalts sind nach Möglichkeit 
auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

(4) Ansammlungen und Zusammenkünfte im öffentli-
chen Raum und privaten Raum zu privaten Zwecken 
sind nur wie folgt zulässig (Kontaktbeschränkungen):

1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes un-
abhängig von der Personenzahl,

2. von Personen nach Nummer 1 mit einer weiteren 
Person,

3. von Personen nach Nummer 1 mit Personen eines 
weiteren Haushalts, soweit dies zur Sicherstellung 
der  Betreuung von Kindern unter 14 Jahren oder 
von pflegebedürftigen Personen erforderlich ist.

Minderjährige gelten als Haushaltsangehörige ihrer 
Erziehungs- und Umgangsberechtigten.

§ 2a 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bede-
ckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer 
Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht 
nicht aus. Abweichend von Satz 1 ist die Verwen-
dung eines Visiers durch Lehrpersonal dann ausrei-
chend, wenn es das ganze Gesicht abdeckt und die 
Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte 
sprachliche Verständlichkeit der Erreichung eines 
verfolgten Bildungszwecks dient; ein solches Visier 
ist auch ausreichend für Personen, die als Gebär-
dendolmetscherinnen, Gebärdendolmetscher, Kom-
munikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer 
für Personen mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 
gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körper-
lichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
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keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und 
dies glaubhaft machen können.

(2) In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, 
Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen, 
Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikums-
verkehr, in denen typischerweise das Abstandgebot 
nicht eingehalten werden kann, müssen Fußgänge-
rinnen und Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von Absatz 1 tragen. Die Bereiche 
nach Satz 1 sowie zeitliche Beschränkungen werden 
von den zuständigen Behörden, im Bereich der Kreise 
nach Abstimmung mit den betroffenen kreisangehö-
rigen Gemeinden, durch Allgemeinverfügung festge-
legt und ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. Auf 
die Geltung der Pflicht nach Satz 1 soll in geeigneter 
Weise durch Beschilderung hingewiesen werden. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht bei der Nahrungs-
aufnahme und beim Rauchen, sofern dies jeweils im 
Sitzen oder Stehen erfolgt.

(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich für Kun-
dinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besu-
cher zugänglich sind, und an Arbeits- oder Betriebs-
stätten in geschlossenen Räumen ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe des Absatz 1 
zu tragen. Satz 1 gilt nicht

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist;

6. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und An-
hörungen.

§ 2b 
Alkoholverbot

Im öffentlichen Raum sind der Ausschank und der 
Verzehr von alkoholhaltigen Getränken untersagt. 
Innerhalb von Gaststätten gilt § 7 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 5.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und 
Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsver-
kehr, insbesondere den in §§ 7 bis 10 und 12 bis 17 
sowie § 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, so-
wie bei der Durchführung von Versammlungen nach 
§ 6 gelten die nachfolgenden Anforderungen. Ar-
beitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden. Die Betreiberinnen und Betreiber oder Ver-
sammlungsleiterinnen und Versammlungsleiter haben 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung folgender Hygienestandards zu gewähr-
leisten:

1. Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer halten in der Einrichtung und beim 
Warten vor dem Eingang das Abstandsgebot aus 
§ 2 Absatz 1 ein;

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden 
regelmäßig gereinigt;

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare 
Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser Verord-
nung im Einzelfall anwendbaren Hygienestandards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis 
aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung 
ergebende Zugangsbeschränkungen, gegebenen-
falls unter Angabe der Höchstzahl für gleichzeitig 
anwesende Personen.

Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 
ist jeweils kenntlich zu machen.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewähr-
leisten, dass enge Begegnungen vermieden werden 
und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung der Händehygiene vorhanden sind. Andere sa-
nitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Sammelum-
kleiden, Duschräume, Saunen und Wellnessbereiche 
sind für den Publikumsverkehr zu schließen. 

§ 4 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygieneko-
nzept zu erstellen ist, hat die oder der Verpflichtete 
dabei nach den konkreten Umständen des Einzel-
falls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbeson-
dere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:
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1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten; 

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 2 Absatz 1;

3. die Regelung von Besucherströmen; 

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt 
werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen; 

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft.

Die oder der Verpflichtete hat die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hy-
gienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der 
zuständigen Behörde hat die oder der Verpflichtete 
das Hygienekonzept vorzulegen und über die Umset-
zung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende 
Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach 
dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(2) Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten 
erhoben werden, sind Erhebungsdatum und -uhr-
zeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit 
vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu 
erheben und für einen Zeitraum von vier Wochen 
aufzubewahren. Es gelten die Anforderungen des 
§ 28a Absatz 4 IfSG. Die oder der zur Datenerhe-
bung Verpflichtete hat Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder 
der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an 
der Veranstaltung auszuschließen. Soweit gegenüber 
der oder dem zur Erhebung Verpflichteten Kontakt-
daten angegeben werden, müssen sie wahrheitsge-
mäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten genügen die 
dienstlichen Kontaktdaten.

§ 5 
Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen sind untersagt. 

(2) Absatz 1 und § 3 gelten nicht

1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Or-
ganen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft 
insbesondere Veranstaltungen und Sitzungen der 
Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre-
chenden Gewalt sowie Einrichtungen des Selb-
storganisationsrechtes des Volkes wie Gemein-
dewahlausschüsse; 

2. für Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, be-
ruflichen oder dienstlichen Gründen, zur Durch-
führung von Prüfungen oder zur Betreuung erfor-
derlich sind;

3. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer au-
ßerfamiliären Wohnform oder von Betreuungs- 
und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII); 

4. für die Wintereinlagerung von Booten, soweit 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekon- 
zept erstellt wird;

5. für Veranstaltungen zu privaten Zwecken im Rah-
men von § 2 Absatz 4;

6. für unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien 
und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewer-
berinnen und Bewerber nach den jeweiligen Wahl-
gesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen;

7. für Veranstaltungen, die nach anderen Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulässig sind.

Bei Einrichtungen und Veranstaltungen nach Satz 1 
Nummer 1 sind Kontaktdaten nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 2 zu erheben.

§ 6 
Versammlungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen 
sind unbeschadet der Vorschriften des Versammlungs-
freiheitsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
(VersFG SH) vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 135), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
nur zulässig, sofern eine Teilnehmerzahl von 100 Per- 
sonen außerhalb und 50 Personen innerhalb ge-
schlossener Räume nicht überschritten wird. Bei 
Versammlungen müssen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maß-
gabe von § 2a Absatz 1 tragen. Die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für 
die jeweils sprechende Person bei Ansprachen und 
Vorträgen. 

(2) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Ver-
sammlung veranstalten will, hat ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 
gilt nicht für Spontanversammlungen nach § 11 Ab-
satz 6 VersFG SH. Das Hygienekonzept ist einer 
Anzeige nach § 11 VersFG SH beizufügen. Die Ver-
sammlungsleitung hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts 
zu gewährleisten. Bei Versammlungen in geschlos-
senen Räumen hat die Leitung die Kontaktdaten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 2 zu erheben. 

(3) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
im Benehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde nach Durchführung einer auf den Einzelfall 
bezogenen Verhältnismäßigkeitsprüfung abweichend 
von Absatz 1 Versammlungen genehmigen, oder, 
sofern anders ein ausreichender Infektionsschutz 
nicht gewährleistet werden kann, beschränken oder 
verbieten. 
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§ 7 
Gaststätten

(1) Der Betrieb von Gaststätten im Sinne des § 1 des 
Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. März 2017 (BGBl. I S. 420), ist unzulässig. Dies 
gilt nicht für

1. Kantinen für Betriebsangehörige im Sinne von 
§ 25 Absatz 1 des Gaststättengesetzes, soweit 
dies für die Aufrechterhaltung der betrieblichen 
Abläufe erforderlich ist;

2. die Abgabe und Lieferung von Speisen und Ge-
tränken zum Verzehr außerhalb der Gaststätte; 
Gäste dürfen die Gaststätte nur einzeln zur Ab-
holung betreten;

3. die Bewirtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Rahmen von nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, 2 
und 6 zulässigen Veranstaltungen;

4. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe bei der 
Bewirtung ihrer Hausgäste;

5. Autobahnraststätten und Autohöfe.

(1a) Für den Betrieb von Gaststätten nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 bis 5 gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. die Betreiberin oder der Betreiber erhebt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der 
Gäste;

3. die Betreiberin oder der Betreiber verabreicht keine 
alkoholischen Getränke an erkennbar Betrunkene;

4. die gleichzeitige Bewirtung von mehr als 50 Gäs-
ten erfolgt nur, wenn das Hygienekonzept zuvor 
der zuständigen Behörde angezeigt worden ist;

5. der Ausschank und der Verzehr alkoholhaltiger 
Getränke ist in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 
Uhr unzulässig.

In Gaststätten nach Absatz 1 Satz 2 haben Gäste 
und dort Beschäftigte in Bereichen mit Publikumsver-
kehr innerhalb und außerhalb geschlossener Räume 
nach Maßgabe von § 2a Absatz 1 eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Ausgenommen von Satz 2 
sind Gäste während des Aufenthaltes an ihren fes-
ten Steh- oder Sitzplätzen. Die Betreiberin oder der 
Betreiber hat die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um die Einhaltung der Pflicht nach Satz 2 zu 
gewährleisten.

(2) Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr darf außer Haus kein 
Alkohol verkauft werden. Dies gilt auch für gastro-
nomische Lieferdienste.

(3) Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind zu 
schließen.

§ 8 
Einzelhandel

(1) Verkaufsstellen des Einzelhandels sind für den 
Publikumsverkehr zu schließen. Satz 1 gilt nicht für 
Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Getränke-
märkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tank-
stellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, 
Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte sowie Lebens-
mittelausgabestellen (Tafeln). Im Falle von Mischsor-
timenten sind die überwiegenden Sortimentsteile 
maßgeblich. Die Kundenzahl ist auf eine Person je 
zehn Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt, soweit 
nicht das Sortiment überwiegend aus Lebensmitteln 
besteht.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist die Ausgabe 
von im Fernabsatz gekauften oder bestellten Waren 
zulässig, sofern die Kundinnen und Kunden hierzu 
geschlossene Räume nur einzeln betreten oder die 
Ausgabe außerhalb geschlossener Räume erfolgt.

(3) Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufs-
stellen des Einzelhandels haben ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie 
haben die nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
obligatorischen Möglichkeiten zur Handdesinfektion 
im Eingangsbereich bereit zu stellen. In der Zeit zwi-
schen 23 Uhr und 6 Uhr darf kein Alkohol verkauft 
werden.

(4) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einkaufs-
zentren und Outlet-Centern mit jeweils mehr als 
zehn Geschäftslokalen haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der 
Betrieb ist unzulässig, soweit das Hygienekonzept 
nicht zuvor von der zuständigen Behörde genehmigt 
worden ist.

(5) Vor und in Verkaufs- und Warenausgabestellen 
des Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsstän-
den, in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufs-
zentren, auf den jeweils dazugehörigen Parkflächen 
und auf Wochenmärkten haben Kundinnen und Kun-
den und dort Beschäftigte in Bereichen mit Publi-
kumsverkehr nach Maßgabe von § 2a Absatz 1 eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen 
von Satz 1 sind Beschäftigte, wenn die Übertragung 
von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrie-
ren verringert wird. Die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten.

§ 9  
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungen mit Körperkontakt sind unzuläs-
sig. Dies gilt nicht für medizinisch notwendige und 
pflegerisch notwendige Dienstleistungen. 

(2) Dienstleisterinnen und Dienstleister dürfen nach 
Absatz 1 zulässige Tätigkeiten am Gesicht der Kun-
din oder des Kunden nur ausführen, sofern besondere 
Schutzmaßnahmen die Übertragung des Coronavirus 
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ausschließen. Besondere Schutzmaßnahmen nach 
Satz 1 sind nicht erforderlich, soweit sonst aufgrund 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung der Kundin oder des Kunden die Tätigkeit 
nicht ausgeübt werden kann.

(3) § 8 Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Dienstleistungs- 
und Handwerksbetriebe, soweit der Verkauf nur von 
untergeordneter Bedeutung ist.

(4) Der Betrieb des Prostitutionsgewerbes und die 
Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Körper-
kontakt sind untersagt.

§ 10  
Freizeit- und Kultureinrichtungen

(1) Freizeit- und Kultureinrichtungen innerhalb und 
außerhalb geschlossener Räume sind für den Publi-
kumsverkehr zu schließen, insbesondere

1. Theater-, Opern- und Konzerthäuser,

2. Museen, Archive und Bibliotheken,

3. Kinos und Autokinos, 

4. Freizeitparks, Tierparks, Wildparks, Aquarien und 
Zoos,

5. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen,

6. Sonnenstudios und

7. gewerbliche Angelteiche.

(2) Absatz 1 gilt nicht für frei zugängliche Spielplätze 
außerhalb geschlossener Räume. Betreiberinnen und 
Betreiber von Spielplätzen haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 dürfen 
öffentliche Bibliotheken bestellte Medien ausgeben 
und ausgeliehene Medien zurücknehmen, sofern die 
Nutzerinnen und Nutzer hierzu geschlossene Räume 
nur einzeln betreten oder die Ausgabe oder Rück-
nahme außerhalb geschlossener Räume erfolgt.

§ 11 
Sport

(1) Die Sportausübung ist nur allein, gemeinsam mit 
im selben Haushalt lebenden Personen oder einer 
anderen Person gestattet. 

(2) Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern, 
Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen ist un-
tersagt. Sportanlagen sind für die Sportausübung 
zu schließen. Satz 2 gilt nicht für Tiersportanlagen, 
soweit der Betrieb zur Erhaltung des Tierwohls er-
forderlich ist; Zuschauerinnen und Zuschauer haben 
keinen Zutritt.

(3) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von 
Sportanlagen und Schwimmbädern durch Berufs-
sportlerinnen und Berufssportler, Kaderathletinnen 
und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen und 
Trainer und für Prüfungen, Sportangebote zur medi-
zinischen Rehabilitation und Praxisveranstaltungen 

im Rahmen des Studiums an Hochschulen Ausnah-
men von den Anforderungen aus den Absätzen 1, 
2 und 4 unter der Voraussetzung zulassen, dass 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept 
erstellt und der Ausschluss des Zugangs für weitere 
Personen sichergestellt wird. Das für Sport zustän-
dige Ministerium ist über die Ausnahmegenehmigung 
zu unterrichten. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist 
die Ausübung von Profisport zulässig. Das Abstands-
gebot aus § 2 Absatz 1 ist nicht einzuhalten. § 3 
Absatz 4 Satz 2 findet keine Anwendung. Die Ver-
anstalterin oder der Veranstalter hat nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen, 
das auch das besondere Infektionsrisiko der ausge-
übten Sportart berücksichtigt und ein Testkonzept 
enthält. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erheben. Sie 
oder er hat die Konzepte und Empfehlungen der je-
weiligen Sportfach- und -dachverbände umzusetzen. 
Zuschauerinnen und Zuschauer haben keinen Zutritt. 

§ 12 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Er-
lass von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes wird auf das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur übertragen, 
soweit der Schulbetrieb, der Schulweg sowie staatli-
che und staatlich anerkannte Hochschulen nach § 1 
Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. S. 508), 
betroffen sind. 

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

(3) Für Gesundheitsfach- und Pflegeschulen gilt § 2 
Absatz 3 Hochschulen-Coronaverordnung entspre-
chend.

(4) Die Vorschriften über öffentliche berufsbildende 
Schulen gelten entsprechend für

1. die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, 

2. die von den Heilberufekammern durchgeführte 
überbetriebliche Berufsausbildung sowie

3. Vorbereitungskurse für berufliche Bildungsab-
schlüsse und für Meisterprüfungen.

§ 12a 
Außerschulische Bildungsangebote

Außerschulische Bildungsangebote als Präsenzver-
anstaltung sind unzulässig. Keine Präsenzveranstal-
tungen sind insbesondere digitaler Fernunterricht und 
digitale Fernangebote. Prüfungen sind unter den Vor-
aussetzungen des § 5 Absatz 2 Nummer 2 zulässig. 
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§ 13 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen

(1) An rituellen Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften dürfen höchstens 
100 Personen außerhalb und 50 Personen innerhalb 
geschlossener Räume teilnehmen. Die Veranstalterin 
oder der Veranstalter hat nach Maßgabe von § 4 
Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der Ge-
meindegesang ist untersagt. Während der gesamten 
Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a Absatz 1 zu tragen; dies gilt nicht 
für die Leiterin oder den Leiter der Veranstaltung. Die 
Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben. 

(2) Für Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Fried-
höfen und in Bestattungsunternehmen gelten die 
Vorgaben des Absatzes 1 mit der Maßgabe, dass 
höchstens 25 Personen teilnehmen.

§ 14 
Stationäre Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen sowie 
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

(1) Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen sowie Einrichtungen zur stationären medizi-
nischen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und 
Väter erbringen ihre Leistungen in einem dem jewei-
ligen Infektionsgeschehen angemessenen Rahmen. 
Sie können Betretungsbeschränkungen zum Zwecke 
des Infektionsschutzes erlassen. Es gelten folgende 
zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches auch Festlegungen zur Rück-
reise von mit dem Coronavirus infizierten Perso-
nen sowie zur vorläufigen Absonderung trifft;

2. externe Personen haben nach Maßgabe von § 2a 
Absatz 1 eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen;

3. die Kontaktdaten von allen Personen, die das Ge-
lände der Einrichtung betreten, sind nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 2 zu erheben;

4. vor der Aufnahme ist ein negatives Testergebnis 
in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
vorzulegen.

(2) Für Angebote der Kinderbetreuung in Mutter-/
Vater-Kind-Einrichtungen ist ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen, welches im 
Rahmen des Regelbetriebes unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die Anzahl der gleichzeitig ge-
meinsam zu betreuenden Kinder und die Teilnehmerzahl 
insgesamt bei Trennung in einzelne Gruppen festlegt. 

§ 14a 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 

Krankenversicherung (SGB V) stellen ihren Versor-
gungsauftrag entsprechend dem gültigen Feststel-
lungsbescheid in einem dem jeweiligen Infektionsge-
schehen angemessenen Rahmen sicher. Sie können 
Betretungsbeschränkungen zum Zwecke des Infek-
tionsschutzes erlassen.

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
wig-Holstein registriert sind, nehmen im Rahmen 
der allgemeinen und der Notfall-Versorgung jeder-
zeit einzelne COVID-19-Patientinnen und Patienten 
unverzüglich auf und versorgen diese medizinisch 
angemessen.

(3) Bei einem Anstieg der Infektionen mit dem Co-
ronavirus haben die in Absatz 2 genannten Kran-
kenhäuser, nach Feststellung des für Gesundheit zu-
ständigen Ministeriums, 25 Prozent ihrer jeweiligen 
Intensivkapazitäten für die Versorgung von COVID-
19-Patientinnen und Patienten freizuhalten. 15 Pro-
zent sind durchgehend frei zu halten und weitere 
zehn Prozent innerhalb von 24 Stunden für die Ver-
sorgung von COVID-19-Patientinnen und Patienten 
verfügbar vorzuhalten.

(4) Soweit die Kapazitäten des Absatzes 3 für die 
stationäre Versorgung bei einem Anstieg der Infekti-
onen mit dem Coronavirus nicht ausreichen und das 
für Gesundheit zuständige Ministerium dies feststellt, 
erhöhen die Krankenhäuser nach Absatz 2 ihre frei 
zu haltenden Intensivkapazitäten mit der Möglichkeit 
zur invasiven Beatmung auf insgesamt 45 Prozent. 

§ 15  
Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege, 

der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie 
Frühförderstellen

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung (SGB XI) sowie für Gruppenangebote zur 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach dem 
SGB XI gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches bei vollstationären Einrichtun-
gen auch Regelungen über die Verantwortlichkeit 
für und Durchführungen von Testungen vorsieht;

2. externe Personen haben nach Maßgabe von § 2a 
Absatz 1 eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen;

3. die Betreiberin oder der Betreiber hat die Kontakt-
daten von allen Personen, die das Gelände der 
Einrichtung betreten, sind nach Maßgabe von § 
4 Absatz 2 zu erheben;

4. für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen, 
ausgenommen Personen, die in der Einrichtung 
betreut werden, gilt ein Betretungsverbot;
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5. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstatio-
näre Einrichtungen sollen mindestens zweimal 
wöchentlich in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus getestet werden; 

6. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen im Gel-
tungszeitraum dieser Verordnung jeweils nur von 
zwei verschiedenen Personen besucht werden, die 
von der Betreiberin oder vom Betreiber zu regist-
rieren sind und die jeweils über ein höchstens 24 
Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus verfügen, so-
weit nicht ein besonderer rechtfertigender Grund 
vorliegt;

7. die Betreiberin oder der Betreiber soll vor Ort Tes-
tungen entsprechend Nummern 5 und 6 anbieten.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Einrichtun-
gen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer ärztlichen 
Diagnostik keine akute Infektion mit dem Coronavirus 
vorliegt.

(3) Für Einrichtungen zur Betreuung und Unterbrin-
gung behinderter Menschen der Eingliederungshilfe 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) gelten 
die Anforderungen nach Absatz 1 und 2 entspre-
chend. Für stationäre Einrichtungen der Gefährde-
tenhilfe nach § 67 SGB XII gelten die Anforderungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 sowie Absatz 2 
entsprechend. Die Ausnahmen gemäß § 5 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 gelten für Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe und der stationären Gefährdetenhilfe 
entsprechend, soweit nicht besonders vulnerable Per-
sonen betroffen sind.

(4) Die Betreiberinnen und Betreiber von Werkstätten 
für behinderte Menschen nach § 219 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) 
und Tagesförderstätten sowie Tagesstätten für Leis-
tungen nach § 81 SGB IX erstellen nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Absatz 1 
Nummer 4 gilt entsprechend. Personen, die für den 
Betrieb der Einrichtung nicht erforderlich sind, haben 
keinen Zutritt. Satz 3 gilt nicht für Besuche, die be-
hinderungsbedingt, heilpädagogisch oder pflegerisch 
notwendig sind.

(5) Für Frühförderstellen nach § 35a SGB VIII und § 46 
SGB IX gelten die Anforderungen nach Absatz 1 
mit Ausnahme der Nummern 5, 6 und 7 entspre-
chend.

(6) Das für Gesundheit zuständige Ministerium er-
lässt bereichsspezifisch Empfehlungen und Hinweise. 

§ 16 
Einrichtungen und Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe

(1) Angebote der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen 
des SGB VIII sind nur zulässig, soweit sie dem prä-
ventiven oder intervenierenden Kinder- und Jugend-
schutz dienen. Die Träger haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Vom 
Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 kann abgewichen 
werden, soweit der Angebotszweck dies erfordert 
und wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
Absatz 1 tragen.

(2) Für Kindertagesstätten und ähnliche gewerbliche 
Betreuungsangebote gilt ein Betretungsverbot. An-
gebote der Notbetreuung sind zulässig; in Kinderta-
gesstätten dürfen in der Regel nicht mehr als zehn 
Kinder in einer Gruppe gleichzeitig betreut werden. 
Abweichende Gruppengrößen können durch die be-
triebserlaubniserteilende Behörde nach § 45 SGB 
VIII zugelassen werden. Vom Verbot nach Satz 1 
ausgenommen sind diejenigen Beschäftigten und 
Bevollmächtigten der Einrichtung, die zur Aufrecht-
erhaltung der Betreuung erforderlich sind, sowie 
Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen 
und Personen, die für sprach- und heilpädagogische 
Angebote in Kindertagesstätten tätig sind.

(3) Angebote der Notbetreuung sind folgenden Kin-
dern vorbehalten, soweit alternative Betreuungsmög-
lichkeiten fehlen:

1. Kinder, die einen täglichen hohen Pflege- und Be-
treuungsaufwand oder heilpädagogischen Förder-
bedarf haben, dem im häuslichen Rahmen nicht 
entsprochen werden kann,

2. Kinder, die aus Sicht des Kindeswohls besonders 
schützenswert sind,

3. Kinder, von denen mindestens ein Erziehungsbe-
rechtigter in Bereichen der kritischen Infrastruk-
turen nach § 19 dringend tätig ist, und 

4. Kindern von berufstätigen Alleinerziehenden. 

Die Erziehungsberechtigten haben die Voraussetzun-
gen zur Inanspruchnahme gegenüber der Einrichtung 
in geeigneter Weise zu dokumentieren.

(4) Absatz 1 und § 2a Absatz 3 gelten nicht für Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Betriebs-
erlaubnis nach § 45 SGB VIII und erlaubnispflichtiger 
Kindertagespflege nach § 43 SGB VIII. 

(5) In Horten im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 3 
des Kindertagesstättengesetzes vom 12. Dezember 
1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), zuletzt geändert 
durch Artikel 26 des Gesetzes 8. Mai 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 220), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a Absatz 1 zu tragen. Dies 
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gilt auch für im Hort betreute Kinder vor Vollendung 
des sechsten Lebensjahres. Die Ausnahmen aus § 2 
Absatz 2 der Schulen-Coronaverordnung gelten ent-
sprechend.

§ 17 
Beherbergungsbetriebe

Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe gelten 
folgende zusätzliche Anforderungen:

1. Die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher 
werden nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 erhoben;

3. eine Beherbergung erfolgt nur, wenn der Gast 
zuvor schriftlich bestätigt, dass die Übernachtung 
ausschließlich zu beruflichen, medizinischen oder 
zwingenden sozial-ethischen Zwecken erfolgt.

§ 18 
Personenverkehre

(1) Bei der Nutzung des öffentlichen Personennah- 
und -fernverkehrs einschließlich Taxen, Schulbussen 
oder vergleichbarer Transportangebote sowie bei 
Flugreisen gilt das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 
nicht. Kundinnen und Kunden haben nach Maßgabe 
von § 2a Absatz 1 eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Dies gilt nicht in abgeschlossenen Räumen, 
in denen sich nur Personen aufhalten, für die das 
Abstandsgebot nach § 2 Absatz 1 Satz 2 nicht gilt. 
§ 3 findet keine Anwendung.

(2) Gewerblich angebotene Reiseverkehre zu touris-
tischen Zwecken sind unzulässig. Reiseverkehre, die 
Schleswig-Holstein nur durchqueren und bei denen 
die Kundinnen und Kunden das Verkehrsmittel nicht 
verlassen, werden von dieser Verordnung nicht er-
fasst.

§ 19 
Kritische Infrastrukturen

(1) Die zuständigen Behörden können bei Maßnah-
men nach §§ 28 und 28a des Infektionsschutzge-
setzes in geeigneten Fällen danach unterscheiden, 
ob Personen oder ihre Angehörigen zu kritischen 
Infrastrukturen gehören. Das ist der Fall, wenn die 
berufliche oder gewerbliche Tätigkeit für die Kern-
aufgaben der jeweiligen Infrastruktur relevant ist. 

(2) Kritische Infrastrukturen im Sinne von Absatz 1 
sind folgende Bereiche:

1. Energie: Strom-, Gas-, Kraftstoff-, Heizöl- und 
Fernwärmeversorgung gemäß § 2 BSI-Kritisver-
ordnung (BSI-KritisV) vom 22. April 2016 (BGBl. I 
S. 958), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903);

2. Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öf-
fentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 3 BSI-
KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen;

 3.  Ernährung, Futtermittelhersteller, Hygiene (Pro-
duktion, Groß- und Einzelhandel), einschließlich 
Zulieferung und Logistik, gemäß § 4 BSI-KritisV;

 4.  Informationstechnik und Telekommunikation 
einschließlich der Einrichtung zur Entstörung 
und Aufrechterhaltung der Netze gemäß § 5 
BSI-KritisV;

 5.  Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungsdienst, 
ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege, 
Niedergelassener Bereich, Angehörige der Ge-
sundheits- und Therapieberufe, Medizinprodukte-
hersteller, Arzneimittelhersteller und -großhänd-
ler, Hebammen, Apotheken, Labore, Sanitäts-
dienste der Bundeswehr gemäß § 6 BSI-KritisV, 
Schwangerschaftskonfliktberatung, die für den 
ordnungsgemäßen Betrieb eines Krankenhauses 
sowie einer stationären Pflegeeinrichtung erfor-
derlichen Dienstleistungen (Nahrungsversorgung, 
Hauswirtschaft, Reinigung), notwendige medizi-
nische Dienstleistungen für die Tiergesundheit;

 6.  Finanzen und Bargeldversorgung gemäß § 7 
BSI-KritisV;

 7.  Arbeitsverwaltung, Jobcenter und andere Sozi-
altransfers;

 8.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik 
für die kritischen Infrastrukturen, öffentlicher 
Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV;

 9.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung;

10.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommuni-
kation;

11.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, ins-
besondere Regierung und Parlament, Polizei, 
Verfassungsschutz, Feuerwehr, Katastrophen-
schutz, Steuerverwaltung, Justiz, Veterinärwe-
sen, Küstenschutz, Hochwasserschutz; 

12.  Lehrkräfte und alle weiteren in Schulen Tätige; 
in Kindertageseinrichtungen Tätige sowie Kin-
dertagespflegepersonen;

13.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB IX, stationäre Gefährdetenhilfe, sta-
tionäre Einrichtungen der Jugendhilfe und am-
bulante sowie teilstationäre Angebote der Ju-
gendhilfe als notwendige Voraussetzung für die 
Gewährleistung des Kindeswohls nach dem SGB 
VIII;

14.  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarin-
nen und Notare, Steuerberaterinnen und Steuer-
berater, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer 
und deren Kanzleipersonal;

15.  Sicherheitspersonal, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister und Gebäudereinigerinnen und 
Gebäudereiniger für die zuvor aufgeführten Be-
reiche;

16.  Bestatterinnen und Bestatter.
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§ 20 
Befugnisse und Pflichten der zuständigen 

Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 5 
bis 18 genehmigen, 

1. soweit die dadurch bewirkten Belastungen im Ein-
zelfall eine besondere Härte darstellen und die 
Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen;

2. soweit dies zur Bekämpfung der Pandemie erfor-
derlich ist.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Dies gilt insbesondere 
für Betretungsverbote zur Regulierung des Tagestou-
rismus oder Einschränkungen des Bewegungsradius, 
um das Infektionsgeschehen kontrollieren zu können. 
Regelungsinhalte geplanter Allgemeinverfügungen 
sind dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
mindestens einen Tag vor Bekanntgabe anzuzeigen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 den Mindestab-
stand trotz wiederholter Aufforderung durch eine 
Ordnungskraft nicht einhält;

2. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 1 an einer Ansamm-
lung im öffentlichen Raum oder einer Zusammen-
kunft zu privaten Zwecken teilnimmt;

3. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 nicht die erforderli-
chen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung der in 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummern 1 bis 5 genannten 
Hygienestandards zu gewährleisten;

4. entgegen § 3 Absatz 3 dort genannte Aushänge 
nicht anbringt;

5. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 sanitäre Gemein-
schaftseinrichtungen geöffnet hält;

6. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1, § 7 Absatz 1a Satz 1 
Nummer 1, § 8 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 
Satz 1, § 11 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 4, 
§ 14 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, § 14 Absatz 2, 
§ 15 Absatz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 1 oder 5 Satz 1, § 15 Absatz 4, 
§ 17 Satz 1 Nummer 1, jeweils in Verbindung 
mit § 4 Absatz 1, kein oder kein vollständiges 
Hygienekonzept erstellt;

7. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 3 nicht die erforder-
lichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung eines 
Hygienekonzepts zu gewährleisten;

8. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 ein Hygienekonzept 
nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt;

 9.  entgegen § 6 Absatz 2 Satz 5, § 7 Absatz 1a 
Satz 1 Nummer 2, § 11 Absatz 4 Satz 5, § 14 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 3, § 15 Absatz 1 Num-
mer 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1, 
§ 17 Satz 1 Nummer 2, jeweils in Verbindung 
mit § 4 Absatz 2, Kontaktdaten nicht oder nicht 
vollständig erhebt;

10.  entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 Kontaktdaten 
nicht aufbewahrt;

11.  entgegen § 5 Absatz 1 eine Veranstaltung durch-
führt;

12.  entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Leiter einer 
Versammlung nicht die erforderlichen Maßnah-
men trifft, um die Einhaltung des Hygienekon-
zepts zu gewährleisten;

13.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Gaststätte 
betreibt;

14.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Halb-
satz 2 mehr als einen Gast gleichzeitig eine Gast-
stätte betreten lässt;

15.  entgegen § 7 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 in 
Gaststätten alkoholische Getränke an erkennbar 
Betrunkene verabreicht;

16.  entgegen § 7 Absatz 1a Satz 1 Nummer 4 in 
Gaststätten mehr als 50 Gäste gleichzeitig be-
wirtet, ohne das Hygienekonzept zuvor der zu-
ständigen Behörde angezeigt zu haben;

17.  entgegen § 7 Absatz 1a Satz 1 Nummer 5 in der 
Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr in Gaststätten 
alkoholhaltige Getränke ausschenkt;

18.  entgegen § 7 Absatz 1a Satz 4 nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen trifft, um zu gewährleis-
ten, dass Gäste und Beschäftigte in Gaststätten 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen;

19.  entgegen § 7 Absatz 2 in der Zeit zwischen 23 
Uhr und 6 außer Haus Alkohol verkauft;

20.  entgegen § 7 Absatz 3 Diskotheken und ähnliche 
Einrichtungen geöffnet hält;

21.  entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Verkaufsstellen 
des Einzelhandels geöffnet hält;

22.  entgegen § 8 Absatz 2 Waren ausgibt;

23.  entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 ein Einkaufs-
zentrum oder Outlet-Center ohne genehmigtes 
Hygienekonzept betreibt;

24.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Dienstleistungen 
mit Körperkontakt erbringt;

25.  entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 Tätigkeiten am 
Gesicht einer Kundin oder eines Kunden aus-
führt;

26.  entgegen § 9 Absatz 4 ein Prostitutionsgewerbe 
betreibt oder sexuelle Dienstleistungen mit Kör-
perkontakt erbringt; 
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27.  entgegen § 10 Absatz 1 eine der in Nummer 1 
bis 7 genannten Freizeit- oder Kultureinrichtun-
gen für den Publikumsverkehr geöffnet hält;

28.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 Schwimm- und 
Spaßbäder, Fitnessstudios oder ähnliche Einrich-
tungen betreibt;

29.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 Sportanlagen 
geöffnet hält;

30.  entgegen § 12a außerschulische Bildungsange-
bote als Präsenzveranstaltung durchführt;

31.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterbringt;

32.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 2 Bewohnerinnen 
und Bewohner in vollstationäre Einrichtungen 
aufnimmt;

33.  entgegen § 17 Satz 1 Nummer 3 Gäste beher-
bergt;

34.  entgegen § 18 Absatz 2 Reiseverkehre zu tou-
ristischen Zwecken durchführt.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich 

1. entgegen § 2b im öffentlichen Raum alkoholhal-
tige Getränke verzehrt, nachdem er zur Unterlas-
sung aufgefordert worden ist, oder alkoholhaltige 
Getränke ausschenkt;

2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 4 falsche oder un-
vollständige Kontaktdaten angibt;

3. entgegen § 2a Absatz 2 Satz 1, § 6 Absatz 1 
Satz 2, § 7 Absatz 1a Satz 2, § 8 Absatz 5 Satz 1, 
§ 14 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2, § 15 Absatz 1 
Nummer 2, § 18 Absatz 1 Satz 2, jeweils in 
Verbindung mit § 2a Absatz 1, trotz wiederhol-
ter Aufforderung durch eine Ordnungskraft keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

4. entgegen § 17 Satz 1 Nummer 3 als Gast falsche 
Angaben zum Beherbergungszweck macht.

§ 22 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2021 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Januar 2021

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
  und Senioren
Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 8. Januar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage von § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erging erstmals am 17. März 2020 
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO). Diese Verordnung ist seitdem 
mehrfach überarbeitet, neugefasst und geändert worden.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 mit Inkrafttreten des § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz aufgrund 
der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. 
Mit Beschluss vom 18. November 2020 hat er festgestellt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbe-
steht. Eine Aufhebung dieser Feststellung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes ist bislang nicht erfolgt.

Die mehrfachen Neufassungen und Änderungen der Verordnung waren notwendig, weil der Fortgang der Corona-
Pandemie der kontinuierlichen und fortwirkenden Beobachtung durch die Landesregierung unterliegt und jeweils eine 
Anpassung an die aktuelle Pandemie-Situation erfolgte. Die Landesregierung war und ist sich dabei bewusst, dass 
durch die Verordnung in der Vergangenheit in Grundrechte eingegriffen wurde und gegenwärtig in wesentlichen Be-
reichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger des Landes Schleswig-Holstein und darüber hinaus 
eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand 
gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich gemacht hätte. 

Mit der Anpassung der Verordnung am 14. Dezember 2020 wurde eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der 
Bevölkerung bezweckt, um auf die sehr hohe Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus zu reagieren. 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 14. Dezember ein-
schneidende und befristete Maßnahmen beschlossen beziehungsweise verlängert, um die erheblich angestiegenen 
Corona-Infektionszahlen in Deutschland einzudämmen und damit auch schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu 
verhindern. Damit sollte zudem eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden, denn Krankenhäuser und 
vor allem zahlreiche Intensivstationen sind durch die hohen Zahlen schwer erkrankter Corona-Patienten stark belastet.

Es ist durch die Maßnahmen gelungen, das exponentielle Wachstum zu stoppen und das Infektionsgeschehen auf hohem 
Niveau zu stabilisieren, nicht jedoch es nachhaltig zu senken. Eine weiterhin hohe Belastung des Gesundheitssystems 
und eine nicht hinnehmbare hohe Zahl täglicher Todesfälle sind die Folge. Eine präzise Einschätzung der Entwicklung 
des Infektionsgeschehens ist am Beginn des neuen Jahres außerordentlich schwierig. Aufgrund der zahlreichen Fei-
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ertage kann es zu Test- und Meldeverzögerungen gekommen sein. Darüber hinaus zeigen sich die Auswirkungen des 
besonderen Besuchs- und Reiseverhaltens während der Feiertage erst später im Infektionsgeschehen. Es ist davon 
auszugehen, dass die derzeitigen Meldezahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen tendenziell zu gering abbilden. 
Sicher kann jedoch gesagt werden, dass das Infektionsgeschehen deutschlandweit noch auf viel zu hohem Niveau ist. 
Aufgrund der (schon deutlich eingeschränkten) Kontakte in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel besteht die 
Gefahr von erneut steigenden Inzidenzwerten. Deshalb ist es erforderlich, die im Dezember beschlossenen Maßnah-
men im Grundsatz fortzuschreiben.

Trotz der bisherigen Maßnahmen bewegt sich die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) - in nahezu 
allen Regionen Deutschlands und Schleswig-Holsteins auf nach wie vor sehr hohem Niveau. Dies hat dazu geführt, 
dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet 
werden kann, was wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus beiträgt. Aktuell verzeichnen sich täglich 
-sehr hohe Werte bei Infiziertenzahlen deutschlandweit und in Schleswig-Holstein (nur unterbrochen durch die an den 
Feiertagen weniger durchgeführten Testungen)

In Schleswig-Holstein entwickelten sich sowohl die Zahlen der Neuinfektionen als auch die Anzahl intensivmedizinisch 
behandelter COVID-19-Fälle seit Oktober stark ansteigend. Im November wurde dieser Anstieg gebremst; entsprechend 
zur bundesweiten Entwicklung zeigt sich ein Seitwärtstrend. Im Dezember sind die Zahlen allerdings stark angestiegen, 
unterbrochen lediglich aufgrund der während der Feiertage weniger durchgeführten Testungen. Aktuell (Stand 6. Januar 
2021) haben in Schleswig-Holstein zwölf Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohner überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Zwei Kreise und zwei kreisfreie Städte 
haben die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der höchste Inzidenzwert liegt aktuell 
(Stand 6. Januar 2021) bei 127,0 im Kreis Pinneberg. Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 79,1 (Stand 6. Januar 2021). 

Gemäß § 28a Absatz 3 Satz 10 des Infektionsschutzgesetzes sind bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwel-
lenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen landesweit abgestimmte um-
fassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben. Nach 
Satz 11 können die in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden, 
soweit und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist.

Bei der aktuellen Lage ist es erforderlich, die weiterhin bestehenden erheblichen grundrechtsein-schränkenden Maß-
nahmen zur Eindämmung der Infektion auszuweiten, da die Infektionszahlen trotz der bestehenden Maßnahmen sich 
auf sehr hohem Niveau bewegen. 

Gleichzeitig prüft die Landesregierung kontinuierlich, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns im 
weiteren Sinne eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger grundrechtseinschränkende Wir-
kungen für die Bürgerinnen und Bürger möglich sind. 

Die Landesregierung hat deshalb den Geltungszeitraum für diese Verordnung auf drei-Wochen begrenzt, um sehr zeitnah 
auf Änderungen in der Pandemiesituation reagieren und die erforderlichen Maßnahmen weiter anpassen zu können. 

Im Rahmen der vorliegenden Neufassung sind Beschränkungen in nahezu allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen 
aufrecht erhalten und teilweise erweitert worden, die insgesamt zur Kontaktbeschränkung erforderlich sind. Geändert 
werden insoweit insbesondere § 2 (Kontaktbeschränkungen), § 7 (Gaststätten), § 10 (Freizeit- und Kultureinrichtun-
gen), § 12a (Außerschulische Bildung), § 13 (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften), § 15 (Einrichtungen 
der Pflege, der Eingliederungshilfe) und § 16 (Betretungsverbote für Kindertagesstätten). Die aktuellen Änderungen 
sind dadurch gekennzeichnet, dass die am 2. November 2020 in Kraft getretenen Beschränkungen beibehalten und 
teilweise ausgeweitet werden. 

Insgesamt sind die getroffenen Maßnahmen dazu geeignet, das öffentliche Leben im Sinne eines umfassenden Lock-
downs weitgehend herunter zu fahren. Dabei hat die Landesregierung berücksichtigt, dass die betroffenen Bereiche 
bereits jetzt umfassenden Regelungen durch diese Verordnung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
unterworfen sind (Pflicht zur Erstellung von Hygienekonzepten etc.). Die Einschränkungen bezwecken nach wie vor 
eine Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung. Ohne solche Beschränkungen bestünde das Risiko, dass die Infi-
ziertenzahlen exponentiell wachsen könnten. Dies würde unweigerlich binnen weniger Wochen zu einer Überforderung 
des Gesundheitssystems führen und die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfälle würde erheblich ansteigen. 
Wesentlich ist es dabei auch, schnell und konsequent zu reagieren. Je später die Infektionsdynamik umgekehrt wird, 
desto länger beziehungsweise umfassender sind Beschränkungen erforderlich. Nach den Statistiken des Robert-Koch-
Institutes sind die Ansteckungsumstände im Bundesdurchschnitt in mehr als 75% der Fälle unklar. Zur Vermeidung 
einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb weiterhin erforderlich, durch eine erhebliche Reduzierung 
der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgeschehen aufzuhalten beziehungsweise gering zu halten und 
die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in einer Woche zu senken beziehungsweise, soweit einzelne Gebiete diese Grenze noch nicht überschritten 
haben, den Anstieg der Infektionszahlen aufzuhalten. Die zum 16. Dezember 2020 deutlich verschärften Maßnahmen 
haben dazu gedient und dienen nach wie vor dazu, den Anstieg der Infektionszahlen zumindest abzubremsen. Dazu 
gehören weitgehende Einschränkungen im öffentlichen Leben:

– Beschränkungen der Kontakte im öffentlichen und privaten Bereich,

– Verbot fast aller Veranstaltungen,

– Einschränkungen der Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Veranstaltungen,

– weitgehende Schließung des Einzelhandels,

– Verbot körpernahen Dienstleistungen,

– Schließung sämtlicher Freizeit- und Kultureinrichtungen,
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– Verbot außerschulischer Bildungsangebote.

Die Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll die Gefahr einer Übertragung des Corona-
virus dort verhindern, wo sich zwangsläufig viele Menschen aufhalten. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt das 
generelle Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als einen wei-
teren Baustein, um den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung 
zu reduzieren und somit Risikogruppen zu schützen. Diese Empfehlung beruht auf Untersuchungen, die belegen, dass 
ein relevanter Anteil von Übertragungen von SARS-CoV-2 unbemerkt erfolgt, das heißt zu einem Zeitpunkt vor dem 
Auftreten der ersten Krankheitszeichen.

Die Ausweitung der bisherigen Regelungen ist das mildeste Mittel. Eine Aufhebung der getroffenen Maßnahmen oder 
eine Beibehaltung des Status Quo könnte eine Ausweitung des Ausbruchsgeschehens verursachen. Ebenso wenig ist es 
möglich, gezielt Maßnahmen zu treffen, die sich auf nachgewiesene Ausbruchsgeschehen (zum Beispiel private Feiern) 
beschränken. Das aktuelle Ausbruchsgeschehen lässt sich nur mit einer generellen und systematischen Reduzierung 
der Kontakte eindämmen, wie dies bereits im Frühjahr erfolgreich durch ähnliche Maßnahmen erreicht werden konnte. 

Auch eine räumliche Beschränkung der getroffenen Maßnahmen etwa auf die Gebiete, in denen die 50-Tage-Inzidenz 
bereits überschritten wurde, kommt als milderes Mittel nicht in Betracht. Die Infektionszahlen sind flächendeckend 
noch sehr hoch und lassen sich nicht lokalen Ausbruchsgeschehen zuordnen. Zudem könnte die Öffnung einzelner 
Bereiche (Freizeitangebote, Gastronomie, etc.) dazu führen, dass Personen aus Gebieten mit einer höheren Inzidenz 
zur Wahrnehmung der in ihrem Gebiet geschlossenen Angebote in Gebiete mit niedriger Inzidenz reisen. 

Bei der Auswahl und Prüfung der Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen verfolgte die Landesregierung 
bisher das Ziel, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger als Kundinnen und Kunden überwiegend in ihrer Frei-
zeitgestaltung eingeschränkt werden. Aufgrund der aktuellen Dynamik des Ausbruchsgeschehens sind weitergehende 
Einschränkung erforderlich und angemessen. 

Bei den Inhaberinnen und Inhabern der betroffenen Betriebe (Fitnessstudios, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, 
Kulturtreibende) wurde bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Umstand einbezogen, dass die Bundesregierung 
umfassende finanzielle Hilfe für die betroffenen Betriebe zur Verfügung stellt. Bei der Fortgeltung der Maßnahmen 
wurde berücksichtigt, dass die finanziellen Hilfen - fortgesetzt werden. 

Die jetzigen zusätzlichen Maßnahmen beinhalten insbesondere eine verschärfte Kontaktbeschränkung. So sind private 
Zusammenkünfte nur noch mit Personen des gleichen Haushaltes und einer weiteren Person zulässig. Zudem gibt es 
Verschärfungen für Betriebskantinen und bei Besuchen von Alten- und Pflegeeinrichtungen. 

Dabei hat die Landesregierung berücksichtigt, dass am 27. Dezember 2020 mit der Impfkampagne begonnen wurde. 
Mit Stand 7. Januar 2021 sind derzeit in Schleswig-Holstein 20.078 Personen geimpft worden, wobei bei dem derzeit 
zugelassene Impfstoff eine zweifache Verabreichung erforderlich ist, um eine vollständige Schutzwirkung zu erzielen. 
Eine weitgehende Impfung des vulnerablen Teils der Bevölkerung ist damit noch nicht erreicht. Die Zahl der geimpften 
Personen hat noch keinen Einfluss auf die Ausbreitung der Pandemie. 

Die Regelungen dieser Verordnung werden fortlaufend hinsichtlich Ihrer Erforderlichkeit und Angemessenheit überprüft 
und angepasst im Lichte der dann gegebenen Infektionslage.

B. Im Einzelnen

Zu § 1 (Grundsätze)

Absatz 1 beschreibt den Zweck, den die Verordnung verfolgt. Um die Corona-SARS-CoV-2-Pandemie wirksam und 
zielgerichtet bekämpfen zu können, ist es notwendig, die Übertragung durch Verfolgung von Infektionswegen nach-
vollziehen zu können und die Aufrechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus zu 
gewährleisten.

Absatz 2 erkennt an, dass die Verordnung durch ihre Ge- und Verbote freiheitsbeschränkend wirkt. Gleichzeitig stellt 
er klar, dass Pflicht und Zwang nur dort eingreifen sollen, wo dies unumgänglich erscheint. Wesentlich und vorrangig 
für die Umsetzung ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu § 2 (Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen)

Die Vorschrift beinhaltet die allgemeinen Hygieneanforderungen und die notwendigen Kontaktbeschränkungen, die 
zur Bekämpfung des Virus von jedermann einzuhalten sind. Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt hauptsächlich 
über Tröpfchen, die aus dem Nasen-Rachenraum abgegeben werden. Infizierte können bereits vor Symptombeginn 
ansteckend sein. Es wird davon ausgegangen, dass schon am Tag vor dem Symptombeginn eine hohe Ansteckungs-
fähigkeit besteht. Auch asymptomatische Personen können das Virus übertragen. Daher sind Schutzmaßnahmen nicht 
nur beim Auftreten von Symptomen geboten; derartige Maßnahmen sind vielmehr generell zu treffen.

Zu Absatz 1

Um das Risiko der Übertragung zu minimieren, sind daher im privaten und öffentlichen Raum das Einhalten eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern und die Begrenzung von Kontakten die wesentlichen Maßnahmen. Der private Raum 
umfasst den privaten Wohnraum und das dazugehörige befriedete Besitztum (insbesondere den Garten). Der öffent-
liche Raum umfasst alle Orte, die nicht zum privaten Raum gehören. Entsprechend sind das diejenigen Orte, die für 
die Allgemeinheit geöffnet oder zugänglich sind, unabhängig davon, ob sich der Ort im Freien oder in geschlossenen 
Räumen befindet. 

Das Abstandsgebot aus Absatz 1 ist einzuhalten, wo immer dies möglich ist. Angesichts der Vielfalt sozialer Situatio-
nen sind sehr unterschiedliche Ausnahmen denkbar. So können hilfs- oder betreuungsbedürftige Personen auf eine 
körperliche Unterstützung angewiesen sein oder der Weg zur Arbeitsstätte kann die Benutzung von übermäßig besetz-
ten Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs erforderlich machen. Kann der Mindestabstand 
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vorübergehend nicht eingehalten werden, ist er möglichst rasch wiederherzustellen. Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung befreit nicht von der Einhaltung des Abstandsgebots, es sei denn, eine Regelung in der Verordnung erlaubt 
dies ausdrücklich. Zu der Unterschreitung des Mindestabstands aus rechtlichen Gründen gehört beispielsweise die 
Tätigkeit der Polizei bei Benutzung ihrer Fahrzeuge. Auch Prüfungen stellen solchen rechtliche Ausnahmen dar.

Das Abstandsgebot gilt nach Nummer 2 nicht, wenn geeignete physische Barrieren vorhanden sind, zum Beispiel 
Plexiglasscheiben, die in Länge, Breite und Höhe derart dimensioniert sind, dass eine Tröpfchenübertragung zwischen 
Personen vermieden wird. 

Nummer 3 bis 5 regeln weitere Ausnahmen vom Abstandsgebot. Die Unterschreitung des Mindestabstandes bei 
Zusammenkünften nach Nummer 3 und 4 gilt unabhängig von dem Ort des Treffens, gilt also für den privaten und 
öffentlichen Raum. Die Ausnahme nach Nummer 5 stellt den Gleichklang zu Zusammenkünften im privaten Raum her. 
Bei zulässigen Zusammenkünften im privaten Raum nach Absatz 4 gilt das Abstandgebot nicht.

Die Umsetzung des Abstandsgebots erfordert in besonderem Maße die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu Absatz 2

Dies gilt auch für das Gebot aus Absatz 2, Kontakte mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts auf ein absolut 
notwendiges Minimum zu reduzieren. Auch hier hängt die Bestimmung dieses Minimums von den Umständen des 
Einzelfalls ab und bleibt letztlich in der Verantwortung der oder des Einzelnen. Allerdings sollte aus Gründen des In-
fektionsschutzes diese Möglichkeit nicht ausgeschöpft werden. Treffen sollten auch im Familien- und Verwandtenkreis 
auf die jeweilige Erforderlichkeit hin geprüft und auf den engsten Familienkreis beschränkt bleiben. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist auf die Hinweise und Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen der Ministerien und Fachinstitutionen 
des Bundes (zum Beispiel Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, örtliche Gesundheits-
behörden pp.), die von jedermann beachtet werden sollen. Nach dieser Norm können auch Ministerien Empfehlungen 
veröffentlichen. 

Zu Absatz 4

Es wird nicht mehr danach unterschieden, wo die Zusammenkünfte stattfinden. 

Zusammenkünfte zu einem gemeinsamen privaten Zweck sind nur noch mit Personen aus einem Hausstand und ma-
ximal einer weiteren Person zulässig. Es spielt dabei keine Rolle, wo die Zusammenkunft stattfindet. So wäre es zum 
Beispiel möglich, dass eine Person einen anderen Hausstand besucht. Umgekehrt darf der Hausstand auch die Person 
besuchen oder die Person und der Hausstand treffen sich im öffentlichen Raum. Bei getrennt lebenden Erziehungs- oder 
Umgangsberechtigten zählen die Kinder jeweils zu jedem der getrennten Haushalte, um hier Kontaktmöglichkeiten 
aufrecht erhalten zu können.

Soweit nur ein Hausstand betroffen ist, gibt es keine Obergrenze. 

Mit dem Begriff „zu einem gemeinsamen privaten Zweck“ wird klargestellt, dass sich die Personen bewusst entschei-
den, als Gruppe etwas gemeinsam zu unternehmen. 

Die neue Ziffer 3 dient dazu, Betreuungen von Kindern unter 14 Jahren oder die Pflege von Personen sicher zu stel-
len. Dabei können zu Betreuungszwecken zwei Haushalte zusammen kommen. Anders als in Ziffer 2 ist es hier nicht 
erforderlich, dass der zweite Haushalt auf eine Person begrenzt ist. Möglich ist es zum Beispiel, wenn im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe mehrere Kinder eines Haushaltes im Haushalt der Nachbarin oder des Nachbarn betreut werden. 
Es wird dabei dringend empfohlen, dass die Haushalte, welche die Kinder betreuen, nicht wechseln. 

Zu § 2a (Mund-Nasen-Bedeckung)

Zu Absatz 1

Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nur, soweit dies in der Verordnung besonders angeordnet 
ist. Für diese Fälle regelt Absatz 1 die Anforderungen an die Mund-Nasen-Bedeckung und die stets geltenden Ausnah-
men. Als Mund-Nasen-Bedeckung kommt jeder Schutz in Betracht, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, 
eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache 
zu verringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkategorie. In Betracht kommen etwa 
aus Stoff genähte Masken, Schals, Tücher oder Schlauchschals. Dagegen reicht es nicht aus, Mund und Nase nur mit 
Hand oder Arm abzudecken. Auch die Verwendung einer Maske mit Ausatemventil reicht nicht aus, um der Verpflich-
tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nachzukommen. 

Durchsichtige Schutzvorkehrungen aus Kunststoff, die meist an einem Stirnband befestigt sind und im Übrigen das 
Gesicht nicht berühren, reichen ebenfalls nicht aus, da sie nur die Verbreitung von Tröpfchen vermindern; die Verbrei-
tung von Aerosolen wird dadurch hingegen nicht ausreichend gehemmt. Eine Ausnahme gilt für Lehrpersonal, wenn 
das Tragen eines Visiers im Interesse des Bildungszwecks die Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte 
Verständlichkeit der Aussprache gewährleisten soll. Ein Visier bleibt auch zulässig bei Gebärdendolmetscherinnen und 
Gebärdendolmetschern sowie bei Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfern für Menschen mit Hörbe-
hinderung. Personen, die grundsätzlich von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, dürfen 
dennoch freiwillig zum Infektionsschutz Visiere verwenden. Dies gilt auch für alle anderen Personen in Situationen, in 
denen eine Maskenpflicht nicht besteht.

Die Mund-Nasen-Bedeckung bedarf keiner Zertifizierung, wie sie beispielsweise bei Medizinprodukten verlangt wird. 
Ausdrücklich nicht erforderlich ist das Tragen von Medizinprodukten wie Schutzmasken oder ein Mund-Nasen-Schutz. 
Diese sollen grundsätzlich medizinischem Personal und Pflegepersonal vorbehalten sein. Medizinische Schutzmasken 
sind zudem zur Vermeidung der Ausbreitung, also zum vorrangigen Schutz der anderen Personen, nicht immer geeignet. 
Zum Beispiel dienen FFP-Masken („filtering face piece“) mit einem Explorationsventil ausschließlich dem Eigenschutz 
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und sind zum Fremdschutz ungeeignet, da durch das Ventil die Tröpfchen des Trägers gezielt in die Umgebung ab-
gegeben werden. Eine Ausnahme zum Tragen solcher Masken stellen entsprechende medizinische Indikationen dar. 
Die Trägerin oder der Träger einer Mund-Nasen-Bedeckung hat darauf zu achten, dass Mund und Nase beim Aufent-
halt in den öffentlich zugänglichen Bereichen bedeckt bleiben. Die Anforderung an die Einhaltung von notwendigen 
Mindestabständen und Hygieneanforderungen werden durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht ersetzt. 

Von der Tragepflicht ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Auch Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung (einschließlich Behinderungen) 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind von der Tragepflicht ausgenommen. Das betrifft 
insbesondere einen Personenkreis, für den auch Bedeckungsalternativen nicht in Frage kommen. Menschen mit Hör-
behinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch abnehmen, soweit 
dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist. 

An einen Nachweis sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Ein Nachweis kann ein Schwerbehindertenausweis, 
Allergikerausweis oder ähnliches sein, verbunden mit der Glaubhaftmachung der oder des Betroffenen, dass aufgrund 
medizinischer oder psychischer Beeinträchtigung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich ist. Nicht 
erforderlich ist die Vorlage einer ärztlichen Bestätigung. Sollte diese aus Sicht der oder des Betroffenen aber hilfreich 
sein, dann muss daraus lediglich zu erkennen sein, dass diese Bestätigung von einer approbierten Ärztin beziehungs-
weise einem approbierten Arzt ausgestellt worden ist und die- oder derjenige, die oder der sich auf diese Ausnahme 
beruft, daraus erkennbar ist. Eine gesonderte Begründung der Ärztin beziehungsweise des Arztes ist dabei nicht erfor-
derlich und gewollt. Vergleichbare Bescheinigungen können auch von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
ausgestellt werden. 

Zu Absatz 2

Eine Maskenpflicht ist nunmehr auch in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Berei-
chen, Straßen und Plätzen sowie Bahnhöfen und Bahnhaltepunkten mit vergleichbarem Publikumsverkehr erforderlich. 

Ein Einkaufsbereich ist eine Straße oder ein Platz mit Ladenzeilen, wo sich also ein Geschäft an ein anderes reiht, nicht 
aber die Nebenstraße, in der sich nur vereinzelt Geschäfte befinden, oder die angrenzende Parkzone. Ein Haupteinkaufs-
bereich zeichnet sich durch eine Konzentration von Einzelhandelsbetrieben, Gaststätten, Dienstleistungsunternehmen 
und oft auch kulturellen Einrichtungen auf engem Raum aus. Maßgeblich ist, ob der Handel und das öffentliche Leben 
in dem Bereich derart konzentriert sind, dass dort ein typischerweise erhöhter Publikumsverkehr vorliegt. Dabei kommt 
auch eine unterschiedliche Bewertung für jede Straßenseite in Betracht.

Ein vergleichbarer Publikumsverkehr kann etwa auf Kurpromenaden, Bahnhofsvorplätzen oder stark frequentierten 
Bushaltestellen vorkommen.

Die entsprechenden Bereiche werden durch eine Allgemeinverfügung der zuständigen Behörden – Gesundheitsämter 
bei den Kreisen und kreisfreien Städten – festgelegt. Die Allgemeinverfügung kann die Geltung zeitlich einschränken 
(zum Beispiel Beschränkung auf Geschäftszeiten). Die betroffenen Bereiche sollen durch geeignete Beschilderung 
ausgewiesen werden. 

Die Maskenpflicht gilt für Fußgängerinnen und Fußgänger. Sie gilt daher nicht beim Fahren mit Fahrrädern, Tretrollern 
und anderen Ein- und Zweirädern, wohl aber beim Schieben solcher Fahrzeuge. Ausnahmen zur Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung gelten beim Rauchen und bei der Nahrungsaufnahme. 

Zu Absatz 3

Für Bereiche, in denen typischerweise vermehrt mit Kontakten gerechnet werden muss, wird in Satz 1 das Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet. Soweit in anderen Vorschriften dieser Verordnung für besondere Kontexte 
bereits eine Maskenpflicht angeordnet ist, tritt die zusätzliche Maskenpflicht aus Satz 1 selbständig daneben; die Vor-
aussetzungen und Ausnahmen sind jeweils unabhängig voneinander zu beurteilen. Absatz 3 umfasst auch Behörden; 
die bisherige Sonderregelung in § 6a kann daher entfallen.

Satz 2 definiert Ausnahmen und Grenzen der Maskenpflicht, soweit sie angemessen und erforderlich sind. Im Rah-
men des Hausrechts oder der gerichtlichen Sitzungspolizei können auch strengere Anforderungen gestellt werden; 
die Ausnahmen aus Satz 2 finden insoweit keine Anwendung, sondern gelten allein für die Maskenpflicht aus Satz 1. 

Als feste Plätze im Sinne von Nummer 1 kommen sowohl Sitz- als auch Stehplätze von Beschäftigten, Kundinnen und 
Kunden in Betracht.

Zu § 2b (Alkoholverbot)

Das Verbot des Konsums und des Ausschanks von Alkohol in der Öffentlichkeit dient dazu, alkoholbedingte Verstöße 
gegen Infektionsschutzmaßnahmen zu unterbinden. Um nicht dem Gaststättenverbot in § 7 zu unterliegen, werden 
in Verkaufsständen die Getränke „to go“ angeboten, also zum Verzehr außer Haus. Dies führt dazu, dass sich in der 
Nähe der Verkaufsstände Menschen treffen, um dort gemeinsam insbesondere in der kalten Jahreszeit alkoholhaltige 
warme Getränke zu konsumieren. Der Alkoholkonsum kann zu einer Herabsetzung der Hemmschwelle führen, was 
dazu führt, dass die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen wie die Einhaltung des Mindestabstandes oder das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr eingehalten werden. Außerdem dient das Verbot der Kontaktminimierung. Sowohl 
der Verkauf von Alkohol als auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit führen zu einer größeren Zahl von 
Begegnungen von Menschen. Dies widerspricht der derzeitigen Pandemiepolitik, das öffentliche Leben dort herunter 
zu fahren, wo menschliche Zusammenkünfte entbehrlich sind.

Zum Ausschank im Sinne dieser Vorschrift zählt nicht der Verkauf von geschlossenen Gebinden, deren Inhalt nicht 
zum sofortigen Verzehr bestimmt ist. 
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Das Ausschankverbot gilt nicht innerhalb von Gaststätten. Dort gibt es speziellere eigenständige Regelungen. Gaststätten 
dürfen dabei nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 Satz 2 öffnen; der Alkoholausschank 
ist zudem nach § 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 beschränkt. 

Zu § 3 (Allgemeine Pflichten bei Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und Versammlungen)

§ 3 regelt die allgemeinen Pflichten für die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, für 
die Ausrichterinnen und Ausrichter von Veranstaltungen nach § 5 sowie für die Leiterinnen und Leiter von Versamm-
lungen nach § 6. 

Zu Absatz 1

Bei den anderen in §§ 7 bis 10 und 12 bis 17 sowie § 18 Absatz 2 geregelten Einrichtungen treten die dort normierten 
besonderen Anforderungen neben die allgemeinen Pflichten aus § 3 und gegebenenfalls den besonderen Anforderungen 
an die Hygiene aus § 4. Die Regelungen des § 2, die jeder einzuhalten hat, gelten demnach auch in den Einrichtungen 
mit Publikumsverkehr, Veranstaltungen und Versammlungen.

Auf die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wird zudem in Satz 2 hingewiesen. Soweit nach diesen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Kunden und/oder die Beschäftigten 
vorgegeben wird, sind diese einzuhalten.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 sollen die Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen beachtet werden, 
wozu auch die Ministerien gehören; dies entspricht § 2 Absatz 3. Dies setzt voraus, dass sich die Betreiberinnen und 
Betreiber von Einrichtungen regelmäßig über den jeweils aktuellen Stand der Empfehlungen und Hinweise kundig 
machen, was über das Internet ohne unzumutbaren Aufwand jederzeit möglich ist.

Soweit sich aus § 2 Pflichten für die Besucherinnen und Besucher beziehungsweise Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ergeben, hat die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Versammlungsleiterin 
oder der Versammlungsleiter nach Absatz 2 Satz 2 im Rahmen seiner organisatorischen Möglichkeiten zu gewährleis-
ten, dass die Pflichten eingehalten werden. Dabei stehen ihr oder ihm insbesondere das Direktionsrecht gegenüber 
Angestellten sowie das Hausrecht zur Verfügung. Als geeignete Maßnahme kommt beispielsweise in Betracht, auf das 
Verhalten der Besucherinnen und Besuchern zu achten, sie bei Verstößen mit dem im Einzelfall gebotenen Nachdruck 
zur Einhaltung der Hygienestandards anzuhalten und sie erforderlichenfalls der Einrichtung zu verweisen. 

Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 fordert, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher 
bestehen müssen, sich die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Für die Verhinderung der Übertragbarkeit 
des Coronavirus ist die Handhygiene von elementarer Bedeutung. Die Übertragung der Infektion erfolgt über Sekrete 
des Respirationstraktes. Wenn die infektiösen Sekrete an die Hände gelangen, ist es möglich, dass über diese eine 
Übertragung stattfindet. Wichtig bleibt die Händehygiene, neben der Einhaltung im medizinischen Bereich, vor allem 
auch vor dem Verzehr von Lebensmitteln oder nach Kontakten zu Oberflächen im öffentlichen Raum. Zur Händehy-
giene gehören das Waschen der Hände mit Wasser und Seife, oder – falls dies örtlich bedingt nicht durchführbar ist 
- die Händedesinfektion. Beide Maßnahmen sind bei korrekter Durchführung wirksam. Die Hinweise der öffentlichen 
Stellen zur korrekten Umsetzung sind zu beachten. Außerhalb des medizinischen und pflegerischen Bereiches bietet 
eine Händedesinfektion in Situationen, wo die Hände auch gewaschen werden können, keinen Vorteil in Bezug auf 
die Inaktivierung von SARS-CoV-2. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, ist auf die Verwendung eines adäquaten 
Desinfektionsmittels zu achten. 

Nummer 4 sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen und Besu-
chern berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den Umgebungsbedingungen abhängt. Zwar 
liegen Nachweise für eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich bislang nicht vor. Trotzdem ist es 
notwendig, auch in diesem Bereich jegliches Infektionsrisiko so weit als möglich zu minimieren. In öffentlichen Berei-
chen steht dabei die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig 
erachtet wird, so soll diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere Bedeutung hat 
die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen Einrichtungen. Das gleiche gilt für die Sanitäranla-
gen, die ebenfalls regelmäßig gereinigt werden müssen. 

Nach Nummer 5 sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen notwendig, weil hier das Risiko einer 
Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten und die unter Umständen beim 
Sprechen freigesetzt werden können. Diese können potentiell Erreger übertragen. Daher ist das häufige Lüften, also die 
Frischluftzufuhr und der Luftaustausch in Innenräumen eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. Es werden die Hygienestandards, 
mögliche Zugangsbeschränkungen mit der Höchstzahl der gleichzeitig anwesenden Personen und nach Nummer 3 
im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren Anforderungen angegeben, die auch im Form einer Checkliste erfolgen 
können. In der Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben werden, ob die Anforderungen überprüft und einge-
halten worden sind. Eine Checkliste wird auf den Seiten der Landesregierung vorgehalten. Soweit die nach Absatz 3 
an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in verständlicher Form zu erfolgen haben, kommt etwa die Verwendung 
einer einfachen Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 enthält besondere Vorgaben bei der Bereitstellung von Toiletten. Ansammlungen vor und in den sani-
tären Einrichtungen sind zu vermeiden, so dass die Verfügbarkeit sanitärer Einrichtungen auch ein limitierender Faktor 
für die zulässige Personenzahl und die Einhaltung der Abstandsregeln sein kann. 
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Zu § 4 (Besondere Anforderungen an die Hygiene)

§ 4 spezifiziert einige besondere Hygieneanforderungen, die über § 3 hinausgehen und nur dann zu beachten sind, wenn 
sie gezielt in anderen Vorschriften angeordnet werden. Bei diesen Einrichtungen und bei den Veranstaltungen bestehen 
erhöhe Risiken für eine Übertragbarkeit von Infektionserregern, die es insofern erforderlich machen, sich intensiver mit 
den Gefahren auseinanderzusetzen und im Anschluss die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und zu gewährleisten.

Satz 2 regelt die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Sammelumkleiden, Duschräumen und Wellnessbe-
reichen. Dabei sind auch Einzelkabinen umfasst, die einen gemeinsamen Vorraum haben. Nicht umfasst sind Umklei-
demöglichkeiten im Rahmen von Kleidungsgeschäften. Diese Umkleiden stellen keine Gemeinschaftseinrichtungen 
dar, sondern gehören zum Verkaufsraum.

Zu Absatz 1

In einem Hygienekonzept nach Absatz 1 sind die Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Infektionser-
regern darzulegen. Es hat die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abzubilden und 
die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sicherzustellen. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche 
Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, können diese ebenfalls abgebildet werden. Der 
Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in der Einrichtung oder bei der 
Veranstaltung ab. 

In Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 6 werden Vorgaben zum Mindestinhalt eines Hygienekonzepts gemacht. So sind 
insbesondere Maßnahmen zur Besucherzahl, zum Abstandsgebot, zur Lenkung von Besucherströmen, zur Reinigung 
von Oberflächen und Sanitäranlagen und zum Lüften, möglichst mit frischer Luft, erforderlich. Auf die teilweisen 
Ausführungen zu § 3 wird verwiesen. Für die Besucherzahl gibt es keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine 
maximale Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Entscheidend sind hier die örtlichen Verhältnisse. Es muss je-
derzeit gewährleistet sein, dass die einzelnen Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot einhalten können. 
Bei kleineren Einrichtungen, die aus einem oder wenigen Räumen bestehen, kann eine maximale Obergrenze von 
Besucherinnen und Besuchern festgeschrieben werden. Ist zu erwarten, dass die Besucherinnen und Besucher sich in 
bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann die Beschränkung aber auch auf einzelne Räume bezogen werden. Zu 
dem Hygienekonzept gehört auch, die Wegeführung und die Nutzung von Flächen, Räumen oder Gegenständen so 
zu gestalten, dass die Einhaltung dieses Abstands möglich ist. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung 
durch Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt werden. In Abhängigkeit 
von der Größe der zur Verfügung stehenden Flächen und Räume müssen erforderlichenfalls Zutrittsbeschränkungen 
veranlasst und kontrolliert werden. Wo erforderlich, ist dies durch Terminvorgaben zu gewährleisten, um unkontrol-
lierte Ansammlungen zu vermeiden.

Satz 5 stellt klar, dass damit keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. An ein Hygiene-
konzept sind weniger strenge Anforderungen zu stellen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Einzelheiten der Erhebung der notwendigen Kontaktdaten und deren datenschutzkonforme Aufbewah-
rung und Vernichtung. Die Erhebung von Kontaktdaten ist nur in den in der Verordnung geregelten Fällen verpflichtend. 
Es müssen nur die Daten angegeben werden, die vorhanden sind. Wenn also jemand keine E-Mail-Adresse besitzt, 
muss diese auch nicht angegeben werden; die Einrichtung kann dennoch genutzt werden. Soweit sich Besucherinnen 
oder Besucher weigern, Name und Anschrift anzugeben, sind sie vom Zugang auszuschließen.

Das Erhebungsdatum und die -uhrzeit sind neben der Einrichtung von Löschroutinen auch für die Nachverfolgbar-
keit von Bedeutung. Der Speicherungszeitraum von 4 Wochen ist erforderlich, um eine effektive Rückverfolgbarkeit 
von Infektionen auch praktisch umsetzen zu können. Diese Frist ist auch angemessen, da vor dem Hintergrund der 
Inkubationszeit des Virus, des bis zum Behandlungsbeginn verstreichenden Zeitraums und der sodann erforderlichen 
Anordnung und Durchführung einer Testung ein erheblicher Teil der Speicherfrist bereits verstrichen sein kann, bevor 
das zuständige Gesundheitsamt Maßnahmen zur Rückverfolgung überhaupt einleiten kann. Eine kürzere Frist würde 
sodann die Rückverfolgbarkeit erheblich einschränken. Eine längere Frist ist vor dem Hintergrund des bisher bekannten 
Pandemieverlaufs nicht erforderlich.

Die Regelung zur Kontaktdatenerhebung in Absatz 2 wird durch § 28a Absatz 4 IfSG ergänzt, dessen Bestimmungen im 
Landesrecht nicht zu wiederholen sind. Danach haben die Verantwortlichen sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme 
der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als der Aus-
händigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der Daten zuständigen Stellen verwendet werden 
und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die zuständigen Stellen (nach § 10 Gesundheitsdienstgesetz sind dies 
die Kreise und kreisfreien Städte) sind berechtigt, die erhobenen Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfol-
gung nach § 25 Absatz 1 IfSG erforderlich ist. Die Verantwortlichen sind in diesen Fällen verpflichtet, den zuständigen 
Stellen die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen 
oder eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. Die 
den zuständigen Stellen übermittelten Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten 
für die Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden.

Nach Satz 5 sind Personen, die in Rahmen einer Erhebung nach dieser Verordnung Kontaktdaten angeben, zu wahr-
heitsgemäßen Angaben verpflichtet. Die vorsätzliche Angabe falscher Kontaktdaten stellt nach § 21 Absatz 2 eine 
Ordnungswidrigkeit dar.

Wer nach der Verordnung Kontaktdaten erhebt, muss auch die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
erfüllen. Hierzu zählen insbesondere die Einhaltung von Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO, die Einhaltung 
von Löschregeln nach Artikel 17 DSGVO und die Erfüllung technisch-organisatorischer Anforderungen nach Artikel 32 
DSGVO.
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Zu § 5 (Veranstaltungen)

Zu Absatz 1

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer 
Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung 
einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von 
Menschen teilnimmt (vergleiche OLG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2014, I-20 U 131/13). Der Veranstaltungsbegriff ist 
sehr weit gefasst: Dazu zählen unter anderem private Feiern aller Art, Unterrichtsformate, bestimmte Kulturangebote 
wie Kino- oder Theateraufführungen und Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals. Zusammenkünfte von 2 
Personen stellen keine Veranstaltung dar.

Bei der Zulassung von Veranstaltungen gilt nunmehr folgende Regelung:

Alle Veranstaltungen sind gemäß Absatz 1 grundsätzlich untersagt.

Eine Ausnahme besteht gemäß Absatz 2 lediglich für Veranstaltungen, die vorher in Absatz 7 und 8 privilegiert waren. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 normiert für bestimmte Veranstaltungen und Einrichtungen Ausnahmen vom Verbot des Absatz 1 sowie von 
den Vorgaben des § 3. Bei diesen Veranstaltungen gilt lediglich das allgemeine Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 sowie 
das Gebot aus § 2 Absatz 2, Kontakte nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. Darüberhinausgehende 
Hygienemaßnahmen sind in eigener Verantwortung zu treffen. 

Zu den ausgenommenen Veranstaltungen nach Nummer 1 zählen beispielsweise Übungen der Feuerwehren. Eben-
falls unter diese Ausnahme fallen Gesellschafts- und Bewegungsjagden auf Schalenwild, einschließlich der An- und 
Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Jagden dienen der Seuchenprävention (zum Beispiel afrikanische 
Schweinepest) und dem Schutz vor Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft und damit der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit. Zu den beruflich oder dienstlich begründeten Zusammenkünften nach Nummer 2 gehören 
auch berufliche oder dienstliche Fortbildungsveranstaltungen, die vom Arbeitgeber oder Dienstherrn selbst veranstaltet 
werden; sie werden daher vom allgemeinen Verbot außerschulischer Bildungsangebote aus § 12a nicht erfasst. Im 
Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe gilt dies auch für durch Rechtsakt geregelte Weiterbildungen.

Ebenso zulässig bleiben unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen. Die allgemeinen Anfor-
derungen nach Absatz 2 Satz 3 Nummern 1 bis 3 sind ebenso einzuhalten wie die Hygienestandards in § 3.

Von Nummer 5 und 7 sind Veranstaltungen erfasst, die nach anderen Vorschriften der Verordnung zulässig sind. 
Beispiele sind private Zusammenkünfte, Wochenmärkte, religiöse Veranstaltungen oder Profisportveranstaltungen. 

Zu § 6 (Versammlungen)

In Abgrenzung zu den allgemeinen Veranstaltungen, für die § 5 gilt, regelt § 6 die Versammlungen im Sinne des Ver-
sammlungsrechts.

Zu Absatz 1

Aufgrund der konstituierenden Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 GG für die frei-
heitlich demokratische Grundordnung bleiben Versammlungen weiterhin zulässig. Allerdings muss aufgrund des In-
fektionsgeschehens die grundsätzlich zulässige Teilnehmerzahl auf 100 Personen außerhalb geschlossener Räume und 
50 Personen innerhalb geschlossener Räume begrenzt werden. Entsprechend dem Gesamtkonzept der Verordnung 
sind die grundlegenden Gebote aus § 2 Absatz 1 Satz 1 (Abstandsgebot) sowie gemäß § 3 Absatz 2 (allgemeine An-
forderungen) zu gewährleisten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2a Absatz 1 unter freiem 
Himmel und in geschlossenen Räumen verpflichtet. Angesichts ihrer herausragenden verfassungsrechtlichen Be-
deutung sollen Versammlungen auch weiterhin mit einer größeren Teilnehmerzahl zulässig sein können und nicht in 
gleichem Maße den strengen Kontaktbeschränkungen anderer Lebensbereiche unterworfen werden müssen. Um dies 
zu erreichen bedarf es aus Infektionsschutzgründen anderer, geeigneter Maßnahmen wie der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Unter Berücksichtigung des kommunikativen Aspekts von Versammlungen sind Rednerinnen 
und Redner von dieser Pflicht befreit.

Zu Absatz 2

Auch bei Eilversammlungen ist es den Organisatorinnen und Organisatoren noch möglich, ein zumindest grundlegendes 
Hygienekonzept zu erstellen. Für sogenannte Spontanversammlungen, die sich aufgrund eines spontanen Entschlusses 
augenblicklich bilden, wäre die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts jedoch eine verfassungsmäßig unzulässige 
Beschränkung, da sie faktisch unmöglich gemacht würden. Diese sind daher ausgenommen. Die praktische Bedeutung 
dieser Versammlungen ist jedoch gering.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 wird klargestellt, dass die zuständigen Behörden die zulässigen Versammlungen im Einzelfall beschrän-
ken, das heißt mit Auflagen versehen, oder gänzlich untersagen können, wenn die konkreten Umstände eine unter 
epidemiologischen Gesichtspunkten zu verantwortende Durchführung nicht zulassen. Zudem können die zuständigen 
Behörden Versammlungen, deren Teilnehmerzahl laut Anzeige über die in Absatz 1 genannte Teilnehmerzahl hinaus-
geht, genehmigen, wenn die konkreten Umstände eine unter epidemiologischen Gesichtspunkten zu verantwortende 
Durchführung einer Versammlung zulassen.
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Zu § 7 (Gaststätten)

Zu Absatz 1

Gaststätten sind grundsätzlich nach Satz 1 zu schließen. Das gilt sowohl für den Gastraum im Gebäude selbst als auch 
im Außenbereich. Nur der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken ist zulässig. 

Wegen der mit exponentieller Dynamik gestiegenen Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen bedarf es 
schnellstmöglich einer erheblichen Reduzierung von Kontakten. Ohne eine weit gefächerte Kontaktbeschränkung droht 
eine akute Gesundheitsnotlage und eine Überforderung des Gesundheitssystems. Hierzu dienen die zahlreichen Ein-
schränkungen in dieser Verordnung bei Reisen, Freizeiteinrichtungen oder beispielsweise auch bei der Kontaktbe-
schränkung an sich. Nach Einschätzung des Verordnungsgebers gehören auch die Gaststätten zu den Betrieben, die 
es zu schließen gilt, um die Möglichkeit der Übertragung des Virus zu reduzieren. Der Betrieb von Gaststätten birgt ein 
hohes Übertragungsrisiko des Coronavirus, selbst wenn die Gäste mit Abstand zueinander sitzen und entsprechend 
dem geforderten Hygienekonzept die Gastwirtin oder der Gastwirt erhöhte Anforderungen an die Sicherheit für seine 
Beschäftigten und seine Gäste umzusetzen hat. Jede Bewegung innerhalb der Gaststätte, sei es durch neue Gäste, sei 
es durch anwesende Gäste oder sei es durch die Beschäftigten selbst, birgt die erhöhte Gefahr einer Übertragung. Aber 
auch der Weg zu und die Nutzung der Sanitäranlagen selbst stehen im besonderen Fokus bei der Übertragbarkeit des 
Virus. In der Vergangenheit hat es Infektionsherde in Gaststätten gegeben. Trotz des Eingriffs in die Grundrechte der 
Betroffenen wird die Maßnahme insgesamt als verhältnismäßig angesehen. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
insgesamt aber auch insbesondere der besonders vulnerablen Gruppen überwiegt die wirtschaftlichen Einbußen, die 
dadurch für die betroffenen Branchen entstehen. Was eine Gaststätte ist, ergibt sich aus § 1 des Gaststättengesetzes. 

Betriebskantinen, die gemäß § 25 GastG nur der Bewirtung der eigenen und auch als solcher namentlich bekannten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienen und wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, dürfen nach Satz 2 Nummer 1 
weiterhin öffnen, soweit dies für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Abläufe erforderlich ist, etwa bei Krankenhäu-
sern. Die Erforderlichkeit der Versorgung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beurteilen, obliegt den Betrieben. 

Der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken nach Satz 2 Nummer 2 wird zugelassen, weil eine Übertragung des 
Virus beim Außerhausverkauf geringer ist, sofern die Gäste beim Abholen der Speisen und Getränke Abstand halten. 
Dabei dürfen die Gäste die Gasträume nicht betreten. Tische und Stühle – (auch) im Außenbereich der Gaststätte – 
dürfen nicht für den Verzehr verwendet werden. Sie sind wegzuräumen oder für die Benutzung zu sperren. Wo der Gast 
seine Speisen oder Getränke verzehrt, ist ihm unbenommen, sofern es nicht in der Gaststätte erfolgt. In sogenannte 
Drive-In-Restaurants findet ein Außerhausverkauf statt. Beim Außerhausverkauf ist darauf zu achten, dass Personen-
ansammlungen vermieden werden. Auch hier gilt es, das Abstandsgebot nach Absatz 1 einzuhalten. Ein Betreten der 
Gaststätte nur für den Abholenden zwecks Abholung der Speisen oder Getränke ist erlaubt. 

Damit auch Gaststätten die Bewirtung übernehmen können und damit Cateringbetrieben gleichgestellt werden, dürfen 
sie in Satz 2 Nummer 3 nur insoweit geöffnet bleiben. Das gilt jedoch nur für solche wenigen Veranstaltungen, die nach 
§ 5 – konkret nach Absatz 2 Nummer 1, 2 und 6 – zugelassen sind. 

Beherbergungsbetriebe dürfen nach Satz 2 Nummer 4 für ihre Hausgäste - und nur für diese - Speisen und Getränke 
wie zum Frühstück oder Abendbrot anbieten. Mit dem Begriff Hausgäste wird im Zusammenhang mit einem Beherber-
gungsbetrieb klargestellt, dass nur die Beherbergungsgäste bewirtet werden können, die der Beherbergungsbetrieb 
nach § 17 noch beherbergen darf. 

Für die Autobahnraststätten und Autohöfen im Sinne des Bundesfernstraßengesetzes gibt es nach Satz 2 Nummer 5 
eine Ausnahmeregelung. Das dient dazu, dass den Kraftfahrern eine Grundversorgung zur Verfügung steht, die auch 
die Sanitärbereiche umfasst. So wird der Warentransport gewährleistet. Die Autobahnraststätten und Autohöfe sind 
für jedermann geöffnet.

Zu Absatz 1a

Satz 1 enthält besondere Voraussetzungen für diejenigen Gaststätten, die nach Absatz 1 Nummern 3 bis 5 noch Gäste 
bewirten dürfen. Hier bedarf es weiterhin eines Hygienekonzeptes und der Erhebung der Kontaktdaten. Ziffer 3 soll der 
Enthemmung durch übermäßigen Alkoholkonsum entgegenwirken. Nach Ziffer 4 muss das Hygienekonzept weiterhin 
dem Gesundheitsamt angezeigt werden, sofern beabsichtigt ist, gleichzeitig mehr als 50 Gäste zu bewirten. Ziffer 5 
stellt klar, dass der Ausschank alkoholischer Getränke und sein Verzehr ab 21.00 Uhr innerhalb einer Gaststätte unzu-
lässig ist. Das Verbot außerhalb einer Gaststätte ergibt sich bereits aus § 2b. Diese Regelung soll den Gästen einer-
seits ermöglichen, zum Verzehr des Abendessens ein Glas Wein oder Bier zu konsumieren. Dagegen soll der Verzehr 
ausschließlich von alkoholischen Getränken zu einer späteren Uhrzeit, zum Beispiel das gemeinsame Trinken an der 
Hotelbar, verhindert werden.

Satz 2 und 3 regeln aufgrund des stark gestiegenen Infektionsgeschehens eine Maskenpflicht sowohl für Gäste als 
auch für das Bedienungspersonal im gesamten Bereich der Gaststätte, also Innen und Außenbereiche, Tresen- und 
Sanitärbereiche. Die Pflicht gilt demnach insbesondere beim Betreten und Verlassen der Gaststätte, beim Warten auf 
Zuweisung eines Platzes, bei der Bestellung am Tresen oder beim Gang zu und von den Sanitärräumen. Am Tisch ist 
die Maskenpflicht für Gäste nicht vorgesehen. Hier sitzen die Gäste längere Zeit an ihrem Platz. Ebenso wenig muss 
das Küchenpersonal außerhalb von Gasträumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gleiche gilt – insofern 
vergleichbar mit dem Einzelhandel –, wenn sich die Beschäftigten beispielsweise durch eine geeignete Trenn- und 
Schutzwand vor einer möglichen Tröpfchen- und Aerosolübertragung von den Gästen schützen können. Die Anforde-
rungen an die Beschaffenheit der Mund-Nasen-Bedeckung richten sich nach § 2a Absatz 1; damit sind insbesondere 
Masken mit Ausatemventil verboten. 

Die allgemeinen Anforderungen an die Hygiene für jedermann, das Abstands- und Kontaktverbot nach § 2 und auch 
die allgemeinen Pflichten für Einrichtungen mit Publikumsverkehr nach § 3 gelten im Übrigen für alle noch geöffneten 
Gaststätten.
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Zu Absatz 2

Zwar darf nach Satz 2 Nummer 2 der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken erfolgen. Hiervon macht Absatz 2 
wieder eine Einschränkung beim Verkauf von Alkohol. Dieser ist zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr am Folgetag verbo-
ten. Dies gilt auch für gastronomische Lieferdienste wie beispielsweise Pizzaservice, die keine Gaststätten im Sinne 
von § 1 Gaststättengesetzes sein müssen. Beim Außerhausverkauf ist darauf zu achten, dass Personenansammlungen 
vermieden werden. Auch hier gilt es das Abstandsgebot nach Absatz 1 einzuhalten. Diese Regelung ist gleichlaufend 
mit den Regelungen des § 8 Absatz 3 für die Geschäfte des Einzelhandels.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verbietet die Öffnung von Diskotheken, Tanzlokalen und ähnlicher Einrichtungen, in denen zu Vergnügungszwe-
cken getanzt wird. Als Schank- oder Speisewirtschaft gemäß § 1 Gaststättengesetz dürfen sie unter den Bedingungen 
des § 7 agieren, das heißt ein Außerhausverkauf von Speisen und Getränken ist möglich. Der Alkoholverkauf ist ab 
23.00 Uhr verboten.

Zu § 8 (Einzelhandel)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die speziellen Anforderungen für die Verkaufsstellen des Einzelhandels. Der Großhandel wird von § 8 
nicht erfasst und ist zulässig. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen müssen auch im Einzelhandel große Ein-
schränkungen vorgenommen werden, um die Kontakte in einem größeren Umfang als bisher zu reduzieren. Wie in der 
Anfangsphase der Pandemie bleiben nur die für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Verkaufsstellen geöffnet. 
In diesen Verkaufsstellen ist auch eine Warenausgabe möglich. Banken Sparkassen, Reinigungen und Waschsalons 
dürfen auch öffnen, sind jedoch keine Verkaufsstellen des Einzelhandels, sondern Dienstleistungen und daher gemäß 
§ 9 als nicht körpernahe Dienstleistungen erlaubt. Auch Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten können gemäß § 9 
öffnen. Der Verkauf von Fahrzeugen und Fahrrädern ist nur gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 zulässig. Auch Abhol- und 
Lieferdienste sind als Dienstleistungen zulässig. Auch eine Direktvermarktung von Lebensmitteln ist erlaubt. Unter 
anderem sind Baumärkte zu schließen. 

Im Satz 3 wird festgelegt, wie im Falle von Mischsortimenten zu verfahren ist. Es kommt auf den Schwerpunkt des Sor-
timents für die Entscheidung an, ob die Verkaufsstellen geöffnet bleiben können. Bei einer Abgrenzung von erlaubten 
zu nicht erlaubten Sortimenten ist maßgeblich, welches überwiegt, mithin mehr als 50 % ausmacht. Ist insofern das 
Hauptsortiment erlaubt, darf das nicht erlaubte Nebensortiment mitverkauft werden. Es muss nicht abgedeckt werden. 
Dabei wird erwartet, dass keine Ausweitung der non-food-Produkte im Lebensmitteleinzelhandel über den bisherigen 
Umfang hinaus erfolgt. Mit der Regelung wird erreicht, dass bestimmte Produkte wie beispielsweise Zigaretten am 
Markt noch zu erlangen sind. Im umgekehrten Fall, wenn nur das Nebensortiment erlaubt ist, ist die Verkaufsstelle 
ganz zu schließen. Hierbei hilft es nicht, die nicht erlaubten Sortimentsteile abzudecken. Das führt nicht dazu, dass nun 
die Verkaufsstelle zu einer erlaubten Verkaufsstelle wird. Bei der Betrachtung ist das ursprüngliche Sortiment einzube-
ziehen. Ziel der Schließungen ist es, die Anzahl der Verkaufsstellen stark zu reduzieren. Dabei ist mittelbare Folge der 
Schließung von Verkaufsstellen, dass einzelne Produkte nicht mehr in allen Verkaufsstellen erworben werden können. 

Gemäß Satz 4 bedarf es Vorgaben im Hinblick auf die Anzahl von Kundinnen und Kunden in den Geschäften. Die 
Steuerung erfolgt über die Kundenzahl pro Quadratmeter. Einzig für Lebensmittelgeschäfte gibt es eine Ausnahme. 
In diesem wichtigen Bereich sollen Warteschlangen vermieden werden, die möglicherweise psychologisch ein über-
triebenes Einkaufsbedürfnis (sogenanntes Hamstern) von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen hervorrufen 
könnte. Überwiegend besteht ein Sortiment aus Lebensmitteln, wenn es über 50 % des Sortiments ausmacht. Bei der 
Berechnung der Verkaufsflächen wird sich an der baurechtlichen Rechtsprechung zu Verkaufsflächen im Zusammenhang 
mit der Großflächigkeit eines Handelsbetriebes im Sinne von § 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Baunutzungsverordnung 
angelehnt. 

Zu Absatz 2

Die bloße Ausgabe von im Fernabsatz – etwa im Internet oder per Telefon – verbindlich gekauften Waren ist auch bei 
Verkaufsstellen gemäß Nummer 1 möglich, die ansonsten schließen müssen. Auch die Bezahlung kann anlässlich der 
Abholung erfolgen, da sie nicht zum Abschluss des Kaufvertrags gehört, sondern zu dessen Erfüllung. Eine Warenaus-
gabe innerhalb geschlossener Räume darf nur erfolgen, wenn sie jeweils nur von einer Kundin oder einem Kunden 
betreten werden. Im Übrigen gilt Absatz 5, wonach auch vor und in Warenausgabestellen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen ist. Ansammlungen von Kundinnen und Kunden darf es nicht geben; auch im Rahmen einer Warenausgabe 
gilt das allgemeine Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1. Auch eine Auslieferung der Ware ist zugelassen. 

Zu Absatz 3

Darüber hinaus müssen Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen ein Hygienekonzept im Sinne von § 4 Ab-
satz 1 erstellen. Dabei ist sicherzustellen, dass es zu keinen Ansammlungen von Kundinnen und Kunden kommt. 
Auch wenn keine Pflicht hierzu besteht, bietet es sich an, auf die Anzahl der Kontrollkräfte und deren Aufgaben zur 
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung einzugehen. Als Kontrollkräfte können dabei auch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Geschäftes eingesetzt werden, sofern sie dabei jedoch parallel zur Kontrolltätigkeit keine 
Verkaufs- und Beratungstätigkeit im Geschäft vornehmen. Bei Ein-Personenbetrieben (zum Beispiel inhabergeführte 
Einzelhandelsbetriebe ohne weiteres Personal oder Geschäften mit nur einer im Ladenlokal beschäftigten Person) kann 
die im Verkaufsraum anwesende Person sowohl die Kontroll- als auch die Verkaufstätigkeit wahrnehmen. Weiterhin 
wird vorgegeben, dass Möglichkeiten zur Handdesinfektion im Eingangsbereich vorhanden sind. § 8 gilt auch für die 
Verkaufsstellen bei Dienstleisterinnen und Dienstleistern und Handwerkerinnen und Handwerkern. 

Satz 3 regelt das Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr am Folgetag. Mit dem Genuss von Alko-
hol gehen besondere Gefahren einher. Seine enthemmende Wirkung führt häufig in Gruppen zu einer Unterschreitung 
des Abstandsgebotes und der Nichteinhaltung von Hygieneregeln. Dies soll aufgrund des fortschreitenden Infektions-



52 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 Nr. 1

geschehens in der Nacht soweit wie möglich zumindest von gewerblicher Seite unterbunden werden. Wie auch beim 
Außerhausverkaufsverbot bei Gaststätten gemäß § 7 dürfen auch Verkaufsstellen wie beispielsweise Tankstellen oder 
Supermärkte keinen Alkohol in der Nacht verkaufen.

Zu Absatz 4

Weil in Einkaufszentren und Outlet-Centern Geschäfte konzentriert vorhanden sind, bedarf es in Absatz 4 besonderer 
zusätzlicher Regelungen für deren Betreiberinnen und Betreiber, damit auch steuernd in die Flächen vor den einzelnen 
Geschäften eingegriffen wird. Hierzu müssen die Betreiberinnen und Betreiber dem zuständigen Gesundheitsamt ein 
Hygienekonzept vorlegen und sich genehmigen lassen, bevor das Einkaufszentrum oder das Outlet-Center betrieben 
werden darf. Ihre Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts 
zu gewährleisten, ergibt sich aus § 4 Absatz 1 Satz 3. In den Einkaufszentren oder im Outlet-Center dürfen nur solche 
Verkaufsstellen öffnen, die gemäß Absatz 1 öffnen können. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Kundinnen und Kunden sowie das Personal auf denjenigen 
Flächen, auf denen mit Kundinnen und Kunden Kontakte entstehen können. Dies betrifft auch Theken- und Tresen-
bereiche. Das Ausweiten der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich, um dem aktuellen Infektionsgesche-
hen Rechnung zu tragen. In Sozial- und Gemeinschafträumen, die ausschließlich dem Personal zugänglich sind, gilt 
diese Pflicht nicht. Darüber hinaus ist Personal von der Maskenpflicht befreit, wenn dieses beispielsweise durch eine 
geeignete Trenn- und Schutzwand vor einer möglichen Tröpfchen- und Aerosolübertragung durch Kundinnen oder 
Kunden geschützt ist. Mit dem Betreten der Verkaufsfläche (Eingangstür) und während des gesamten Aufenthaltes 
in Verkaufs- und Warenausgabestellen des Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten 
Verkehrsflächen von Einkaufszentren sowie auch Wochenmärkten haben Kundinnen und Kunden eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht wurde erweitert auf den Bereich vor den Verkaufs- und Warenausgabenstellen und 
deren Parkplätze. Damit ist der unmittelbare Nahbereich der Eingänge gemeint. 

Näheres zu der Mund-Nasen-Bedeckung findet sich in § 2a Absatz 1. Die Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber 
sowie die Betreiberinnen und Betreiber des Einkaufszentrums oder des Outlet-Centers haben im Rahmen ihres Haus-
rechtes mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dafür zu sorgen, dass die Kundinnen und Kunden ihrer Verpflichtung 
nachkommen. Die Ausübung des Hausrechts bedeutet, dass sie notfalls den Aufenthalt der Kundinnen und Kunden in 
dem Geschäft oder dem Einkaufszentrum beziehungsweise Outlet-Center beenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es Kundinnen und Kunden gibt, die nach § 2a Absatz 1 Satz 5 nicht verpflichtet sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

§ 9 gilt für Dienstleistungen, die von Dienstleisterinnen und Dienstleistern, Handwerkerinnen und Handwerkern, Ge-
sundheitshandwerkerinnen und Gesundheitshandwerkern erbracht werden. In der Überschrift wird der Oberbegriff 
„Dienstleistungen“ verwendet. Inhaltlich ist damit keine Veränderung zur früheren Überschrift „Dienstleisterinnen und 
Dienstleister, Handwerkerinnen und Handwerker“ verbunden.

Zu Absatz 1

Die Erbringung von Dienstleistungen ohne Körperkontakt ist zulässig. Bei diesen eher sachbezogenen Leistungen 
wie denen eines Dachdeckers, Installateurs oder Schornsteinfegers ist der Abstand zum Kunden von circa 1,5 Metern 
unproblematisch einhaltbar. Die Dienstleisterinnen oder der Dienstleister üben die Tätigkeit ohne die Zuarbeit der Kun-
dinnen und Kunden aus. Für diese Tätigkeiten gelten nur die Voraussetzungen und Anforderungen nach § 2 und § 3.

Die Erbringung von Dienstleistungen mit Körperkontakt ist grundsätzlich unzulässig. Bei diesen eher personenbezoge-
nen Leistungen geht der unmittelbare Kundenkontakt mit stark erhöhten Risiken einer Übertragbarkeit des Coronavirus 
einher, insbesondere weil sie innerhalb des Mindestabstandes von 1,5 Metern ausgeführt werden. Ausgenommen sind 
Dienstleistungen, die aus medizinischen oder aus pflegerischen Gründen erforderlich sind. 

Vom Verbot betroffen sind folglich im Grundsatz beispielsweise Nagel,- Kosmetik- oder Tattoo-Studios, Massagestudios 
sowie Friseurleistungen. Ausnahmen sind nur deshalb vorgesehen, weil sie notwendig sind. Das betrifft die medizinisch 
bedingten Dienstleistungen die von den Gesundheits- und Heilberufen sowie den Gesundheitshandwerkerinnen und 
Gesundheitshandwerkern wie Augenoptikerinnen und Augenoptiker, Hörgeräteakustikerinnen und Hörgeräteakustiker, 
Orthopädietechnikerinnen und Orthopädie-techniker, Orthopädieschuhmacherinnen und Orthopädieschuhmacher und 
Zahntechnikerinnen und Zahntechniker ausgeführt werden. Auch die Fußpflege, die im Rahmen der Podologie erfolgt, 
ist eine medizinisch notwendige Dienstleistung. Massagestudios müssen schließen, es sei denn, sie sind physiothera-
peutisch aufgrund eines ärztlichen Rezeptes tätig. Medizinisch notwendige Dienstleistungen sind auch solche, die zur 
Verhinderung von Verletzungen im Zusammenhang mit künstlichen Nägeln oder Piercings erfolgen. 

Pflegerisch notwendige Dienstleistungen sind ebenfalls zulässig. Gemeint sind solche Dienstleistungen, die erfolgen 
müssen, weil Personen aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit die Tätigkeiten nicht selbst durchführen können. 

Zu Absatz 2

Dienstleisterinnen und Dienstleister haben besondere Voraussetzungen zu erfüllen, wenn sie am Gesicht der Kundin 
oder des Kunden tätig sind. Mit der Formulierung „abweichend von Absatz 1“ wird klargestellt, dass die Verpflichtung 
der Kundin oder des Kunden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, nicht gilt, weil dies naturgemäß bei Tätigkeiten 
an ihrem oder seinem Gesicht nicht möglich ist. Solche Tätigkeiten sind zwar grundsätzlich zulässig, jedoch nur sofern 
besondere Schutzmaßnahmen die Übertragung des Coronavirus ausschließen. In diesem Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt 
besteht eine hohe abstrakte Gefahr für das Übertragungsrisiko des Coronavirus. Je länger der Gesicht-zu-Gesicht-
Kontakt dabei andauert, desto stärker steigt die Gefahr für eine Übertragung. Kennzeichnend für das SARS-CoV-2 Co-
ronavirus ist nämlich seine Verbreitung über Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder Sprechen besonders übertragen 
werden (siehe auch § 2a Absatz 1). Eine Mund-Nasen-Schutzmaske (FFP-Maske ohne Ausatemventil; höherwertig als 
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der medizinische Mund-Nasen-Schutz [sogenannte Operationsmaske]) stellt beispielsweise eine solche geforderte 
Schutzmaßnahme dar, sofern sie durch eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschild beziehungsweise -visier ergänzt wird. 
In dieser Kombination werden die Voraussetzungen an die besonderen Schutzmaßnahmen erfüllt, die die Übertragung 
des Coronavirus im Sinne von § 9 Satz 1 ausschließen. Was eine solche Mund-Nasen-Schutzmaske konkret ist, lässt sich 
auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
in Erfahrung bringen. Ein Tragen der medizinischen sogenannten FFP2- oder FFP3-Masken mit Auslassventil ist dabei 
nicht gestattet. Sie schützt die Kundinnen und Kunden nicht. Nähere Ausführungen zum alltäglichen Gebrauch solcher 
Masken über einen Zeitraum von 30 Minuten hinaus finden sich in den DGUV Regeln 112-190, vom Spitzenverband 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Auf die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) wird 
hingewiesen. Nicht zu verwechseln ist die Mund-Nasen-Schutzmaske mit der Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von 
§ 2a Absatz 1. Sie reicht nicht aus und stellt insofern keine besondere Schutzmaßnahme nach Satz 1 dar. 

Die strengen Anforderungen nach Satz 1 gelten nach Satz 2 nicht in den Fällen, in denen aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung bei der Kundin oder beim Kunden eine fachgerechte Ausführung der 
erbetenen Tätigkeit nicht erfolgen kann. Beispielsweise kann es notwendig sein, dass eine hörgeschädigte Kundin 
oder ein hörgeschädigter Kunde das Lippenbild der Hörakustikerin oder des Hörakustikers sehen muss. Hier bedarf es 
jedoch annähernd ähnlich effektiver Schutzmaßnahmen.

Besondere Regelungen für die Gesundheits- und Heilberufe sind in dieser Verordnung nicht notwendig. Die Vorgaben 
ergeben sich bereits aus deren eigenen Regularien.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift betrifft das Verhältnis zum generellen Verbot von Verkaufsstellen des Einzelhandels in § 8 Absatz 1 Satz 1. 
Dieses Verbot soll für Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe nicht gelten, wenn sie zwar Waren verkaufen, der Um-
fang des Verkaufs gegenüber der Dienstleistungstätigkeit aber von untergeordneter Bedeutung ist. Optikerinnen und 
Optiker oder Hörgeräteakustikerinnen und Hörgeräteakustiker werden beispielsweise von dieser Norm erfasst.

Zu Absatz 4

Der Betrieb des Prostitutionsgewerbes und die Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt werden wei-
terhin untersagt. Es bedarf weiterhin einer erheblichen Reduzierung von Kontakten. Ohne eine weit gefächerte Kon-
taktbeschränkung droht eine akute Gesundheitsnotlage und eine Überforderung des Gesundheitssystems. Zu diesen 
weit gefächerten Maßnahmen gehört auch das Verbot im Bereich der Prostitution.

Was ein Prostitutionsgewerbebetrieb ist, ergibt sich aus § 2 des Prostituiertenschutzgesetzes (Prost-SchG) vom 
21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I S. 2600). 

Zu § 10 (Freizeit- und Kultureinrichtungen)

Zu Absatz 1

Freizeiteinrichtungen und Kultureinrichtungen sind für den Publikumsverkehr zu schließen. 

Diese Regelung dient der Kontaktminimierung. Als Beispiele zählen die in § 10 Absatz 1 genannten Einrichtungen. 
Lottoannahmestellen, die ihr Angebot als Nebensortiment in den Verkaufsstellen vertreiben, sind keine Wettannah-
mestellen im Sinne dieser Verordnung und dürfen geöffnet bleiben. Zu Freizeiteinrichtungen, die zu schließen sind, 
zählen im Übrigen auch Autokinos, Tierparks, Zoos und Wildparks und Aquarien. Aus redaktionellen Gründen wurden 
gewerbliche Angelseen aufgenommen. Hier gab es Auslegungsfragen, ob diese Einrichtungen als Sportanlagen oder 
Freizeiteinrichtungen zu schließen sind. Dies wurde nunmehr klargestellt. Die Aufrechterhaltung der Schließung von 
Sonnenstudios ist auch weiterhin gerechtfertigt, um die Kontakte, die im Zusammenhang des Besuches eines Son-
nenstudios entstehen, zu minimieren. Eine Ungleichbehandlung zu körpernahen Dienstleistungen ist gerechtfertigt, 
da bei vielen körpernahen Dienstleistungen die Kundinnen und Kunden auf die Tätigkeit der Dienstleisterin oder des 
Dienstleisters angewiesen sind, um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

Zu Absatz 2

Frei zugängliche Spielplätze unter freiem Himmel werden aus sozialen Gründen von Absatz 1 ausgenommen. Für 
Spielplätze ist nach Satz 2 ein Hygienekonzept zu erstellen. Um hier pragmatische und umsetzbare Lösungen vor Ort 
zu erreichen, hat das Sozialministerium „Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in den Kommunen“ veröffentlicht.

Zu Absatz 3

Absatz 3 gestattet die Ausleihe und Rückgabe von Medien bei Bibliotheken analog des „click and collect“ beim Ein-
zelhandel.

Zu § 11 (Sport)

§ 11 regelt die Ausübung von Sport innerhalb und außerhalb von Sportstätten, draußen und drinnen. Als Sport im 
Sinne des § 11 zählt auch Tanzen einschließlich Balletttanz. 

Zu Absatz 1 

Bei der Regelung von Sport war es notwendig, die Ausübung von Sport in Gruppen weitgehend einzuschränken. Die 
Vorschrift umfasst sowohl Freizeit- als auch Breiten-, Leistungs- und Spitzensport. Sport kann zukünftig nur noch in 
folgenden drei möglichen Konstellationen ausgeübt werden: Entweder treibt jemand alleine Sport oder zusammen 
mit den Personen seines eigenen Haushaltes oder es treiben zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten 
gemeinsam Sport.

Der Sport darf dabei nur außerhalb von Sportanlagen ausgeübt werden. 
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Für die Ausübung von Sport gelten zudem die allgemeinen Regelungen der Verordnung. So gelten insbesondere das 
Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1, das Kontaktverbot aus § 2 Absatz 4 und die Regelungen zur Schließung von Gemein-
schaftsräumen aus § 3 Absatz 4 Satz 2.

Zu Absatz 2

Fitnessstudios und vergleichbare Einrichtungen werden geschlossen. In diesen Einrichtungen üben mehrere Personen 
gleichzeitig Sport in geschlossenen Räumen aus. Zudem bewegen sich die Personen in einem Fitnessstudio zwischen 
den einzelnen Sportgeräten. Aufgrund der sportbedingten erhöhten Atmung besteht hier das besondere Risiko, dass 
sich Aerosole von möglicherweise infizierten Personen verbreiten und andere Personen anstecken könnten. Auch 
Personaltraining in Fitnessstudios ist untersagt.

Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Dies liegt daran, dass diese Einrichtungen zwingend die Nutzung von 
Gemeinschaftsräumen wie zum Beispiel Umkleiden und Duschen voraussetzen. Dabei lässt es sich nicht vermeiden, 
dass eine Vielzahl von Besuchern diese Einrichtungen zeitgleich oder in kurzen zeitlichen Abständen nutzen.

Schwimmbecken zur medizinischen Rehabilitation sind keine „Schwimmbäder“ im Sinne dieser Vorschrift. Ebenso 
sind Trainingsgeräte in Physiopraxen zur medizinischen Rehabilitation keine „Fitnessstudios“.

Sämtliche Sportanlagen einschließlich Golf- und Bolzplätzen und Skateparks sind ebenfalls geschlossen. Eine Aus-
nahme gibt es lediglich für Tiersportanlagen. Diese müssen geöffnet bleiben, da zum Beispiel Pferden aus Gründen 
des Tierschutzes die Möglichkeit zur Bewegung eingeräumt werden muss. 

Das Betreten geschlossener Sportanlagen zum Zwecke der Erhaltung der Anlage, der Eigentumssicherung oder sons-
tiger notwendiger Arbeiten bleibt unter den allgemeinen Kontaktbeschränkungen möglich.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die schon bisher bestehende Ausnahmemöglichkeit für bestimmte Sportlerinnen und Sportler. Neu 
aufgenommen wurde eine Ausnahme für Rehasport. Bei der Ausnahmemöglichkeit für Kader sind auch Nachwuchs-
kader mit umfasst.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt eine Ausnahme, um professionelle Sportausübung zu ermöglichen. 

Zu § 12 (Bildungseinrichtungen und -angebote)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt, Rechtsverordnungen nach § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes für Schulen sowie für staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zu erlassen. Von 
der Verordnungsermächtigung umfasst sind auch Regelungen zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern auf dem 
Weg von ihrer Wohnung zur Schule und zurück. Möglich sind auch Regelungen über Teilbereiche des Schulweges, 
etwa von der nächsten Haltestelle bis zum Schulgelände. In der Rechtsverordnung können auch von § 12 abweichende 
Pflichten von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, sowie Pflichten zum Einhalten von Mindestabständen oder von Gruppengrößen geregelt werden. 
Auch können Abweichungen von § 18 Absatz 1 für Fahrten in Schulbussen geregelt werden.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bleibt befugt, weitergehende Empfehlungen und Hinweise zu 
erteilen, zum Beispiel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt klar, dass die Vorgaben dieser Verordnung wie beispielsweise das Abstandsgebot nach § 2 Absatz 1 und 
das Kontaktverbot nach § 2 Absatz 4 für Schulen und Hochschulen nicht gilt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die entsprechende Anwendung des § 2 Absatz 3 der Hochschulen-Corona-Verordnung für Gesundheits-
fach- und Pflegeschulen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten für die hier genannten Bereiche die Vorschriften über berufsbildende Schulen entsprechend, die 
sich derzeit aus der Schulen-Coronaverordnung ergeben. Das bedeutet, dass die überbetriebliche Lehrlingsunterwei-
sung und die von den Heilberufekammern durchgeführte überbetriebliche Berufsausbildung ermöglicht wird. Gleiches 
gilt für auf die Prüfung vorbereitenden Unterricht für Meisterprüfungen und Berufsabschlüsse.

Die Prüfungen für die in Absatz 4 genannten Angebote sind nach § 12a Satz 3 erlaubt. 

Zu § 12a (Außerschulische Bildungsangebote)

Außerschulische Bildungsangebote sind untersagt, soweit die Teilnehmer dafür anwesend sind. Zulässig bleiben da-
her insbesondere digitaler Fernunterricht, digitale Fernangebote, wie bei Arbeitsmarkt- und Qualifikationsprojekten. 

Außerschulische Angebote umfassen sämtliche Bildungsangebote und Bildungsstätten, die nicht unter § 12 fallen. 
Dazu zählen zum Beispiel das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, Einrichtungen zur Berufsvor-
bereitung, Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Weiterbildung, Einrichtungen zur Durchführung arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen, Fahrschulen, Musikschulen, Familienbildungsstätten und andere qualifizierte Anbieter.
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Zu § 13 (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Bestattungen)

Zu Absatz 1

Sämtliche rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind mit bis zu 100 Personen 
außerhalb geschlossener Räume und 50 Personen innerhalb geschlossener Räume gestattet. Bei dieser Regelung handelt 
es sich um einen schwerwiegenden Eingriff in die Ausübung der Religionsfreiheit gemäß Artikel 4 Absatz 2 des Grund-
gesetzes. Gerade zur effektiven Kontaktminimierung ist es aber erforderlich, die Teilnehmerzahl von Gottesdiensten zu 
begrenzen. Die maximale Teilnehmerzahl gilt dabei unabhängig von der Größe der Kirche. Dies ist durch das Ziel der 
Kontaktminimierung gerechtfertigt. Für dieses Ziel spielt es keine Rolle, dass in sehr großen Kirchen, wie zum Beispiel 
dem Lübecker Dom, auch eine größere Zahl von Gläubigen unter Einhaltung des Abstandgebotes Platz fänden. Verstöße 
gegen diese Bestimmung sind im Übrigen nicht bußgeldbewehrt. Es gelten die allgemeinen Anforderungen des § 3:

– Einhaltung des Abstandsgebotes,

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge,

– für die sanitären Gemeinschaftseinrichtungen und Sammelumkleiden gelten die Vorgaben gemäß § 3 Absatz 4.

Die Veranstalterin oder der Veranstalter erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. 

Zudem sind spätestens bei Beginn der rituellen Veranstaltung nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der 
Teilnehmenden zu erheben. Außerdem ist bei rituellen Veranstaltungen von allen Teilnehmenden mit Ausnahme der 
Leitung der Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dabei darf die Mund-Nasen-Bedeckung kurzfristig 
abgenommen werden, soweit dies zur Ausübung der liturgischen Handlung erforderlich ist wie zum Beispiel bei der 
Entgegennahme des Abendmahls. Die Pflicht gilt zudem nicht für die Leitung der rituellen Veranstaltung. 

Zu Absatz 2

Für Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten dieselben Vorgaben wie für 
rituelle Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Zur Trauerfeier gehört die eigentliche 
Zeremonie, nicht aber eine anschließende Bewirtung. Für Gottesdienste anlässlich von Bestattungen und Trauerfeiern 
gilt Absatz 1.

Zu § 14 (Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Krankenhäuser)

Zu Absatz 1

§ 14 Absatz 1 definiert die Anforderungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-
Einrichtungen. Das für Gesundheit zuständige Ministerium kann ergänzende Empfehlungen veröffentlichen. Externe 
Personen im Sinne des § 14 Absatz 1, Satz 3, Nummer 2 sind solche Personen, deren Aufenthalt in der Einrichtung nicht 
aufgrund einer stationären Betreuung oder pflegerischen Versorgung erforderlich ist. Dies können sowohl persönliche 
Besucherinnen und Besucher (im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner sein, als auch bei-
spielsweise Dienstleisterinnen und Dienstleister wie Lieferantinnen und Lieferanten oder Friseurinnen und Friseure.

Sofern zubereitete Speisen in Kantinen oder Kiosken verabreicht werden, sind sie Gaststätten nach dem Gaststätten-
gesetz. Es gelten die Voraussetzungen gemäß § 7 dieser Verordnung. Der Betrieb dieser Einrichtungen ist damit aktuell 
unzulässig. 

Für reine Betriebskantinen und die tägliche Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner gilt § 7 nicht. Hier gelten 
nur die allgemeinen Pflichten für Betreiberinnen und Betreiber nach § 3 sowie die allgemeinen Vorschriften für jede 
und jeden nach § 2. Das Abstandsgebot ist einzuhalten. Betriebskantinen sind solche, die Speisen nur an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verabreichen. Sofern externe Gäste hinzukommen, sind es gemäß § 25 Gaststättengesetz 
keine Betriebskantinen mehr.

Zu Absatz 2

Für die Kinderbetreuung in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen ist ein Hygienekonzept nach § 4 Absatz 1 zu erstellen, 
welches im Rahmen des Regelbetriebes unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Anzahl der gleichzei-
tig gemeinsam zu betreuenden Kinder und die Teilnehmerzahl insgesamt bei Trennung in einzelne Gruppen festlegt.

Zu § 14a (Krankenhäuser)

In § 14a werden die Rahmenbedingungen für die Anforderungen an die Krankenhäuser mit einem staatlichen Versor-
gungsauftrag – also zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V – definiert. In der Pandemie haben diese Kranken-
häuser wesentliche Aufgaben. 

Wie alle anderen Einrichtungen auch, müssen die Krankenhäuser Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung der 
Infektionen zu verhindern. Dieses liegt – entsprechend der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz – weitgehend 
in der Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhausträgerin oder des jeweiligen Krankenhausträgers. Dabei sind auch 
(externe) Dienstleisterinnen und Dienstleister zu berücksichtigen, die ihr Angebot nach den weiteren Vorgaben dieser 
Verordnung erbringen können. Das Ministerium veröffentlicht Empfehlungen beziehungsweise Handreichungen für 
einen ausreichenden Infektionsschutz in Krankenhäusern.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, dass alle Krankenhäuser mit einem Versorgungsauftrag diesen auch während der Pandemie 
so weit wie möglich erfüllen müssen. Insbesondere die psychiatrische und somatische Notfallversorgung ist zu jedem 
Zeitpunkt sicherzustellen. 
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Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Krankenhäuser, die im Intensivregister des Landes registriert sind, jederzeit einzelne 
COVID-19 Fälle sowohl intensivmedizinisch wie auch auf Normalstation versorgen können müssen. Es gilt also – wie 
in der allgemeinen Notfallversorgung auch – dass ein Intensivbett zu jedem Zeitpunkt frei sein muss. 

Zu Absatz 3 und 4

In Absatz 3 und 4 wird die sogenannte Ampel definiert. Bei niedrigen Infektionszahlen und einer niedrigen Inanspruch-
nahme der stationären Versorgung, müssen die Kapazitäten der normalen Versorgung ausreichen (weiße Stufe). Dies 
entspricht den Vorhaltungen des Absatzes 2. Steigen die Infektionszahlen an und ist in der Folge eine höhere Inan-
spruchnahme der stationären Kapazitäten zu erwarten, wird das Ministerium feststellen, dass größere Kontingente an 
Intensivbetten freizuhalten sind. In der grünen Stufe sind dieses insgesamt 25 % der Intensivkapazitäten mit Möglichkeit 
zur invasiven Beatmung, bezogen auf die von den Krankenhäusern am 1. März 2020 im Intensivregister gemeldeten 
Intensivkapazitäten. In der weißen und grünen Stufe können die Kapazitäten auch im Cluster übergreifend bereitgestellt 
werden, das heißt die Versorgung kann sich auf ein oder mehrere Krankenhäuser innerhalb eines Clusters konzentrieren. 
Bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen sind – wiederum nach Feststellung des Ministeriums – die Intensiv-
kapazitäten auf 45 % aufzustocken. Im jeweils notwendigen Ausmaß müssen elektive Behandlungen dann ausgesetzt 
werden. Innerhalb eines Clusters sowie mit geeigneten Kliniken außerhalb des Clusters, wie zum Beispiel Beleg- und 
Fachkrankenhäuser, können Kooperationen eingegangen werden, um die Versorgungssituation zu verbessern. Dieses 
hat keine Auswirkungen auf die jeweiligen Versorgungsaufträge wie sie im Feststellungsbescheid verfügt sind.

Für die unter Absatz 2 genannten Krankenhäuser wird das Ministerium in seiner Funktion als Krankenhausplanungs-
behörde die Feststellungsbescheide der Krankenhäuser um die bereit zu haltenden Intensivkapazitäten im Rahmen der 
Ampel ergänzen. Damit ist diese Aufgabe Teil des staatlichen Versorgungsauftrages.

Zu § 15 (Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie Frühför-
derstellen)

Wesentliche Regelungstatbestände, dieses Bereiches die in der Vergangenheit über Erlasse des Landes beziehungs-
weise Allgemeinverfügungen getroffen wurden, sind hier normsystematisch als Voraussetzungen des Betriebes in die 
Verordnung definiert. Darüber hinaus ergehen über die zuständigen öffentlichen Stellen, insbesondere durch das für 
Gesundheit zuständige Ministerium, weiterhin zu beachtende Hinweise und Empfehlungen (vergleiche § 2 Absatz 3).

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden parallel wesentliche allgemeingültige Regelungen für die voll- und teilstationäre Pflege sowie für 
Gruppenangebote zur Betreuung Pflegebedürftiger nach dem SGB XI, insbesondere im Sinne von Unterstützungsan-
geboten im Alltag nach § 45a SGB XI in Verbindung mit der Landesverordnung zur Anerkennung und Förderung von 
Angeboten zur Unterstützung im Alltag (Alltagsförderungsverordnung - AföVO) vom 10. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 9) oder durch Gruppenangebote ambulanter Dienste nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 SGB XI getroffen. Am-
bulant pflegerisch versorgte Wohnformen, wie zum Beispiel betreutes Wohnen, werden nicht erfasst, da es sich bei 
diesen um privates Wohnen in der eigenen Häuslichkeit mit Versorgung durch ambulante Dienste handelt. 

Im Wesentlichen werden die notwendigen Mindestregelungen beschrieben, die gemäß § 2a Absatz 1 Satz 1, § 4 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 Corona-BekämpfVO erforderlich sind.

Die erfassten Einrichtungen, Dienste und Angebote haben nach Nummer 1 ein individuelles Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen, welches im Falle von vollstationären Einrichtungen unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Infektionsgeschehens und des Selbstbestimmungsrechts der versorgten Personen insbesondere auch 
verhältnismäßige Regelungen zur Ermöglichung des Betretens durch externe Personen in den Einrichtungen vorsehen 
soll. Externe Personen sind solche Personen, deren Aufenthalt in der Einrichtung nicht aufgrund einer stationären Be-
treuung oder pflegerischen Versorgung erforderlich ist. Dies können sowohl persönliche Besucherinnen und Besucher 
(im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner sein, als auch beispielsweise Dienstleisterinnen 
und Dienstleister wie Lieferantinnen und Lieferanten oder Friseurinnen und Friseure. Ein besonderer rechtfertigender 
Grund besteht grundsätzlich auch bei allen Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen und staatlichen Aufgaben. 
Insbesondere gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer, Richterinnen und Richter sowie Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Pro Bewohnerin und Bewohner ist zwei namentlich gegenüber der Einrichtung zu benennenden und dort zu registrie-
renden persönlichen Besuchspersonen – auch gemeinsam – regelmäßig der Besuch der jeweiligen Bewohnerin oder 
des Bewohners zu ermöglichen. Dieser Besuch ist von der vorherigen Durchführung eines Antigen-Tests durch die 
Einrichtung oder der freiwilligen Beibringung eines entsprechenden negativen Testergebnisses abhängig zu machen. 
Die Einrichtung soll dafür Sorge tragen, dass entsprechende Tests angeboten und durchgeführt werden können.

Die voll- und teilstationären Einrichtungen sollen ein Personalscreening mittels PoC-Antigentest im Sinne der TestVO 
auf Grundlage eines einrichtungsindividuellen Testkonzepts durchführen. Vollstationäre Einrichtungen sollen zusätzlich 
Besuchspersonen bei Antritt des Besuches testen. Die Landesregierung hat hierzu ein Muster-Testkonzept zur Vorlage 
beim zuständigen Gesundheitsamt und zur Verwendung bei der Abrechnung der außerordentlichen Mehraufwendungen 
gegenüber den Pflegekassen zur Verfügung gestellt (https://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/pflege/Downloads/
corona_TestVO_ antigentests_Muster_Testkonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=4).

Da nach § 7 Absatz 2 Satz 3 und 4 TestV in Verbindung mit § 150 Absatz 2 SGB XI neben den Sachkosten in der Höhe 
von 9 € je Test auch Durchführungskosten (insbesondere Personalkosten) in Höhe von 9 € je Test von den Pflegekassen 
erstattet werden (bei einer Einrichtung mit 100 zu Pflegenden sind so beispielsweise 27.000 € pro Monat für Personal-
kosten erstattungsfähig), sollen diese erstattungsfähigen Kosten nicht Dritten, insbesondere nicht Besucherinnen oder 
Besuchern in Rechnung gestellt werden. Die nach § 36 Absatz 1 IfSG zur Vorzuhaltung von Hygieneplänen verpflichteten 
Einrichtungen und Dienste haben im Übrigen ihre Hygienepläne entsprechend anzupassen (vergleiche § 4 Absatz 1 
Satz 5). Mit dem Bestandteil des Hygienekonzeptes zu Besuchen (Besuchskonzept) ist vor allem den grundrechtlich 
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verbürgten Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen in 
angemessenem Umfang Rechnung zu tragen. Es wird auf insoweit auch auf die Bestimmungen des Gesetzes zur Stärkung 
von Selbstbestimmung und Schutz von Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung (Selbstbestimmungsstärkungs-
gesetz – SbStG) vom 17. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 402), geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), zur grundsätzlichen Gewährleistung dieser Rechte hingewiesen, insbesondere §§ 1, 14 und 16 SbStG.

Das für Gesundheit zuständige Ministerium hat unter anderem hierzu Handlungsempfehlungen veröffentlicht, die 
zuvor über den Erlass zum Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in 
besonderen öffentlichen Bereichen vom 5. Juni 2020 – VIII 40 23141/2020 Anwendung fanden. Diese Empfehlungen 
sind über Absatz 6 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 weiterhin zu beachten. Dies gilt insbesondere für Besuchskonzepte.

Das einrichtungsindividuelle Besuchskonzept sollte auf der Grundlage einer Güter- und Interessenabwägung zwischen 
dem Selbstbestimmungsrecht der pflegebedürftigen Personen und den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschut-
zes (Risikobewertung) insbesondere Regelungen treffen, die:

– sicherstellen, dass nur so vielen Besucherinnen und Besuchern Zugang gewährt wird, dass Abstands- und Hygie-
nevorschriften sicher eingehalten werden können, und durch ein Zugangs- und Wegekonzept zur Minimierung von 
Begegnungen beitragen;

– die Dokumentation der Besuche sicherstellen;

– Anforderungen an geeignete gesonderte Besuchsräume sowie an Besuche in Bewohnerzimmern beschreiben; 

– die Nutzung eines zum Einrichtungsgelände gehörenden Außengeländes unter Einhaltung der gebotenen Hygiene-
standards ermöglichen.

Auch im jeweiligen Hygienekonzept insbesondere von Tagespflegeeinrichtungen und Gruppenangeboten nach der 
AföVO ist vorzusehen, dass nur so viele Personen betreut werden, dass der generell einzuhaltende Mindestabstand 
nach § 2 Absatz 1 eingehalten werden kann. 

Nummer 2 stellt klar, dass externe Personen (siehe oben), die die Einrichtungen beziehungsweise Gruppenangebote 
betreten, nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen der Verordnung grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen haben, die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung beziehungsweise teilstationär oder im Gruppen-
angebot versorgten Pflegebedürftigen selbst aber grundsätzlich nicht. 

Nummer 3 bestimmt, dass bei Einrichtungen mit Besuchsverkehr, wie auch Pflegeeinrichtungen etc., entsprechend § 4 
Absatz 2 die Kontaktdaten zu erheben sind.

Nummer 4 übernimmt regelt das Betretensverbot für einschlägig symptomatische externe Personen. 

Nummer 5 enthält eine Soll-Regelung für die Testpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstationären 
Pflegeeinrichtungen.. Diese Pflicht richtet sich an die Betreiberin oder den Betreiber der Einrichtung. Eine Soll-Regelung 
ist angezeigt, um allen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, sich auf diese Pflicht einzurichten. 

Nummer 6 regelt den Besuch für Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen. Diese können sich von jeweils 
zwei festen Personen besuchen lassen. Diese Personen müssen sich zuvor registrieren lassen und können dann „ihren“ 
Bewohner oder „ihre“ Bewohnerin im Rahmen der üblichen Besuchszeiten besuchen. Zudem gibt es eine Ausnahme-
möglichkeit für weitere Besuche, wenn zum Beispiel aus sozialethischen Gründen ein Besuch ermöglicht werden muss. 
Zugang kann Besucherinnen und Besuchern nur dann gewährt werden, wenn diese über ein negatives Testegerbenis 
verfügen, welches nicht älter als 24 Stunden ist. Der Test kann mitgebracht werden oder vor Ort durchgeführt werden.
Hiervon kann nur aus sozialethischen Gründen abgewichen werden. 

Nummer 7 regelt die Verpflichtung der Betreiberinnen und Betreiber zur Ermöglichung von Testungen vor Ort.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft zur Einhaltung der Infektionshygiene Vorgaben zur diagnostischen Symptomabklärung bei (Wieder-)
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in eine stationäre Einrichtung sowie zur Einzelunterbringung von vor 
Ort symptomatisch werdenden Bewohnerinnen und Bewohnern. Wegen der besonderen Vulnerabilität der betroffenen 
Personen sind Verstöße dagegen bußgeldbewehrt.

Satz 1 gilt für das Auftreten entsprechender Symptomatik (Verdachtsfall) bei Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
Einrichtung. Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorische Symptome jeder Schwere oder eine Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen (Verdachtsfälle) sind danach in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(gegebenenfalls Kohortierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). Die Einzelunterbringung endet wiederum, wenn 
in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen und keine anderweitigen 
medizinischen Gründe dem entgegenstehen.

Satz 2 gilt im Verdachtsfall für die Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner oder die erneute Aufnahme von 
Bewohnerinnen oder Bewohnern nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem Kran-
kenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrichtung, in einer Einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung. 

Zu Absatz 3

Gemäß Absatz 3 gelten die in Absatz 1 geregelten Vorgaben hinsichtlich der Erstellung eines Hygienekonzepts (ein-
schließlich Besuchsregelungen), dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Externe, der Erhebung von Kontaktdaten 
sowie dem Betretungsverbot für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen für Wohneinrichtungen der Eingliede-
rungs- und Gefährdetenhilfe entsprechend. Die Ausnahmen aus § 5 Absatz 2 Nummer 3 gelten für Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe und der stationären Gefährdetenhilfe entsprechend, soweit nicht besonders vulnerable Personen 
betroffen sind. Die Frage, ob es sich um eine besonders vulnerable Person handelt, ist anhand der Hinweise des RKI 
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und einschlägiger medizinischer Quellen zu beurteilen. Die Testpflicht nach Absatz 1 Nummer 5 gilt dabei nicht für 
stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe nach § 67 SGB XII.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Anforderungen an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tages-
stätten. In Werkstätten, Tagesförderstätten und Tagesstätten kann der Betrieb unter Auflagen stattfinden. Voraussetzung 
dazu ist die Erstellung eines Hygienekonzepts gemäß § 4 Absatz 1, das dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen 
vorzulegen ist. Die im Hygienekonzept nach § 4 Absatz 1 zu regelnden Maßnahmen können in den nach § 36 Absatz 1 
Nummer 2 IfSG erforderlichen einrichtungsbezogenen Hygieneplan aufgenommen werden. Nähere Anforderungen und 
die Ausgestaltung des Hygienekonzepts regelt die Handreichung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren „Öffnung der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tages-
stätten in Schleswig-Holstein“, die nach Absatz 6 zu beachten ist. Für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen 
gilt ein Betretungsverbot entsprechend Absatz 1 Nummer 4.

Zu Absatz 5

Gemäß Absatz 5 ist auch für Frühförderstellen die verpflichtende Erstellung eines Hygienekonzepts, das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung für Externe und während Therapien beziehungsweise Maßnahmen sowie das Betretungsverbot 
für Personen mit akuten Atemwegserkrankungen vorgeschrieben.

Zu Absatz 6

Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15 bereits Gebrauch gemacht von der Möglichkeit 
Empfehlungen zu erlassen, die von besonderer Bedeutung sind. Insbesondere wird auf die folgenden Empfehlungen 
in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen: 

– Robert Koch-Institut: „Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus beziehungsweise aus der häuslichen Isolie-
rung“. 

– Robert Koch-Institut: „Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen“.

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“ 

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handreichung für Einrichtungen der Tages-
pflege - Maßnahmen zur schrittweisen Öffnung der Tagespflegeinrichtungen“ 

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Muster-Hygienekonzept i.S.d. § 4 Absatz 1 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI“ 

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und stationären Gefährdetenhilfe“

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Öffnung der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in Schleswig-Holstein – Regelbetrieb unter Auflagen“ 

Das Sozialministerium stellt seine jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise auf der Website der Landesregierung 
zur Verfügung. Weitergehende spezifische Vorgaben und Maßnahmen, insbesondere um dem jeweiligen aktuellen 
Infektionsgeschehen versorgungsbereichsspezifisch zu begegnen und den Betrieb der betroffenen Versorgungsbe-
reiche in einem dem Infektionsgeschehen angemessenen Umfang aufrechterhalten zu können, können im Bedarfsfall 
regionsspezifisch durch die zuständigen Behörden vor Ort getroffen werden (§ 20 Absatz 2 Satz 1). 

Sofern das zuständige Ministerium gemäß § 2 Absatz 3 Handreichungen auf ihren Internetseiten veröffentlicht, haben 
sie empfehlenden Charakter.

Zu § 16 (Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe)

Zu Absatz 1

§ 16 regelt die Voraussetzungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII, soweit diese Ein-
richtungen nicht bereits den Vorgaben des IfSG als Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 IfSG unterfallen. 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe müssen auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen ermöglicht werden, 
sofern und soweit sie aus dringenden Kinderschutzgesichtspunkten erforderlich sind. Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sind und bleiben verpflichtet, den Kinderschutz durch die Aufrechterhaltung von im Einzelfall zwingend 
gebotene Maßnahmen und Angeboten fortzuführen. Dies kann im Einzelfall auch Kleingruppenangebote mit erziehe-
rischen beziehungsweise pädagogisch-therapeutischen Angeboten betreffen (Spezielle Beratungsangebote für Kinder 
und Jugendliche in Krisensituationen, Aufsuchende erzieherische Hilfen etc.)

Aus Infektionsschutzgesichtspunkten essentiell ist auch hier die Aufstellung von Hygienekonzepten nach § 4 Absatz 1 
als Voraussetzung auch dieser Angebote. 

Ausnahmen vom Abstandsgebot sind nur möglich, wenn der Zweck des Angebotes dies erfordert. Trägerinnen und 
Träger sind so flexibel und können situations- und einzelfallgerecht Angebote planen.

Zu Absatz 2

Für Kindertagesstätten und ähnliche Betreuungsangebote (Ferienbetreuung, betriebliche Notfall-Betreuungsangebote 
etc.) wird ein Betretungsverbot erlassen. Zur Aufrechterhaltung der Betreuungsmöglichkeiten werden Möglichkeiten 
zur Notbetreuung geschaffen und die Voraussetzungen dafür beschrieben. Ausnahmen zur zulässigen Gruppengröße 
sind unter Beachtung der räumlichen Situation in der Einrichtung und der Möglichkeit zur Kontaktminimierung in 



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 59

Abstimmung mit der betriebserlaubniserteilenden Behörde möglich. Die Notbetreuung ist grundsätzlich im Rahmen 
der regulär betreueenden Einrichtung anzubieten und zu gewährleisten.

Personen, die zur Aufrechterhaltung der Notbetreuung erforderlich sind, werden explizit vom Betretungsverbot aus-
genommen. Erziehungsberechtige sind unter denselben Voraussetzungen vom Betretungsverbot ausgenommen, das 
heißt die Begleitung eines Kindes während der Eingewöhnung bleibt ebenso zulässig. Allen weiteren externen Personen 
ist der Zutritt zu verwehren. 

Angebote der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege können mit bis zu fünf Kindern aufrechterhalten werden. Bei 
Kooperationen von zwei Angeboten der Kindertagespflege mit bis zu zehn Kindern ist die gemeinschaftliche Nutzung 
von Funktions- und Nebenräumen weiterhin zulässig. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 beschreibt die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Notbetreuung. Um hier Transparenz und Sicherheit 
zu schaffen, werden die berechtigten Personengruppen beschrieben,sodass die Personen vor Ort konkret bestimmt 
werden können. Es gilt, dass Eltern das Angebot nur in Anspruch nehmen können, wenn keine Alternativbetreuung 
vorhanden ist. Sofern dies nicht der Fall ist, reicht es aus, dass nur ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur beschäftigt 
ist oder eine der Alternativen von Absatz 3 gegeben ist. In den Fällen der Ziffer 2 entscheidet das zuständige Jugendamt.

Zu Absatz 4

Soweit nach § 45 SGB VIII betriebserlaubte Einrichtungen betrieben werden, sind hier die nach § 36 IfSG vorzuhaltenden 
Hygienepläne maßgebend, sodass diese Einrichtungen nach Absatz 4 von den Regelungen der Verordnung ausge-
nommen werden. Die Verpflichtung aller Mitarbeitenden in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Erziehungshilfe 
über § 2a Absatz 3 zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung geht indes an Erfordernissen der praktischen Arbeit in 
Jugendhilfe-Einrichtungen vorbei. Die Regelung des § 2a Absatz 3 ist auch hinsichtlich ihrer Ausnahmen für Arbeit mit 
Kindern in Einrichtungen nicht anwendbar, da es einen festen Arbeitsplatz, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich aufhalten, aufgrund der Tätigkeit nicht gibt.

Im Rahmen von Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und Erziehungshilfeeinrichtun-
gen wird empfohlen, dass alle erwachsenen Personen – und somit auch die pädagogischen Fachkräfte – eine Mund-
Nasenbedeckung tragen, wo immer dies möglich ist. Dabei können die pädagogischen Fachkräfte in der Betreuung 
der Kinder mit Blick auf das Kindeswohl situationsabhängig, zum Beispiel zur gezielten Sprachförderung oder beim 
Streitschlichten und Trösten der Kinder, vorübergehend auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichten. Im 
Kontext von Erziehungshilfeeinrichtungen kommt hinzu, dass der Arbeitsplatz gleichzeitig Zuhause und Rückzugsort 
der dort lebenden Kinder ist. Der Weg der Empfehlung und Beratung über die gegebenen Strukturen der Jugendhilfe 
erscheint hier sachgerecht und angemessen, um Infektionsschutz, Kinderschutz und pädagogische Erfordernisse mit-
einander in Einklang zu bringen.

Zu Absatz 5

Nach Absatz sollen die Regelungen zur Maskenpflicht in Schulen auch in Horten gelten, die sich auf dem Schulge-
lände befinden. Die für Schulen geltenden Ausnahmen finden entsprechende Anwendung. Dabei sind die Kohorten 
von der Einrichtungsleitung zu definieren. Den in § 2 Absatz 2 Nummer 1 der Schulen-Coronaverordnung genannten 
Unterrichtsräumen entsprechen die Horträume, den dort genannten an der Schule tätigen Personen entsprechen die 
im Hort tätigen Personen.

Zu § 17 (Beherbergungsbetriebe)

Beherbergungsbetriebe dürfen zu touristischen und anderen privaten Zwecken nicht mehr geöffnet sein. Wie aus § 17 
Nummer 3 ersichtlich ist, dürfen Gäste nur noch zu beruflichen, medizinischen oder zu zwingenden sozial-ethischen 
Zwecken beherbergt werden. Mit der engen Ausnahme des Sozial-Ethischen sind beispielsweise unabweisbare Über-
nachtungen anlässlich von Bestattungen oder bei der Sterbebegleitung gemeint. Bei den medizinischen Gründen ist 
neben der eigenen Betroffenheit auch beispielsweise die Begleitung von minderjährigen Kindern unter 14 Jahren bei 
einem Krankhausaufenthalt miterfasst. 

Der Grundrechtseingriff ist zur Vermeidung einer Gesundheitsnotlage angemessen. Auf die Ausführungen zu A. All-
gemein wird verwiesen. Die Beschränkung der Beherbergung auf bestimmte Personengruppen ist in diesem Fall das 
mildeste Mittel. Die Einschränkung der Beherbergung stellt einen Beitrag dazu dar, Kontakte auf das notwendige Maß 
zu beschränken. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Beschränkung der Beherbergung in anderen Bundesländern und 
die stark eingeschränkte Möglichkeit zu Auslandsreisen dazu führen, dass sich Touristen in den Gebieten konzentrieren, 
in denen touristische Reisen mit Unterbringung noch möglich sind. Würde also Schleswig-Holstein die touristische 
Beherbergung zulassen, würde dies zwangsläufig zu vermehrten Reisen nach Schleswig-Holstein führen. Die damit 
einhergehenden vermehrten Kontakte und höhere Menschendichte würden zwangsläufig zu erhöhten Ansteckungsge-
fahren führen. Hygienekonzepte und die allgemeinen Regelungen zum Schutz der Ausbreitung der Pandemie würden 
eine Ansteckungsgefahr lediglich reduzieren, aber nicht gänzlich ausschließen. 

Eine Differenzierung nach dem Zweck der Beherbergung ist aus Gleichbehandlungsgründen gerechtfertigt, da die 
Untersagung der Unterbringung für Gäste, die aus beruflichen, medizinischen oder zwingenden sozial-ethischen Grün-
den reisen, einen schwerwiegenderen Eingriff darstellen würde im Vergleich zu touristisch oder aus anderen privaten 
Zwecken Reisenden. 

Die Vorschrift gilt für sämtliche Beherbergungsbetriebe wie beispielsweise Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, privat und 
gewerblich vermietete Ferienwohnungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendherber-
gen, Schullandheime und vergleichbare Einrichtungen. Eigentümer von Zweitwohnungen, die ihre eigene Häuslichkeit 
nutzen, stellen keinen Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 17 dar. Das gleiche gilt für Mieter von Zweitwohnungen, 
die ihre Zweitwohnung auf Grundlage von langfristig abgeschlossenen Mietverträgen selbst nutzen. Vergleichbar hierzu 
sind auch Campingplätze und Wohnmobilstellplätze unter besonderen Bedingungen kein Beherbergungsbetrieb und 



60 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 Nr. 1

zwar nur dann nicht, wenn dort dauerhaft gecampt wird. In Anlehnung an das Bauordnungsrecht muss der Wohnwa-
gen, das Wohnmobil, das Campingzeit oder das Campinghaus quasi als eine ortsfeste Anlage zu werten sein. Hiervon 
ist auszugehen, wenn sie unbewegt bleiben und der Stellplatz beziehungsweise die Unterkunft langfristig, das heißt 
für mindestens 5 Monate, gemietet wird, In diesem Sinne sind auch Sportboothäfen keine Beherbergungsbetriebe, 
sofern die Liegeplätze langfristig vermietet werden. 

Da nur der Gast weiß, ob er zu beruflichen oder zu medizinischen Zwecken eine Beherbergung aufsucht, wird von 
ihm eine Bestätigung verlangt, dass er nur aus diesen Gründen beherbergt werden soll. Eine falsche Bestätigung ist 
bußgeldbewehrt. Auch die Beherbergung trotz Kenntnis des Nicht-vorliegens dieser Voraussetzungen stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar. 

Für Beherbergungsbetriebe gelten zunächst die allgemeinen Anforderungen des § 3: 

– Einhaltung des Abstandsgebotes, 

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge,

– für Toiletten gelten die Vorgaben gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1. Andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie 
Sammelumkleiden, Duschräume, Saunen und Wellnessbereiches sind für den Publikumsverkehr zu schleißen.

Sämtliche Beherbergungsbetriebe müssen zudem ein Hygienekonzept erstellen und Kontaktdaten erheben. Für beides 
gelten die allgemeinen Vorgaben nach § 4. 

Gastronomische Dienste dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 7 angeboten werden. Nach § 7 Absatz 1 Nummer 3 
dürfen unter anderem nur Hausgäste in der Beherbergung essen und trinken.

Zu § 18 (Personenverkehre)

Zu Absatz 1

Die Regelung in Absatz 1 betrifft die Nutzung des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs (Bus, Bahn, Schiff, 
Schulbusse) und Taxen oder damit vergleichbare öffentliche Angebote in Schleswig-Holstein. Die Personenverkehre 
nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Beförderung von Personen im Linienverkehr im Sinne von § 42 Personen-
beförderungsgesetz. Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmä-
ßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können. Es geht um die 
Befriedigung der Nutzerinnen und Nutzer nach Verkehrsnachfragen. Das Verkehrsmittel wird nicht auf diejenigen nach 
§ 1 Personenbeförderungsgesetz begrenzt, sondern umfasst auch Eisenbahnen und Schiffe, sofern sie im Linienverkehr 
verkehren. Auch Flugreisen werden von Absatz 1 erfasst, sofern sie im Linienverkehr erfolgen. Das umfasst sowohl 
die Flugreisen zwischen Städten nach einem festgelegten Flugplan als auch Urlaubsflugreisen, unabhängig davon, ob 
die Urlauberin oder der Urlauber eine Pauschalreise bei einem Reiseveranstalter oder nur den Urlaubsflug gebucht 
haben. Bei grenzüberschreitendem Personenverkehr sind die Regelungen des jeweiligen Landes zu berücksichtigen.

Das Abstandsgebot im Sinne von § 2 Absatz 1 ist auch in allen Verkehrsmitteln möglichst einzuhalten. Die Unterschrei-
tung des Mindestabstandes ist nach Satz 1 zulässig. Sie sollten jedoch erst erfolgen, wenn wegen Belegung im ganzen 
Verkehrsmittel die Unterschreitung des Mindestabstandes notwendig wird. Die Unterschreitung des Mindestabstandes 
liegt daran begründet, dass die Kundinnen und Kunden auf die Beförderung im Linienverkehr angewiesen sind, um 
beispielsweise rechtzeitig zur Arbeit oder zur Schule gelangen zu können. Anderenfalls drohen Engpässe und An-
sammlungen vor den Verkehrsmitteln ohne Einhaltung des Mindestabstandes, die epidemiologisch zu vermeiden sind. 
Auch lässt sich die Auslastung des jeweiligen Verkehrsmittels im Linienverkehr schwierig planen und eine kurzfristige 
Ausweitung des Angebotes kaum realisieren. Im Rahmen einer Abwägung ist ausnahmsweise die Unterschreitung 
des Abstandsgebotes erlaubt. 

Die Regelung in Satz 2 verpflichtet die Nutzerinnen und Nutzer – im Regelfall die Passagiere – von Angeboten des öf-
fentlichen Personennah- und Fernverkehrs (Bus, Bahn, Schiff, Flugzeuge, Schulbusse) und Taxen oder damit vergleich-
bare öffentliche Angebote in Schleswig-Holstein zum Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung. Dabei wird dem Umstand 
besonders Rechnung getragen, dass Hygieneanforderungen und Abstände in den genannten Bereichen nicht in allen 
Konstellationen umfassend eingehalten werden können, um Mitpassagierinnen und Mitpassagiere, Fahrpersonal oder 
Kontrollpersonal und anderweitiges Personal, dass im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr eingesetzt wird, 
zu schützen. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entsteht dabei erst mit dem Betreten des 
Fahrzeugs beziehungsweise an der geöffneten Tür desselben und gilt für die gesamte Fahrtdauer. Dies gilt auch für 
Passagierinnen und Passagiere in Fernzügen, Fernbussen oder Fähren, so lange sie sich auf dem Gebiet des Landes 
Schleswig-Holstein befinden. Die Ausnahmen gemäß § 2a Absatz 1 Satz 3 für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 
und Personen mit Beeinträchtigung sind dabei zu beachten. Im Übrigen gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auf Bahnhöfen gemäß § 2a Absatz 2. 

Die Maskenpflicht richtet sich dabei an den Kunden- beziehungsweise Nutzerkreis und nicht an das Fahrpersonal. 
Deren Schutz ist durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsschutzes gesondert herzustellen 
und wird beispielsweise durch die Installation von besonderen Schutzvorrichtungen, zum Beispiel durch Trennwände 
bereits heute sichergestellt.

Mit Satz 3 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Personennah- und -fernverkehr nicht in allen Fällen die 
Verpflichtung notwendig ist, Mund und Nase zu bedecken. Dies gilt beispielsweise in Schiffskabinen oder in den Fahr-
zeugen auf Autofähren, die über den Nord-Ostsee-Kanal oder zu den Nordseeinseln fahren, sofern sie ihre Fahrzeuge 
oder Kabinen nicht verlassen und somit keinen Kontakt zu weiteren Personen haben. 
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Im Übrigen finden gemäß Satz 4 die allgemeinen hygienischen Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr 
keine Anwendung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft Regelungen gewerblich angebotene Reiseverkehre im touristischen Bereich, die in Abgrenzung zu Absatz 1, 
nicht im Linienverkehr angeboten werden. Fahrten von Bürgerinnen und Bürger beispielsweise mit dem eigenen 
PKW zu touristischen Zwecken werden ausdrücklich nicht erfasst. Auch ist es ihr oder ihm nicht verboten zu reisen. 
Entscheidend für den touristischen Zweck ist die gewerbliche Zielrichtung der Anbieterin oder des Anbieters, nicht 
der Nutzungszweck der oder des einzelnen Reisenden. Es geht um Ausflugsfahrten im Sinne von § 48 Absatz 1 Per-
sonenbeförderungsgesetz (PBefG), wobei die Verkehrsmittel nicht auf diejenigen des Personenbeförderungsgesetzes 
begrenzt sind. Neben den Reisebussen sind auch Bahnen, Schiffe und Flugzeuge von Absatz 2 erfasst. Ausflugsfahrten 
sind demnach Fahrten, die der Unternehmer nach einem bestimmten, von ihm aufgestellten Plan und zu einem für 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichen und gemeinsam verfolgten Ausflugszweck anbietet und ausführt. Auch 
Gruppenreisen zu Erholungsaufenthalten im Sinne von § 48 Absatz 2 PBefG sind nach Absatz 2 verboten. Reiseverkehre 
zu touristischen Zwecken sind kraft ihrer Zielrichtung Veranstaltungen mit Freizeitcharakter. Solche sind in § 5 Absatz 2 
Satz 2, da sie nicht der Unterhaltung dienen, mit Inkrafttreten der entsprechenden Corona-BekämpfVO seit dem 
2. November 2020 verboten. Aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen sollen alle nicht notwendigen Aktivitäten 
reduziert werden. Das gilt auch für nicht notwendige touristische Reisen. Entsprechend müssen die Gaststätten und 
die Beherbergungen dem Grunde nach schließen und das in allen Ländern. Gerade Reisebusse bieten solche seit dem 
2. November 2020 nicht mehr gewollten touristischen Reisen an. § 18 Absatz 2 stellt das klar.

Auch sind weiterhin touristische Nutzungen von Kreuzfahrtschiffen beziehungsweise die angebotenen Kreuzfahrten 
nicht erlaubt. Das Verbot gilt bereits seit dem Inkrafttreten der entsprechenden Corona-BekämpfVO vom 2. November 
2020, weil Kreuzfahrtangebote in der Gesamtsumme als Beherbergungsbetrieb, Unterhaltungsveranstaltung und als 
Freizeiteinrichtung anzusehen sind, die nicht zulässig sind. Zudem gilt es, die Reisen zu touristischen Zwecken zu redu-
zieren. Das touristische Erlebnis steht bei Kreuzfahrten ausdrücklich im Vordergrund. § 18 Absatz 2 stellt das klar. Vom 
Verbot sind nicht Situationen erfasst, die der Abwehr einer Notlage dienen. Hier gilt der Vorrang des höherrangigen 
internationalen Rechts, was auch das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer einschließlich des Nord-
Ostsee-Kanals betrifft. 

Zu § 19 (Kritische Infrastruktur)

Die Regelung der kritischen Infrastruktur ist notwendig, weil Erlasse auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes daran 
anknüpfen, ob Personen oder ihre Angehörigen zu kritischen Infrastrukturen gehören. Dies kann als Rechtsfolge nach 
sich ziehen, dass Notbetreuung für pflegebedürftige Angehörige oder für Kinder in Anspruch genommen werden kann.

Die Bereiche der kritischen Infrastrukturen sind in Absatz 2 enumerativ aufgeführt. 

Zu § 20 (Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden)

Zu Absatz 1

Absatz 1 gibt den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit, auf Antrag Ausnahmen von den Ge- und Verboten der §§ 5 bis 18 
der Verordnung zuzulassen. Diese Öffnungsmöglichkeit ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erforderlich. Durch 
diese Befugnis können die Behörden unbillige Härten im Einzelfall verhindern. Neu in Absatz 1 Nummer 2 wurde eine 
Ausnahmemöglichkeit eingefügt für den Fall, dass Vorschriften der Verordnung der Pandemiebekämpfung entgegenste-
hen. So kann insbesondere Handwerkern, welche am Aufbau der Impfzentren beteiligt sind, erlaubt werden, Baumärkte 
aufzusuchen und zu betreten, um dort Materialien einzukaufen, die zum Aufbau der Impfzentren erforderlich sind. 

Zu Absatz 2

Satz 1 weist deklaratorisch auf die Möglichkeit der zuständigen Behörden hin, weitergehende Maßnahmen nach § 28 
IfSG zu treffen. In bestimmten Einzelfällen kann es notwendig sein, dass die zuständigen örtlichen Behörden Regelun-
gen treffen müssen, die über die Regelungen der Verordnung hinausgehen. 

Satz 2 nennt als Beispielsfall Betretungsverbote zur Regulierung des Tagestourismus. So kann der Fall eintreten, dass 
es wetterbedingt zu einer großen Ansammlung von Tagestouristinnen und Tagestouristen kommt. Um der Ausbreitung 
eines möglichen Infektionsgeschehens vorzubeugen, kann es dann erforderlich sein, dass die zuständigen Behörden 
schnell steuernd eingreifen können. Einen weiteren Beispielsfall bildet die Beschränkung des Bewegungsradius bei 
hoher Inzidenz.

Sofern die zuständigen Behörden Allgemeinverfügungen planen, haben sie gemäß Satz 3 diejenigen Regelungsinhalte, 
die sie zu erlassen beabsichtigen, dem Gesundheitsministerium mindestens einen Tag vor der Bekanntgabe mitzuteilen. 
Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit zu prüfen, ob die Maßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind. 
Es wird zudem in die Lage versetzt, rechtzeitig auf mögliche zielführendere Maßnahmen hinzuwirken. 

Zu § 21 (Ordnungswidrigkeiten)

Aufgrund § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz können in der Verordnung bußgeldbewehrte Tatbestände 
formuliert werden. Dies erfolgt, soweit es für eine wirksame Durchsetzung der für den Infektionsschutz wesentlichen 
Ver- und Gebote unerlässlich ist.

Zu § 22 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist auf wenige Wochen begrenzt. Aufgrund der mit der Verordnung verbundenen 
Grundrechtseingriffe ist es notwendig, dass die Einschränkungen nur so lange gelten, wie dies unbedingt erforderlich 
ist. Eine Geltungsdauer von wenigen Wochen für die Verordnung hat sich bewährt. Nach diesem Zeitraum lässt sich 
daher abschätzen, welchen Einfluss die getroffenen Maßnahmen auf die Entwicklung der Infektionszahlen haben. 
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. Januar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210108_SchulVO.
html erfolgt.

Landesverordnung 
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)
Vom 8. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-36

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1 Nummer 1, 2 und 16 
sowie Absatz 3, 5 und 6 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I. S. 3136), in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 1 der Corona-Bekämpfungsverordnung 
vom 14. Dezember 2020 (ersatzverkündet am 14. 
Dezember 2020, unverzüglich bekanntgemacht im 
GVOBl. Schl.-H. S. 1050) verordnet das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich; Begriff 
der Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. November 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 808).

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bede-
ckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer 
Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht 
nicht aus, soweit in der Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist. Satz 1 gilt nicht für Personen, die auf-
grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen und dies glaubhaft machen können.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
auf dem Gelände von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn keine anderen Personen mit 

Ausnahme von Schülerinnen und Schülern der-
selben Kohorte und von an der Schule tätigen 
Personen anwesend sind;

2. Schülerinnen und Schüler in den ihrer Kohorte 
zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der 
Mensa, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte 
eingehalten wird;

3. Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht;

4. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren kon-
kreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Ein-
haltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-
wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 zu 
tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler, soweit sie Sport aus-
üben;

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eige-
nen aus den Schülerinnen und Schülern beste-
henden Kohorte einhalten.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Schulwegen

(1) Auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhal-
testellen und der Schule haben Schülerinnen und 
Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 1 Absatz 2 zu tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung sind Schülerinnen und 
Schüler, soweit zu Schülerinnen und Schülern außer-
halb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
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§ 5 
Erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in der 

Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021

(1) In der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021 
gilt eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung wie folgt:

1. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar- 
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unter-
richtsraum gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1; sie 
sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nur dann ausgenommen, wenn bei Ab-
schlussprüfungen, mehr als zwei Zeitstunden um-
fassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und 
mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

2. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem 
Schulhof und in der Mensa gemäß § 2 Absatz 2 
Nummer 2; sie sind von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung nur dann ausgenom-
men, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei schuli-
schen Veranstaltungen außerhalb des Schulge-
ländes gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2; sie sind 
von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nur dann ausgenommen, soweit sie 
Sport ausüben oder ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

4. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Schul-
wegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestellen und 
der Schule gemäß § 4 Absatz 2; sie sind von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
nur dann ausgenommen, soweit ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen au-
ßerhalb des eigenen Haushalts eingehalten wird.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur gibt auf seiner Internetseite unter www.schles-
wig-holstein.de/maskenpflicht-schule die Kreise und 
kreisfreien Städte bekannt, in denen laut Feststellung 
des Robert Koch-Institutes eine Zahl an Neuinfek-
tionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von 50 
pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
(7-Tagesinzidenz) überschritten wird; die Nennung 
entfällt an dem Tag, an dem die 7-Tagesinzidenz den 
siebten Tag in Folge nicht mehr überschritten wird.

(3) In den gemäß Absatz 2 bekannt gegebenen Krei-
sen und kreisfreien Städten finden die Regelungen 
des Absatzes 1 ab dem Tag der erstmaligen Nennung 

bis zum Ablauf des Tages der letztmaligen Nennung 
auch für die Primarstufe Anwendung.

(4) In den gemäß Absatz 2 bekannt gegebenen Krei-
sen und kreisfreien Städten findet in der Zeit vom 
11. bis zum 31. Januar 2021 für an Schulen tätige 
Personen die Ausnahme von der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2 Absatz 2 
Nummer 4 keine Anwendung. Ausgenommen von 
der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
gemäß § 2 Absatz 1 sind:

1. Lehrkräfte im Unterrichtsraum für die Durchfüh-
rung von Unterricht, wenn sie ein das ganze Ge-
sicht abdeckendes Visier tragen und die Einhal-
tung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu 
anderen Personen sichergestellt ist;

2. an Schulen tätige Personen, die während ihrer 
Tätigkeit für gewöhnlich keinen oder nur selte-
nen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern haben, 
soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht 
haben und die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherge-
stellt ist;

3. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihre Tä-
tigkeit alleine in einem Raum ausüben.

§ 6 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung

1. im Einzelfall aus Gründen, die in der Person der 
Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht 
oder auf dem Schulhof zeitweise ausgesetzt wird 
oder

2. mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den 
pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des 
Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch 
Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell erhöhter 
Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemein-
sames Singen, nicht befördert werden.

(2) Die Schülerin oder der Schüler, welche oder wel-
cher aufgrund der Entscheidung nach Absatz 1 vom 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorübergehend 
befreit ist, soll einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen einhalten. 

§ 7 
Schulbetrieb in der Zeit vom 11. bis 

zum 31. Januar 2021 an den allgemein bildenden 
Schulen und Förderzentren

(1) In den allgemein bildenden Schulen und Förder-
zentren finden für die Schülerinnen und Schüler vom 
11. bis zum 31. Januar 2021 kein Unterricht und 
keine sonstigen Schulveranstaltungen statt. Für die 
Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz 
vorzusehen.
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(2) Abweichend von Absatz 1 wird an den Tagen, an 
denen in der Schule Unterricht stattgefunden hätte, 
für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 1 bis 6 eine Notbetreuung vorgehalten. Angebote 
der Notbetreuung sind, soweit alternative Betreu-
ungsmöglichkeiten fehlen, folgenden Schülerinnen 
und Schülern vorbehalten:

1. Schülerinnen und Schüler, von denen mindes-
tens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gemäß § 19 Absatz 2 
Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig ist,

2. Schülerinnen und Schüler als Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden,

3. Schülerinnen und Schüler, für die eine Betreuung 
in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler erforderlich ist.

Satz 1 und 2 findet für schulische Ganztags- und 
Betreuungsangebote entsprechende Anwendung. 
Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf können an Förderzentren 
und allgemein bildenden Schulen abweichend von 
Absatz 1 an den Tagen, an denen Unterricht in der 
Schule stattgefunden hätte, erforderliche Betreu-
ungsangebote vorgehalten werden; gleiches gilt für 
Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 
an allgemein bildenden Schulen, für die eine Betreu-
ung in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler erforderlich ist.

(3) Abweichend von Absatz 1 können schriftliche 
Leistungsnachweise, die als Nachholtermine für ein-
zelne Schülerinnen und Schüler angesetzt sind, in 
der Schule durchgeführt werden, soweit der Nach-
weis für die Leistungsbewertung in dem betreffenden 
Fach für das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 
zwingend erforderlich ist.

(4) Abweichend von Absatz 1 kann für die Schü-
lerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen 
Präsenzunterricht stattfinden und können vorgese-
hene Prüfungen in der Schule durchgeführt werden. 
Vorrangig findet dabei für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler Präsenzunterricht statt, die im Schul-
jahr 2020/21 an einer Abschlussprüfung teilnehmen 
werden. Bei der Durchführung von Präsenzunterricht 
ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 
Metern zu anderen Personen sicherzustellen. 

§ 7a 
Schulbetrieb in der Zeit vom 11. bis zum 31. Ja-

nuar 2021 an den berufsbildenden Schulen

(1) In den berufsbildenden Schulen finden für die 
Schülerinnen und Schüler vom 11. bis zum 31. Ja-

nuar 2021 kein Unterricht und keine sonstigen schu-
lischen Veranstaltungen statt. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

(2) Soweit im Lernen in Distanz eine angemessene 
Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann abwei-
chend von Absatz 1 für Schülerinnen und Schüler, die 
im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder Zwi-
schenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht stattfin-
den. Dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

(3) Vorgesehene Prüfungen können in der Schule 
durchgeführt werden. Gleiches gilt für Leistungs-
nachweise, die als Nachholtermine für einzelne 
Schülerinnen und Schüler angesetzt sind, soweit der 
Nachweis für die Leistungsbewertung in dem betref-
fenden Fach für das erste Halbjahr des Schuljahres 
2020/21 zwingend erforderlich ist.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 5 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 5 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Schulen-Coronaver-
ordnung vom 30. November 2020 (ersatzverkündet 
am 30. November 2020, unverzüglich bekanntge-
macht im GVOBl. Schl.-H. S. 971)*), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 16. Dezember 2020 (ersatz-
verkündet am 16. Dezember 2020), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Januar 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Januar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-33
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Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnahmen 
zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) 
vom 8. Januar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage

Der Anfang Herbst 2019 europaweit zu verzeichnende Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
machte es erforderlich, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit Datum vom 6. Oktober 2020 
die Schulen-Coronaverordnung erließ, in welcher der Umfang der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen 
und Schüler ab der Sekundarstufe I für die ersten beiden Wochen nach den Herbstferien, also in der Zeit vom 19. bis 
zum 31. Oktober 2019, ausgeweitet und mit welcher die seit dem 24. August 2020 in § 12a der Corona-Bekämpfungs-
verordnung geregelte, allgemeine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen in die neue Ministeriumsverordnung 
überführt worden ist.

Aufgrund des sogenannten „Lockdown light“, welcher entsprechend der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober 2020 am 1. November 2020 begann, wurde 
die Schulen-Coronaverordnung mit Datum vom 30. Oktober 2020 dahingehend geändert, dass neben der Beibehaltung 
der erweiterten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I diese auch für 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe gilt, wenn die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
von 50 pro 100.000 Einwohner im Kreis bezeihungsweise in der kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen (7-Tages- 
inzidenz) überschritten wird.

Mit Datum vom 30. November 2020 wurde die Schulen-Coronaverordnung als Neufassung verkündet und in dieser 
insbesondere die bislang für an Schulen tätige Personen geltenden Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
eingeschränkt.

Am 12. und 14. Dezember 2020 wurden durch zwei Änderungsverordnungen mit einem neuen § 6a Vorschriften einge-
fügt, welche den Schulbetrieb in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021 regeln. Dieser Fassung der 
Schulen-Coronaverordnung liegt der Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 13. Dezember 2020 zu Grunde. Infolgedessen findet an den Schulen bis einschließlich 
zum 9. Januar 2021 kein Präsenzunterricht mehr statt. Dabei ist ein Lernen in Distanz für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 7 fakultativ und für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 verbindlich vorzusehen. 
Neben der Vorhaltung von Betreuungsangeboten für bestimmte Schülergruppen können bereits vorgesehene und 
unaufschiebbare Prüfungen und Leistungsnachweise an Schulen weiterhin durchgeführt werden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat mit Datum vom 5. Januar 2020 einen Stand von 14.277 Neuinfektionen (Bund) mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (ohne Nachmeldungen) binnen eines Tages gemeldet (Stand am 30. November 2020: 
13.335 Fälle; Stand am 16. Dezember 2020: 31.265 Fälle). In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 550 neue 
Fälle gemeldet (Stand am 30. November 2020: 109; Stand am 16. Dezember 2020: 517).

Der bundesweite 7-Tages-Inzidenzwert lag am 5. Januar 2020 bei 127,3 (Stand am 26. November 2020: 137,8). In 
Schleswig-Holstein hat die 7-Tages-Inzidenz am 5. Januar 2020 bei 76,3 gelegen (Stand am 26. November 2020: 47,9).

Zwar ist die Zahl an Neuinfektionen/Tag seit Mitte Dezember 2020 nach Beginn des sogenannten zweiten Lockdowns - 
zumindest statistisch gesehen - in Deutschland wieder gesunken. Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich jedoch der Verlauf 
des Infektionsgeschehens und der Erfolg des Lockdowns noch nicht abschließend bewerten. Über den Jahreswechsel 
gab es weniger Testungen und weniger Arztbesuche und die Meldungen an das RKI erfolgten nicht gleichermaßen 
verlässlich und vollständig wie zu üblichen Zeiten. Überdies werden sich die Auswirkungen des Besuchs- und Reisever-
haltens während der Feiertage voraussichtlich erst später im Infektionsgeschehen zeigen. Ferner lässt sich derzeit noch 
nicht absehen, wie sich die neuen Virusmutationen in England, Südafrika und auch in Dänemark auswirken werden. Für 
Schleswig-Holstein muss im Übrigen festgehalten werden, dass sowohl die Fallzahlen als auch der 7-Tages-Inzidenzwert 
gegenwärtig (deutlich) höher sind als sie Ende November und Mitte Dezember 2020 waren.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben daher am 5. Januar 2021 
vereinbart, dass die von den Ländern ab Mitte Dezember 2020 ergriffenen Maßnahmen bis Ende Januar 2021 verlängert 
werden. Dies beinhaltet auch, dass ein Präsenzunterricht in Schulen aufgrund der bestehenden, sehr ernsten Infektions-
lage weiterhin nicht stattfinden soll. Für Schülerinnen und Schüler in Abschlussjahrgängen kann es Ausnahmen geben.

Es bleibt unverändert das grundsätzliche Ziel, die Schulen innerhalb der Coronavirus-Pandemie in Berücksichtigung 
des Infektions- und Gesundheitsschutzes weitgehend geöffnet zu halten. Dies ist im bisherigen Pandemiegeschehen 
in Schleswig-Holstein sehr gut gelungen. Der Präsenzbetrieb von Schulen hat größte Bedeutung für die Bildung und 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern. Die aktuell 
zugespitzte Lage des Pandemiegeschehens macht es aber weiter erforderlich, auch in den Schulen vorübergehend 
zu weitgehenden Kontaktbeschränkungen zu kommen. Alle an Schulen Beteiligte leisten damit einen notwendigen 
Beitrag einerseits zum Infektions- und Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung und andererseits zu der Perspek-
tive, möglichst kurzfristig zu einer Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in den Schulen zu kommen. Sollte sich das 
Infektionsgeschehen aufgrund der Lockdown-Maßnahmen bereits im Laufe des Januar 2021 sehr deutlich positiv ent-
wickeln, könnte hierauf in angemessener Weise gegebenenfalls auch bereits vor dem 31. Januar 2021 reagiert werden.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Da die mit der Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 verbundene Gefährdungslage insbesondere für die Gesund-
heit von Menschen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems weiterhin nicht nur fortbesteht, sondern sich 
aufgrund des europaweit teilweise dramatisch zu verzeichnenden Anstiegs von Neuinfektionen Ende 2020 sowie der 
neuen Virusmutationen sogar erhöht hat, ist an der bestehenden Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen festzu-
halten. Auch der Anwendungsbereich der Verordnung und der geregelten Mund-Nasen-Bedeckungspflichten bleibt 
insgesamt unverändert, so dass weiterhin auch schulische Veranstaltungen des Ganztages erfasst sind.
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Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dient dem legitimen Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
einzudämmen, und ist laut den Empfehlungen des RKI eine geeignete Maßnahme, um dieses Ziel durch die Reduzierung 
des Infektionsrisikos in bestimmten sozialen Situationen zu erreichen. Dazu gehöre insbesondere die Situation, dass 
Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum in Innenräumen zusammen sind und dabei zusätzlich der Abstand 
untereinander von mindestens 1,5 Metern nicht sichergestellt werden kann. Nach der Einschätzung der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina komme dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Räumen 
für den Gesamterfolg aller Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine Schlüsselrolle zu. So 
sei es wahrscheinlich, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung - zusammen mit regelmäßigem Stoßlüften - das 
Infektionsrisiko für einen bestimmten Mitschüler im Klassenraum sehr erheblich senke.

Anfang Januar 2021 ist noch ungewiss, ob es aufgrund der Mitte Dezember 2020 verschärften allgemeinen Infek-
tionsschutzmaßnahmen gelungen ist, einem weiter starken Ansteigen der Zahl der Infektionen zu begegnen. Die 
grundsätzliche Gefahrenlage für den allgemeinen Gesundheitsschutz der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems ist keineswegs abgewendet. Das dynamische Infektionsgeschehen sowie die aufgetretenen Vi-
rusmutationen machen es weiterhin erforderlich, präventive Maßnahmen zu ergreifen und diese teilweise sogar noch 
zu verschärfen. Hierbei geht es insbesondere auch um den allgemeinen Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die Ge-
sundheitsämter müssen zudem in der Lage bleiben beziehungsweise wieder in die Lage kommen, Kontakte nachver-
folgen und Infektionsketten unterbrechen zu können. Auch diesbezüglich bringt eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
eine Erleichterung, da sich die Nachverfolgung hinsichtlich schulischer Kontakte auf weniger Personen beziehen kann.

Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Fortdauer der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestehen aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens nicht. Die Situation war in Deutschland noch nicht so herausfordernd wie Anfang des Jahres 2021.

Die Wiederaufnahme von Präsenzunterricht erfordert eine deutliche Verbesserung des Infektionsgeschehens. Um dieses 
wichtige Ziel zu erreichen, ist daher auch das Festhalten an bestehenden Schutzmaßnahmen, wie der Mund-Nasen-
Bedeckungspflicht, erforderlich.

Außerdem werden in der Zeit des Aussetzens des Präsenzunterrichts an Schulen Betreuungsangebote für Schülerinnen 
und Schüler, die aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause sein können, nur dann aufrechterhalten werden können, 
wenn die gesundheitlichen Risiken durch Schutzmaßnahmen, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, reduziert 
werden. Gleiches gilt aber gerade auch für den in den Abschlussjahrgängen ausnahmsweise zulässigen Präsenzunter-
richt sowie in Situationen von in der Schule zulässigen Leistungsnachweisen und Prüfungen.

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist ebenfalls angemessen. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
hat bereits in seinem Beschluss vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, wenn überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG sei. Laut dem oben genannten Beschluss des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts sei eine durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht, zudem nicht unverhältnismäßig. An dieser Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
in seinem Beschluss vom 13. November 2020 - Az.: 3 MR 61/20 - weiterhin festgehalten, mit welchem die Gültigkeit der 
§ 2 und § 5 der Schulen-Coronaverordnung vom 30. Oktober 2020 bestätigt worden ist.

Die erweiterte Maskenpflicht an Grundschulen wurde auf der Grundlage der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
vom 12.Oktober 2020 zu den „Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie“ Anfang Novem-
ber 2020 eingeführt. Hiernach soll bei Überschreitung des entsprechenden Inzidenzwerts (> 50/100.000) eine Mund-
Nasen-Bedeckung in Grundschulen im Klassenzimmer und außerhalb des Unterrichts, wenn ein Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, getragen werden (vergleiche Tabelle 1 „Orientierende Schwellenwerte/
Indikatoren für infektionspräventive Maßnahmen in Schulen in Deutschland der oben genannten RKI-Empfehlungen, 
S. 10). Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat im November 2020 ebenfalls die Wichtigkeit dieser 
Schutzmaßnahme hervorgehoben. Diese Empfehlungen gelten analog, wenn anstelle von Präsenzunterricht nur eine 
Notbetreuung in der Schule erfolgt, da es auch in dieser Situation regelmäßig zu Kontakten zwischen Schülerinnen 
und Schülern und anderen Personen kommen wird.

Die Beibehaltung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist auch nicht deshalb unangemessen, weil sich gegenwärtig in 
der Regel deutlich weniger Schülerinnen und Schüler, nämlich aus Gründen der Notbetreuung, zur Prüfungsvorbereitung 
und zur Durchführung von Prüfungen und Leistungsnachweisen, in Schulen aufhalten dürfen. Diesen Schülerinnen und 
Schülern muss es zumutbar sein, sich weiterhin an die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zu 
halten, welche im Übrigen bereits zu einem Zeitpunkt in Kraft getreten sind, als das Infektionsgeschehen noch weniger 
dynamisch und herausfordernd war. Das Absehen von Präsenzunterricht in Schulen soll im Kontext des Gesamt-Lock-
downs gerade dazu beitragen, dass das Risiko des Anstiegs von Neuinfektionen im schulischen Umfeld reduziert oder 
ausgeschlossen wird, damit möglichst kurzfristig wieder Präsenzunterricht für mehr beziehungsweise alle Schülerinnen 
und Schüler - auch unter Beachtung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 GG und Artikel 12 Absatz 2 
Verfassung SH - stattfinden kann. Der nur ausnahmsweise zulässige Aufenthalt in Schulen, mit welcher ein potentielles 
Risiko auch für andere Schülerinnen und Schüler verbunden ist, erfordert die fortdauernde Einhaltung von bestehen-
den Schutzmaßnahmen, wie der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. 
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Schülerinnen und Schüler aus rechtlichen oder sozialen Gründen in 
der Schule aufhalten müssen und diese somit der potentiellen Gefährdungslage nicht entgehen können. Ferner ist die 
gesamtgesellschaftliche Relevanz des Infektionsschutzes in den Schulen zu berücksichtigen, so dass insgesamt auch 
ein Vorrang des Gesundheitsschutzes der Allgemeinheit besteht. Insgesamt ist es daher erforderlich und angemessen, 
dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Verordnung in Betreuungs-, Unterrichts- und Prüfungssituationen 
auch dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn in den Schulen in der Zeit vom 11. Januar bis zum 31. Januar 
2021 ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen organisatorisch hergestellt werden kann.
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Die Beibehaltung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist in der aktuellen Situation auch den an der Schule beruflich 
tätigen Personen, insbesondere den Lehrkräften, zumutbar. Lehrkräfte werden weiterhin innerhalb der Schule zahl-
reiche Kontakte zu anderen Personen, vor allem Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, haben.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird überdies nicht ausnahmslos angeordnet. Unter anderem gilt:

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie auf dem Schulhof und in der Mensa einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein-
halten;

• wenn sie Sportunterricht haben;

• wenn sie bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes Sport ausüben oder einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestellen und der Schule einen Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts einhalten.

– Keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe, die in einem Kreis 
oder einer kreisfreien Stadt liegen, in denen eine Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von 50 
pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tagesinzidenz) nicht oder am siebten Tag in Folge nicht mehr 
überschritten wird,

• innerhalb des Unterrichtsraumes, wenn keine anderen Personen mit Ausnahme von Schülerinnen und Schüler 
derselben Kohorte und von an der Schule tätigen Personen anwesend sind;

• in den ihrer Kohorte zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der Mena, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte eingehalten wird;

• bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, soweit sie Sport ausüben oder einen Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eigenen aus den Schülerinnen und Schülern bestehenden 
Kohorte einhalten;

• auf Schulwegen zwischen der Bus- oder Bahnhaltestelle und der Schule, soweit sie zu Schülerinnen und Schülern 
außerhalb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht anordnen, soweit 
die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht oder auf dem Schulhof zeitweise 
ausgesetzt wird.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters entscheiden, 
dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erforder-
nissen und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell 
erhöhter Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemeinsames Singen, nicht befördert werden.

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht auf dem Schulgelände für an Schulen tätige Personen grundsätzlich 
(siehe nachfolgend) nicht, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

– An Schulen in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen ein 7-Tages-Inzidenzwert von 50/100.000 (nach RKI) überschrit-
ten oder noch nicht den siebten Tag in Folge wieder unterschritten wird, besteht keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
für an Schulen tätige Personen,

• die während ihrer Tätigkeit für gewöhnlich keinen oder nur seltenen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern ha-
ben (insbesondere Hausmeister und Ähnliche), soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist;

• soweit sie ihre konkrete Tätigkeit alleine in einem Raum ausüben;

• Lehrkräfte können im Unterrichtsraum für die Durchführung von Unterricht die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
durch das Tragen eines das ganze Gesicht abdeckenden Visiers erfüllen, wenn die Einhaltung eines Mindestab-
standes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

Schulbetrieb in der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021

Die seit dem 16. Dezember 2020 erfolgte und nun bis zum 31. Januar 2021 fortgesetzte Aussetzung des Präsenzunter-
richts ist verhältnismäßig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen das Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG 
beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen dient dem legitimen, 
verfassungsrechtlich bereits aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG abzuleitenden Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Rahmen des allgemeinen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung einzudämmen. Zweifel an der Eignung 
dieses Mittel zur Zielerreichung bestehen nicht. Eine Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erfolgt in den 
allermeisten Fällen infolge der Zusammenkunft von infizierten mit nichtinfizierten Personen, gleichwohl im Einzelfall 
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auch eine Infektion über eine kontaminierte Sache möglich sein mag. Unterbleibt die Zusammenkunft von Schülerinnen 
und Schülern auf dem Schulgelände oder auf dem Schulweg, reduzieren sich folglich auch deren Infektionsrisiken. 
Die Befürchtung, dass die Eignung des Mittels bereits deshalb entfallen könnte, weil Schülerinnen und Schüler sich 
nunmehr vermehrt untereinander privat treffen könnten statt in der Schule anwesend zu sein, wo Hygienevorschriften 
und Schutzmaßnahmen gelten, ist nicht begründet. Die Ansammlungen und Zusammenkünfte im privaten Raum zu 
privaten Zwecken sind seit Anfang Januar 2021 eingeschränkt und werden zeitgleich mit dieser Verordnung weiter ver-
schärft. Laut Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs vom 5. Januar 2021 ist 
beabsichtigt, private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Hausstandes zu gestatten. Das Lernen in Distanz verfolgt über die Kontaktreduzierung 
in der Schule hinaus einen weiteren infektionsschutzrechtlichen Zweck, weil mit diesem bewirkt werden soll, dass die 
Schülerinnen und Schüler während der regulären Unterrichtszeit möglichst zu Hause sind, um zu lernen.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts ist erforderlich, um im Rahmen einer von der Bundeskanzlerin und den Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Beschluss vom 5. Januar 2021 vereinbarten Gesamtstrategie 
deutschlandweit, aber auch in Schleswig-Holstein, eine Reduzierung der Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 zu erreichen. Die in Deutschland und in Schleswig-Holstein seit Anfang November 2020 ergriffenen 
Schutzmaßnahmen haben nicht ausgereicht, um das Infektionsgeschehen hinreichend zu verlangsamen. Überdies ist 
aktuell allerdings auch nicht auszuschließen, dass Virusmutationen zu einer Beschleunigung des Infektionsgeschehens 
bis zu dem Zeitpunkt führen werden, an dem große Teile der Bevölkerung sich haben impfen lassen. Daher ist eine 
zeitnahe Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen und des 7-Tages-Inzidenzwertes durch einen harten „Lockdown“, 
zu welchem auch weitgehende Kontaktbeschränkungen an Schulen gehören, dringend geboten. Sofern andere Länder 
in Erwägung ziehen sollten, vor dem 31. Januar 2021 ihre Schulen wieder für alle Schülerinnen und Schüler zu öff-
nen, stellt dies die Erforderlichkeit der für Schleswig-Holstein getroffenen Regelung nicht in Frage. Präsenzunterricht 
mit Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Hygienepläne einschließlich Abstandsregeln) ist - genauso 
wie übrigens die Einführung von Wechselunterricht - nach aktuellem Stand ein nicht genauso wirksames Mittel zur 
Infektionsbekämpfung wie die Aussetzung des Präsenzunterrichts, verbunden mit dem Lernen in Distanz zu Hause. 
Sollte sich das Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein aufgrund der Lockdown-Maßnahmen bereits im Laufe des 
Januar 2021 sehr deutlich positiv entwickeln, könnte hierauf in angemessener Weise gegebenenfalls auch bereits vor 
dem 31. Januar 2021 reagiert werden.

Bedenken gegen die Angemessenheit der Aussetzung des Präsenzunterrichts, auch unter Berücksichtigung des Rechts 
auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH, bestehen nicht.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geht im Rahmen seines Beurteilungsspielraums (Einschätzungs- 
und Abwägungsprärogative) in Übereinstimmung mit der Vereinbarung der Bundeskanzlerin und der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vom 5. Januar 2020 davon aus, dass der harte „Lockdown“, zu welchem auch 
die Aussetzung des Präsenzunterrichts für die meisten Schülerinnen und Schüler gehört, sowohl für die Verlangsamung 
des Infektionsgeschehens als auch mittelbar für die darauffolgende Wiedereröffnung des Schulbetriebs für alle Schüle-
rinnen und Schüler erforderlich ist. Sollten die Infektionszahlen deutlich ansteigen, wird leider auch mit einer Zunahme 
von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen zu rechnen sein. Der Schutz von Leben und die Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems sind deshalb in der aktuellen Situation vorrangig gegenüber dem Recht 
auf Bildung in Gestalt des üblichen Präsenzunterrichts. Aufgrund der aktuell ernsten Situation ist es angezeigt, die best-
mögliche zur Verfügung stehende Schutzmaßnahme zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
an Schulen zu ergreifen; dies ist die Aussetzung des Präsenzunterrichts. Die Wiederaufnahme von Präsenzunterricht 
in einem bestimmten Umfang kommt in Betracht, wenn sich das Infektionsgeschehen, gestützt auf belastbare Daten, 
deutlich und nachhaltig verbessert. Hierbei ist auch folgender Gesichtspunkt zu beachten: Je länger die Zahl der Neu-
infektionen und der 7-Tages-Inzidenzwert gegenwärtig noch weiter ansteigen, desto wahrscheinlicher würde zu einem 
späteren Zeitpunkt eine längerfristige Aussetzung des Präsenzunterrichts an Schulen werden.

Die jetzt im Rahmen des Gesamt-Lockdowns erfolgende, weitgehende Aussetzung des Präsenzunterrichts in Schulen 
soll aber gerade dazu beitragen, dass dieser wiederum möglichst kurzfristig wieder aufgenommen werden kann. Dies 
ist günstig für alle Schülerinnen und Schüler.

Einzelne Maßnahmen

Im Einzelnen gelten für den Schulbetrieb in der Zeit vom 11. bis zum 31. Januar 2021 folgende Maßnahmen:

Allgemein bildenden Schulen und Förderzentren:

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt.

– Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung vorgehalten. Dies gilt 
ebenso für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote.

– Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf können an Förderzentren und allge-
mein bildenden Schulen erforderliche Betreuungsangebote vorgehalten werden; gleiches gilt für Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 an allgemein bildenden Schulen, für die eine Betreuung in der Schule aufgrund 
eines besonderen Bedarfs bei der Schülerin oder dem Schüler (Kindeswohlaspekt) erforderlich ist.

– Schriftliche Leistungsnachweise, die als Nachholtermine für einzelne Schülerinnen und Schüler angesetzt sind, 
können in der Schule durchgeführt werden, soweit der Nachweis für die Leistungsbewertung in dem betreffenden 
Fach für das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 zwingend erforderlich ist.

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen kann Präsenzunterricht stattfinden. Vorrangig findet 
dabei für diejenigen Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht statt, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss-
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prüfung teilnehmen werden. Bei der Durchführung von Präsenzunterricht ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden.

Berufsbildende Schulen:

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt.

– Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

– Soweit im Lernen in der Distanz eine angemessene Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann für Schülerinnen 
und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht 
stattfinden. Dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden. Gleiches gilt für Leistungsnachweise, die als 
Nachholtermine für einzelne Schülerinnen und Schüler angesetzt sind, soweit der Nachweis für die Leistungsbe-
wertung in dem betreffenden Fach für das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 zwingend erforderlich ist.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an Schulen wird mithin dadurch abgeschwächt, dass für die betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler ein Lernen in Distanz vorgesehen ist. Hinzu kommen Möglichkeiten der Notbetreuung sowie 
insbesondere die Durchführung von Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler in Abschlussjahrgängen. Überdies 
können Prüfungen und gegebenenfalls auch weitere Leistungsnachweise (Nachholtermine) in der Schule durchgeführt 
werden. Die jetzigen Maßnahmen sind insgesamt bis zum 31. Januar 2021 befristet.

Soweit Präsenzunterricht oder Prüfungen beziehungsweise sonstige Leistungsnachweise in den Schulen durchgeführt 
werden, ist in der organisatorischen Umsetzung auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen 
Personen zu achten. Dies schließt nicht aus, dass in Einzelsituation dieser Mindestabstand auch ganz kurzfristig unter-
schritten werden kann, soweit dies erforderlich ist und nur durch einen unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden 
wäre (zum Beispiel wenn eine Schülerin oder ein Schüler beim Verlassen des Unterrichtsraumes für einen Toiletten-
gang an anderen Schülerinnen und Schülern vorbeigeht oder die Lehrkraft zur näheren Erläuterung kurzfristig näher 
an eine Schülerin oder einen Schüler herantreten muss und Ähnliches). Wesentlich ist, dass die Regeln zum Tragen 
der Mund-Nasen-Bedeckung unverändert gelten; auch in der Notbetreuung.

Soweit die Präsenz von Schülerinnen und Schülern in einer allgemein bildenden Schule gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 4 zulässig sein kann, kann dies auch Fälle umfassen, in denen Maßnahmen der schulischen Ein-
gliederungshilfe in Gestalt einer Schulbegleitung im häuslichen Umfeld nicht in dem Umfang aufgefangen werden 
können, so dass eine Betreuung der Schülerin oder des Schülers in der Schule aus Gründen des Kindeswohls erforderlich 
ist. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, für die eine zumutbare Teilnahme am Lernen in Distanz im häuslichen 
Umfeld objektiv unmöglich ist.

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. Januar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210108_ 
HochschulVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an 

Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 8. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-37

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung vom 14. Dezember 2020 (ersatzver-
kündet am 14. Dezember 2020 auf der Internetseite 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/201216_Landesverordnung_ 
Corona.html) in Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28 a Absatz 1 Num-
mer 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16 und 17, Absatz 3 
und Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3136), verordnet das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staat-
lichen und staatlich anerkannten Hochschulen nach 
§ 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 508), und dem Gesetz über die Stiftungsuniver-
sität zu Lübeck vom 24. September 2014 (GVOBl. 
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Schl.-H. S. 306), geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Lehrbetrieb

(1) Der Lehrbetrieb an Hochschulen findet, soweit 
nicht diese Verordnung Ausnahmen zulässt, in digi-
taler Form statt.

(2) Prüfungen in Präsenz sind zu verschieben, so-
fern nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Ein 
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn sich 
durch eine Verschiebung der Studienabschluss un-
zumutbar verzögern würde. Findet eine Prüfung in 
Präsenz statt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

(3) Praktische Lehrveranstaltungen sind nur zulässig, 
wenn sie anderenfalls im Wintersemester 2020/21 
nicht mehr nachgeholt werden können und der Stu-
dienabschluss sich dadurch unvermeidbar verzögern 
würde. In der Human- und Zahnmedizin und in den 
Studiengängen zu den Gesundheitsfachberufen ist 
es zulässig, die Möglichkeiten der Abweichungsver-
ordnungen zu den jeweiligen Approbationsordnungen 
und die Verordnung zur Sicherstellung der Ausbil-
dung in den Gesundheitsfachberufen zu nutzen. In 
den Fällen der Sätze 1 und 2 ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen und ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten, sofern nicht in Absatz 4 und 
Absatz 5 etwas anderes geregelt ist.

(4) Für sportpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Vom Deutschen Olympischen Sportbund oder 
von einzelnen Sportfachverbänden entwickelte 
Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sport-
betriebs umgesetzt und vor Ort mit dem Hinweis 
auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

(5) Für musikpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit einer 
erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbeson-
dere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn

a) es sich um Solodarbietungen oder um Musik-
proben handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren je-
weils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) sich das Hygienekonzept neben den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 3 genannten Punkten auch zu dem 

in Buchstabe b genannten Mindestabstand, 
der Reinigung und Desinfektion gemeinsam 
genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kon-
denswasser bei Blasinstrumenten, der Eindäm-
mung der Aerosolausbreitung bei Blasinstru-
menten und der Anordnung der Akteurinnen 
und Akteure zueinander verhält.

4. In allen anderen Fällen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.

(6) Lehrende sind für die Dauer einer sport- oder 
musikpraktischen Lehrveranstaltung von der Ver-
pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen, in allen anderen Veranstaltungen gilt 
dies nur, wenn die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen während 
der gesamten Lehrveranstaltung sichergestellt ist.

§ 3 
Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze

(1) Bibliotheken werden geschlossen. Ausnahmen 
gelten für

1. die Ausleihe und Rückgabe,

2. in besonderen Härtefällen die Anfertigung von 
studentischen Abschlussarbeiten und studienbe-
gleitend anzufertigenden Hausarbeiten,

3. die Anfertigung von Forschungsarbeiten einschließ-
lich Dissertationen und Habilitationen durch Mit-
glieder und Angehörige der Hochschule und

4. die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch 
Lehrende.

(2) Die Hochschule kann nach vorheriger Anmeldung 
Studierenden in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere um die Nutzung für das Studium notwendiger 
digitaler Infrastruktur zu ermöglichen, den Zugang 
zu studentischen Arbeitsplätzen ermöglichen.

§ 4 
Kontaktverbot und Abstandsgebot

(1) Ansammlungen und Zusammenkünfte zu priva-
ten Zwecken auf dem Gelände der Hochschule sind, 
soweit in dieser Verordnung keine Ausnahmen vorge-
sehen sind, nur zulässig (Kontaktbeschränkungen):

1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes un-
abhängig von der Personenzahl,

2. von Personen nach Nummer 1 mit einer weiteren 
Person,

3. von Personen nach Nummer 1 mit Personen eines 
weiteren Haushalts, soweit dies zur Betreuung 
von Kindern unter 14 Jahren oder von pflegebe-
dürftigen Personen erforderlich ist.

(2) Auf dem Gelände der Hochschule ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 71

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene, 

Hygienekonzepte der Hochschulen

(1) An jeder Hochschule existiert ein Hygienekonzept. 
Die Hochschule hat dabei nach den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls die Anforderungen des Infektions-
schutzes zu berücksichtigen und den Hygieneleitfaden 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zu beachten. Im Hygienekonzept sind insbesondere 
Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten;

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 4 Absatz 2;

3. die Regelung von Besucherströmen;

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig berührt werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft;

7. die Information über Hygienestandards.

Die Hochschule hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörde hat die Hochschule das 
Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflich-
ten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz und arbeitsschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.

(2) Bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstal-
tungen, Prüfungen und der Nutzung studentischer 
Arbeitsplätze der Hochschule sind die Kontaktdaten 
der Teilnehmenden zu erheben. Die Daten sind so 
zu erheben und aufzubewahren, dass Erhebungs-
datum und -uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, 
sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse für einen Zeitraum von vier Wochen 
nachverfolgt werden können. Danach sind die Daten 
zu vernichten. Sie sind auf Verlangen der für den In-
fektionsschutz zuständigen Behörde zu übermitteln, 
sofern dies zum Zwecke der Nachverfolgung von 
möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Es ist zu 
gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erho-
benen Daten keine Kenntnis erlangen. Eine ander-
weitige Verwendung ist unzulässig. Die Hochschule 

hat Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 
verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der 
Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen. Soweit gegenüber der Hochschule 
Kontaktdaten angegeben werden, müssen sie wahr-
heitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten genü-
gen die dienstlichen Kontaktdaten.

(3) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule ihrer Gebäude oder ihres Geländes 
verweisen.

§ 6 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) In den Gebäuden der Hochschulen, die öffentlich 
oder hochschulöffentlich zugänglich sind, und an Ar-
beits- und Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 4 zu 
tragen. Dies gilt nicht,

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist.

(2) Bei Veranstaltungen und Prüfungen der Hoch-
schule in Gebäuden außerhalb des Geländes der 
Hochschule gelten Absatz 1 und § 2 entsprechend.

(3) Auf dem Gelände der Hochschulen ist in den 
Eingangsbereichen vor den Gebäuden eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hochschulen kön-
nen darüber hinaus in von ihnen zu kennzeichnen-
den Bereichen, in denen Personen länger und dichter 
zusammenkommen, das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung vorschreiben.

(4) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bede-
ckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer 
Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht 
nicht aus. Abweichend von Satz 1 ist die Verwen-
dung eines Visiers durch Lehrpersonal dann ausrei-
chend, wenn es das ganze Gesicht abdeckt und die 
Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte 
sprachliche Verständlichkeit der Erreichung eines 
verfolgten Bildungszwecks dient. Satz 1 gilt nicht 
für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr 
und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-



72 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 28. Januar 2021 Nr. 1

Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft 
machen können.

§ 7 
Mensen

Die Mensen an Hochschulen werden geschlossen.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 7 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 10. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 16. Dezember 2020 (ersatzverkündet am 
16. Dezember 2020 auf der Internetseite https:// 
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/ 
Erlasse/201216_corona_verordnung_hochschulen.
html)*), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Januar 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Januar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-35

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom 8. Januar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Mitte Dezember wurden entsprechend den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder vom 14. Dezember einschneidende und befristete Maßnahmen beschlossen beziehungsweise 
verlängert, um die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen in Deutschland einzudämmen und damit auch 
schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu sowie eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Auch die 
Hochschulen haben durch eine weitere Reduzierung ihres Präsenzlehr- und Bibliotheksbetriebs auf das zur Aufrechter-
haltung der Studierbarkeit erforderliche Minimum gemäß der Hochschulen-Coronaverordnung vom 16. Dezember 2020 
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung und Senkung des Infektionsgeschehens geleistet. Durch die in allen Bereichen 
getroffenen Maßnahmen ist es gelungen, das exponentielle Wachstum zu stoppen und das Infektionsgeschehen auf 
hohem Niveau zu stabilisieren, nicht jedoch es nachhaltig zu senken. Eine weiterhin hohe Belastung des Gesund-
heitssystems und eine nicht hinnehmbare hohe Zahl täglicher Todesfälle sind die Folge. Eine präzise Einschätzung 
der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist am Beginn des neuen Jahres außerordentlich schwierig. Aufgrund der 
zahlreichen Feiertage kann es zu Test- und Meldeverzögerungen gekommen sein. Darüber hinaus zeigen sich die Aus-
wirkungen des besonderen Besuchs- und Reiseverhaltens während der Feiertage erst später im Infektionsgeschehen. 
Es ist davon auszugehen, dass die derzeitigen Meldezahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen tendenziell zu gering 
abbilden. Sicher kann jedoch gesagt werden, dass das Infektionsgeschehen deutschlandweit noch auf viel zu hohem 
Niveau ist. Aufgrund der (schon deutlich eingeschränkten) Kontakte in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel 
besteht die Gefahr von erneut steigenden Inzidenzwerten. Deshalb ist es erforderlich, die im Dezember beschlossenen 
Maßnahmen im Grundsatz fortzuschreiben. Trotz der bisherigen Maßnahmen bewegt sich die Zahl der Infektionen mit 
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) - in nahezu allen Regionen Deutschlands und Schleswig-Holsteins - auf nach wie vor 
sehr hohem Niveau. Dies hat dazu geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontakt-
nachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann, was wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus 
beiträgt. Aktuell verzeichnen sich täglich sehr hohe Werte bei Infiziertenzahlen deutschlandweit und in Schleswig-
Holstein (nur unterbrochen durch die an den Feiertagen weniger durchgeführten Testungen). In Schleswig-Holstein 
entwickelten sich sowohl die Zahlen der Neuinfektionen als auch die Anzahl intensivmedizinisch behandelter COVID-
19-Fälle seit Oktober stark ansteigend. Im November wurde dieser Anstieg gebremst; entsprechend zur bundesweiten 
Entwicklung zeigt sich ein Seitwärtstrend. Im Dezember sind die Zahlen allerdings stark angestiegen, unterbrochen 
lediglich aufgrund der während der Feiertage weniger durchgeführten Testungen. Aktuell (Stand 5. Januar 2021) ha-
ben in Schleswig-Holstein zehn Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 
überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Zwei Kreise und zwei kreisfreie Städte haben 
die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der höchste Inzidenzwert liegt aktuell (Stand 
5. Januar 2021) bei 128,4 im Kreis Pinneberg. Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 76,3 (Stand 5. Januar 2021). Gemäß 
§ 28a Absatz 3 Satz 10 des Infektionsschutzgesetzes sind bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes 
von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen landesweit abgestimmte umfassende, 
auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben. Nach Satz 11 
können die in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden, soweit 
und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Bei der 
aktuellen Lage ist es weiterhin erforderlich, Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion zu treffen.

Der Präsenzbetrieb an den Hochschulen bleibt entsprechend den Regelungen der Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 16. Dezember 2020 weiterhin auf das zur Aufrechterhaltung der Studierbarkeit von Studiengängen notwendige 
Minimum und wenige Ausnahmen für Härtefälle beschränkt, um persönliche Kontakte auf dem Campus weitgehend 
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zu vermeiden. Eine Lockerung dieser Regelungen ist angesichts des weiterhin hohen und nicht exakt bezifferbaren 
Infektionsgeschehens in Schleswig-Holstein zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar. Eine weitere Einschränkung ist 
insoweit erforderlich, als die Regelungen zur Kontaktbeschränkung in § 4 Absatz 1 HochschulencoronaVO an die Be-
schlüsse vom 5. Januar 2021 angepasst werden müssen. Ansammlungen und Zusammenkünfte zu privaten Zwecken 
auf dem Gelände der Hochschule sind nur noch zulässig

1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes unabhängig von der Personenzahl,

2. von Personen nach Nummer 1 mit einer weiteren Person,

3. soweit dies zur Betreuung von Kindern unter 14 Jahren durch Familienangehörige oder von pflegebedürftigen Per-
sonen erforderlich ist.

Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt bis zum 31. Januar 2021.

Landesverordnung  
über Benutzungsgebühren für die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 

(Benutzungsgebührenverordnung SHLB – SHLBBenGebVO)
Vom 11. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-67

Aufgrund des § 23 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 in 
Verbindung mit § 2 Absatz 2 sowie des § 23 Absatz 2 
in Verbindung mit § 6 des Verwaltungskostengeset-
zes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 01. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 508), in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung 
zur Zuständigkeit für den Erlass und die Änderung 
von Verordnungen über Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren im Bereich der Kulturverwaltung 
vom 25. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 713) 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich

Für die Benutzung der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek werden Gebühren nach dieser Verord-
nung und dem als Anlage beigefügten Gebührentarif, 
der Bestandteil dieser Verordnung ist, erhoben.

§ 2  
Pauschgebühren

Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Benutzungen 
nach den Tarifstellen, die dieselbe Kostenschuldnerin 
oder denselben Kostenschuldner betreffen, können 
die Benutzungsgebühren für einen im Voraus zu be-
stimmenden Zeitraum von höchstens einem Jahr auf 
Antrag pauschal festgesetzt werden.

§ 3 
Gebühr nach dem Zeitaufwand

Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnen sich 
pro angefangene halbe Stunde, sofern nicht in der 
Anlage eine abweichende Berechnungsgrundlage 
ausgewiesen ist.

§ 4  
Erinnerung, Mahngebühren

(1) Vor Ablauf der Leihfrist kann die Schleswig-
Holsteinische Landesbibliothek schriftlich oder in 
Textform an die Rückgabe entliehener Medien oder 
Leihgaben erinnern. Die Schleswig-Holsteinische 

Landesbibliothek ist berechtigt, die Erinnerung oder 
Information zu verweigern oder auszusetzen, wenn 
technische, organisatorische oder dienstliche Gründe 
vorliegen. 

(2) Die Rückgabe entliehener Medien oder entliehe-
ner Gegenstände ist mit Ablauf der vereinbarten Leih-
frist fällig. Eine Mahngebühr wird erhoben, wenn ein 
aus der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 
entliehener Gegenstand oder ein entliehenes Medium 
nicht rechtzeitig zurückgegeben wurde. Die Mahn-
gebühren werden für jeden entliehenen Gegenstand 
beziehungsweise jedes entliehene Medium gesondert 
nach den Absätzen 3 und 4 erhoben. Zusätzliche 
Säumniszuschläge nach § 18 des Verwaltungskos-
tengesetzes des Landes Schleswig-Holstein fallen 
hierbei nicht an.

(3) Bei einer Normalausleihe wird die erste Mahn-
stufe bei einem Verzug von sieben Kalendertagen, die 
zweite Mahnstufe bei einem Verzug von 21 Kalen-
dertagen und die dritte Mahnstufe bei einem Verzug 
von 35 Kalendertagen erreicht. Bei einem Verzug von 
zwei Monaten werden über die bis dahin zu erhe-
benden Mahngebühren der Wiederbeschaffungswert 
und eine Einarbeitungsgebühr für jeden entliehenen 
Gegenstand beziehungsweise jedes entliehene Me-
dium zusätzlich erhoben. Im Einzelfall werden die 
notwendigen außerordentlichen Personalkosten im 
Zusammenhang mit der aus der erfolglosen Mahnung 
folgenden Wiederbeschaffung zusätzlich erhoben. Ist 
eine Wiederbeschaffung nicht möglich, bleiben an 
Stelle der Erhebung des Wiederbeschaffungswertes 
und der Einarbeitungsgebühr Schadensersatzansprü-
che vorbehalten. 

(4) Bei einer Kurzausleihe von Präsenzbestand wird 
die erste Mahnstufe unmittelbar nach Ablauf der 
Ausleihfrist, die zweite Mahnstufe bei einem Verzug 
von sieben Kalendertagen und die dritte Mahnstufe 
bei einem Verzug von 14 Kalendertagen erreicht. Bei 
einem Verzug von 21 Kalendertagen werden über die 
bis dahin zu erhebenden Mahngebühren der Wie-

Anl.
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derbeschaffungswert und eine Einarbeitungsgebühr 
für jeden entliehenen Gegenstandbeziehungsweise 
jedes entliehene Medium zusätzlich erhoben. Im Ein-
zelfall werden die notwendigen außerordentlichen 
Personalkosten im Zusammenhang mit der aus der 
erfolglosen Mahnung folgenden Wiederbeschaffung 
zusätzlich erhoben. Ist eine Wiederbeschaffung nicht 
möglich, bleiben an Stelle der Erhebung des Wie-
derbeschaffungswertes und der Einarbeitungsgebühr 
Schadensersatzansprüche vorbehalten. 

§ 5 
Auslagen

(1) Auslagen, die der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek entstehen, sind von der Kostenschuld-
nerin oder dem Kostenschuldner, soweit in dieser Ge-
bührenordnung nicht besonders geregelt, in Höhe des 
entstandenen Betrages zu erstatten. Hierzu gehören 
insbesondere Auslagen, die der Landesbibliothek 

1. im deutschen und internationalen Leihverkehr,

2. im Direktleihverkehr mit auswärtigen Benutzerin-
nen und Benutzern,

3. durch Herstellung von Fotokopien oder Ausdru-
cken für Ortsbenutzerinnen und Ortsbenutzer,

4. durch Erstellen und Versand elektronischer Kopien,

5. durch Abgaben aufgrund des Urheberrechtsge-
setzes,

6. durch Abgaben aufgrund von Verträgen mit oder 
Tarifen von Verwertungsgesellschaften,

7. durch Wiederherstellung beschädigter Medien 
oder Wiederbeschaffung verloren gegangener 
oder zerstörter Medien oder sonstiger Gegen-
stände oder

8. durch die Beauftragung Dritter im Zusammen-
hang mit der Benutzung von Einrichtungen der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek

entstehen.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn die Auslagen im Zu-
sammenhang mit einer gebührenfreien Benutzung 
entstanden sind oder wenn von der Gebührenerhe-
bung abgesehen wird.

§ 6 
Umsatzsteuer

Unterliegt eine Gebühr der Umsatzsteuer, ist diese 
von der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 

bei der Berechnung der Kosten zusätzlich anzusetzen 
und besonders auszuweisen.

§ 7  
Ermäßigung und Befreiung

(1) Gebühren werden nicht erhoben für

1. die Benutzung des Lesesaals und zusätzlicher Ar-
beitsräume mit den technischen Einrichtungen zur 
Einsichtnahme in Kataloge, Findmittel, Medien, 
Mikrofilme der Schleswig-Holsteinischen Landes-
bibliothek, soweit diese Gebührenordnung nichts 
Anderes bestimmt,

2. die Berechtigung zur Ausleihe durch Anlegen ei-
nes Benutzerkontos,

3. die Änderung oder Sperrung des Benutzerkontos,

4. mündliche oder einfache schriftliche Auskünfte 
ohne besonderen Rechercheaufwand, 

5. die in der Anlage als kostenfrei ausgewiesenen 
Tarifstellen.

(2) Auf Antrag wird für

1. Schülerinnen und Schüler und

2. Studierende

die Gebühr für Tarifstellen 2.2, 2.3 sowie die Tarif-
stellen des Abschnitts 3, mit Ausnahme der Tarif-
stellen 3.2, 3.7.1 und 3.8.2 (Anlage) um 30 % er-
mäßigt. Die Ermäßigung wird nur gewährt, wenn mit 
Entstehung der Kostenschuld ein gültiger Nachweis 
über die Berechtigung im Original vorgelegt wird. 

(3) Für bestimmte Arten von Benutzungen können 
darüber hinaus aus Gründen der Billigkeit oder des 
öffentlichen Interesses Gebührenermäßigung und 
Auslagenermäßigung sowie Gebührenbefreiung und 
Auslagenbefreiung durch den Direktor der Schleswig-
Holsteinigen Landesbibliothek zugelassen werden.

§ 8 
Vorauszahlung

Die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek ist 
berechtigt, eine Vorauszahlung der Gebühren und 
Auslagen zu verlangen.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Januar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Anlage zur Benutzungsgebührenverordnung SHLB 

 

Gebührentarif 
1. Allgemeine Bibliotheksbenutzung 

1.1. Jährliche Benutzungsgebühr kostenfrei 

1.2. Ersatz der Benutzerkarte bei Beschädigung und/oder Verlust 5,00 € 

1.3. Mahngebühren für jedes angemahnte Medium bzw. jeden 
angemahnten Gegenstand 

1.3.1. 1. Mahnung 2,50 € 

1.3.2. 2. Mahnung 8,00 € 

1.3.3. 3. Mahnung 15,00 € 

1.4. Bei der Benutzerin oder beim Benutzer abhanden 
gekommenes, beschädigtes oder zerstörtes Bibliotheksgut, 
Einarbeitungsgebühr je Medium 10,00 € 
 
Im Einzelfall notwendige außerordentliche Personalkosten im 
Zusammenhang mit der Wiederbeschaffung von abhanden 
gekommenen oder zerstörtem Bibliotheksgut sowie im 
Zusammenhang mit der Wiederherstellung beschädigten 
Bibliotheksgutes werden neben der Einarbeitungsgebühr 
analog der Tarifstelle 2.3 erhoben. 

 
1.5. Einarbeitungsgebühr für erfolglos angemahntes Bibliotheksgut, 

je Medium 10,00 € 
 
Im Einzelfall notwendige außerordentliche Personalkosten im 
Zusammenhang mit der Wiederbeschaffung von erfolglos 
angemahntem Bibliotheksgut werden neben der 
Einarbeitungsgebühr analog der Tarifstelle 2.3 erhoben. 

1.6. Bei der Benutzerin oder beim Benutzer abhanden gekommene 
Schlüssel oder Schließkarten für Schließfächer, beschädigte 
Schlösser, Schließzylinder oder Schließmechanismen, 
Bearbeitungsgebühr 20,00 € 

Die Kosten für Ausbau, Einbau und/oder Reparatur sowie 
notwendige Materialkosten werden zusätzlich berechnet und 
sind als Auslagen zu erstatten. 
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2. Besondere bibliothekarische und sammlungsspezifische 
Leistungen 
2.1. Nehmender Leihverkehr über Fernleihe 1,50 € 

2.2. Auskünfte 

Gebühren für notwendige Rechercheleistungen werden nach 
Tarifstelle 2.3 zusätzlich zu den nachfolgenden Tarifstellen 
erhoben. 

2.2.1. Erteilung von schriftlichen Auskünften in einfachen Fällen 5,00 € 

2.2.2. Erteilung von schriftlichen Auskünften in schwierigen oder 
komplexen Fällen 100,00 € 

2.3. Rechercheleistungen (Gebühr nach Zeitaufwand) 

Gebühren für die Mitteilung von Rechercheergebnissen 
werden nach Tarifstelle 2.2 zusätzlich zu den nachfolgenden 
Tarifstellen erhoben. 

2.3.1. Suchaufträge 22,50 € 

2.3.2. allgemeine Recherche 31,50 € 

2.3.3. bibliothekarische Recherche 31,50 € 

2.3.4. wissenschaftliche Recherche, bibliothekswissenschaftliche 
Recherche 41,00 € 

2.4. Ausfertigung von Zweitschriften (Gebühr nach Zeitaufwand) 

Zweitschriften können nur angefertigt werden, sofern das 
ursprüngliche Dokument in der Landesbibliothek vorhanden ist. 
Kosten für reprografische Leistungen werden nach Tarifstelle 3 
sowie Gebühren für erforderliche Rechercheleistungen nach 
Tarifstelle 2.3 zusätzlich erhoben. 

2.4.1. in einfachen Fällen 22,50 € 

2.4.2. in schwierigen oder komplexen Fällen 31,50 € 

3. Reprografische Leistungen 
3.1. Ausdrucke (je Blatt) 

3.1.1. am Computerarbeitsplatz 0,05 € 

3.1.2. Ausdruck am Reader-Printer (Selbstbedienung) 0,30 € 

3.1.3. Ausdruck am Reader-Printer (im Auftrag) 0,60 € 
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3.1.4. Ausdruck auf Fotopapier bis DIN A4 (im Auftrag) 7,00 € 

3.2. Kopien am Münzkopierer (soweit nicht Tarifstelle 3.3 oder 3.4.5 
einschlägig ist) 

Hier gilt der gesonderte Preisaushang am Gerät. 

 
3.3. Kopieraufträge (soweit nicht Tarifstelle 3.4.5 einschlägig ist) 

3.3.1. Bearbeitungsgebühr für Kopieraufträge 5,00 € 

3.3.2. DIN A4 (s/w), je Aufnahme 0,10 € 

3.3.3. DIN A4 (farbig), je Aufnahme 1,00 € 

3.3.4. DIN A3 (s/w), je Aufnahme 0,15 € 

3.3.5. DIN A3 (farbig), je Aufnahme 2,00 € 

3.4. Digitalisate 

Soweit nicht anders angegeben, werden die Digitalisate als 
Bilddatei im PDF-Format (Graustufen) mit einer Auflösung von 
200 dpi angefertigt. 

3.4.1. Graustufen-Digitalisat, bis 300 dpi, jpg-Format von 
Vorlagen bis DIN A3, je Aufnahme 1,00 € 

3.4.2. Farbdigitalisat von Vorlagen bis DIN A3 im TIFF-Format 
mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi, je Aufnahme  

3.4.2.1. Bereitstellungsgebühr bei vorhandenen Digitalisaten 5,00 € 

3.4.2.2. Neuanfertigung 8,00 € 

3.4.3. Farbdigitalisat von Vorlagen bis DIN A2 oder von Vorlagen 
bis DIN A3 am A2-Scanner im TIFF-Format mit einer 
Auflösung von bis zu 600 dpi, je Aufnahme 

3.4.3.1. Bereitstellungsgebühr bei vorhandenen Digitalisaten 5,00 € 

3.4.3.2. Neuanfertigung 10,00 € 

3.4.4. Fotografische Spezialscans, je Aufnahme  

3.4.4.1. Bereitstellungsgebühr bei vorhandenen Digitalisaten 5,00 € 

3.4.4.2. Neuanfertigung (Bearbeitungsgebühr zzgl. Auslagen) 5,00 € 

Die Neuanfertigung erfolgt durch einen externen 
Dienstleister. Die Aufwendungen werden zusätzlich 
berechnet und sind als Auslagen zu erstatten. Ein 
etwaig bestehendes öffentliches Interesse an der 
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Neuanfertigung eines fotographischen Spezialscans 
wird bei der Bemessung der zu erstattenden Auslagen 
im Einzelfall berücksichtigt. 

3.4.5. Scan oder Kopie von Autographen, Drucken und 
sonstigen Sonderbeständen von Vorlagen bis DIN A4, je 
Aufnahme  

3.4.5.1. Bereitstellungsgebühr bei vorhandenen Digitalisaten 0,50 € 

3.4.5.2. Neuanfertigung 1,00 € 

3.5. Dateierstellung am Reader-Printer (Selbstbedienung), je 
Aufnahme 0,20 € 

3.6. Dateierstellung am Reader-Printer (im Auftrag), je Aufnahme 0,50 € 

3.7. Bereitstellung von Dateien 

3.7.1. USB-Stick 5,00 € 

3.7.2. CD/DVD 1,00 € 

3.7.3. Übertragen von Scandateien, Digitalisaten oder sonstigen 
Dateien auf einen Datenträger, Versand von Scandateien, 
Digitalisaten oder sonstigen Dateien per E-Mail oder 
Bereitstellung über Datentransferdienste (Zeitaufwand je 
angefangene 5 Minuten) 3,75 € 

An sämtlichen Geräten der Landesbibliothek dürfen 
ausnahmslos nur Datenträger verwendet werden, die an 
der Information/Ausleihe erworben werden können. Die 
Nutzung mitgebrachter Datenträger sowie die mehrfache 
Nutzung erworbener Datenträger ist untersagt. 

3.8. Erteilung einer Nutzungsgenehmigung, je Aufnahme und 
Veröffentlichung 

3.8.1. nicht gewerblich 8,00 € 

3.8.2. gewerblich oder Fernseh- bzw. Internetnutzung 20,00 € 

4. Sonstige Bestimmungen 
4.1. Bearbeitungsgebühr bei einer verbotswidrigen Nutzung 

mitgebrachter Datenträger an Geräten der Landesbibliothek 
(Gebühr nach Zeitaufwand) 31,50 € 

Für den Fall einer verbotswidrigen Nutzung mitgebrachter 
Datenträger erfolgt ggf. die kostenpflichtige Beauftragung eines 
Dienstleisters zur Risikoanalyse und Einleitung notwendiger 
Maßnahmen. Die entstehenden Kosten werden zusätzlich 
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berechnet und sind als Auslagen zu erstatten. Ist ein Ersatz 
von Hardwarekomponenten notwendig, sind zusätzlich alle mit 
der Ersatzbeschaffung zusammenhängenden Kosten zu 
erstatten. 

4.2. Bearbeitungsgebühr bei einer unberechtigten Benutzung der 
Parkplätze der Landesbibliothek (Gebühr nach Zeitaufwand) 31,50 € 

Für den Fall eines mehrmaligen Verstoßes gegen die zulässige 
Benutzung der Parkplätze der Landesbibliothek behält sich die 
Landesbibliothek die kostenpflichtige Entfernung des 
Fahrzeuges vor. Die hierdurch entstehenden Kosten werden 
zusätzlich berechnet und sind als Auslagen zu erstatten. 

4.3. Bearbeitungsgebühr bei einer unberechtigten Nutzung 
reprographischer Leistungen ohne entsprechende 
Nutzungsgenehmigung, je Aufnahme und Veröffentlichung 
(Gebühr nach Zeitaufwand pro angefangene Viertelstunde) 20,50 € 

Die Gebühren für nachträgliche Nutzungsgenehmigungen 
werden in Höhe des Fünffachen der Tarifstelle 3.8 zusätzlich 
erhoben 

4.4. Aufnahme, Begutachtung, Dokumentation und Abwicklung von 
Beschädigungen an oder Verlusten von entliehenen 
Sammlungsobjekten oder Gegenständen der Landesbibliothek, 
soweit nicht Abschnitt 1 des Gebührentarifs einschlägig ist und 
sofern nicht in einem Leihvertrag eine spezielle Regelung 
getroffen worden ist (Gebühr nach Zeitaufwand) 41,00 € 
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Landesverordnung  
über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung, 
dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz und der Ausbilder-Eignungsverordnung  

(Berufsrechtzuständigkeitsverordnung - BRZVO) 
Vom 15. Januar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 200-0-45

Aufgrund
1. des § 28 Absatz 1 Satz 1 des Landesverwaltungs-

gesetzes, 
2. des § 7 Absatz 1, § 54 Absatz 1, § 73 Absatz 2 

und § 104 des Berufsbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I S. 920),

3. des § 124b Satz 1 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3074, ber. 2006 S. 2095), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403), 

4. des § 8 Absatz 4 des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2515), zuletzt geändert durch Artikel 114 des 
Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626),

verordnet die Landesregierung: 
Teil 1  

Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz 
und der Handwerksordnung

§ 1  
Landesausschuss für Berufsbildung

Zuständige oberste Landesbehörde nach § 82 Ab-
satz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes ist das für 
Arbeit zuständige Ministerium. 

§ 2  
Berufsbildungsausschuss

Zuständige Behörde nach § 77 Absatz 2 dritter Teil-
satz des Berufsbildungsgesetzes und § 43 Absatz 2 
Satz 2 der Handwerksordnung ist das Schleswig-
Holsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB). 
Die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen werden 
auf Vorschlag der oberen Schulaufsicht von der nach 
Satz 1 zuständigen Behörde berufen.

§ 3  
Entschädigungen

(1) Zuständige oberste Landesbehörde nach § 40 
Absatz 6 Satz 2 und § 77 Absatz 3 Satz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes sowie des § 34 Absatz 9 
Satz 2 der Handwerksordnung ist das Ministerium, 
welches die Aufsicht über die zuständige Stelle führt, 
bei welcher der Prüfungs- oder Berufsbildungsaus-
schuss errichtet wird. 
(2) Zuständige oberste Landesbehörde nach § 82 
Absatz 2 Satz 3 des Berufsbildungsgesetzes ist das 
für Arbeit zuständige Ministerium.

§ 4  
Eignungsfeststellung, Untersagung des Einstellens 

und Ausbildens sowie Überwachung
(1) Zuständige Behörde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 1, § 30 Absatz 6, § 32 Absatz 2 
Satz 2, § 33 Absatz 1 und 2, § 70 Absatz 1 des 

Berufsbildungsgesetzes und nach § 22b Absatz 5, 
§ 23 Absatz 2 Satz 2, § 24 Absatz 1 und 2 und 
§ 42v Absatz 1 der Handwerksordnung ist das für 
die im Sinne der vorgenannten Rechtsvorschriften 
jeweils fachlich zuständige Ministerium.
(2) Nach § 104 des Berufsbildungsgesetzes und 
§ 124b Satz 1 der Handwerksordnung werden die Zu-
ständigkeiten nach Absatz 1 auf die zuständigen Stel-
len nach § 71 des Berufsbildungsgesetzes übertragen. 

§ 5  
Berufsausbildung im öffentlichen Bereich

(1) Zuständige Stelle nach § 73 Absatz 2 des Be-
rufsbildungsgesetzes ist für den Bereich des Lan-
des, der Gemeinden, der Kreise, der Ämter und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts 
1. die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsi-

dent in den Fällen der §§ 47, 54 soweit nicht 
der Bereich der Lebensmittelüberwachung nach 
Nummer 3 betroffen ist, und § 59 des Berufsbil-
dungsgesetzes, 

2. die Präsidentin oder der Präsident des Schles-
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichtes für den 
Bereich der Justiz mit Ausnahme des § 47 des 
Berufsbildungsgesetzes,

3. das für Verbraucherschutz zuständige Ministerium 
in den Fällen der §§ 54 und 56 des Berufsbil-
dungsgesetzes für den Bereich der Lebensmittel-
überwachung,

4. der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung 
Nord für den Bereich der Sozialversicherung,

5. die Industrie- und Handelskammern für den Ausbil-
dungsberuf Kaufmann für Büromanagement und 
Kauffrau für Büromanagement mit Ausnahme der 
Ausbildungen mit der Kombination der Wahlqua-
lifikationen aus § 4 Absatz 3 Nummer 9 und 10 
der Büromanagementkaufleute-Ausbildungsver-
ordnung vom 11. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4125), 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
16. Juni 2014 (BGBl. I S. 791),

6. im Übrigen die Leiterin oder der Leiter der Verwal-
tungsakademie.

(2) In den Fällen der §§ 32, 33 Absatz 1 und 2 und 76 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 und 5 des Berufsbil-
dungsgesetzes sowie der §§ 23, 24 Absatz 1 und 2 
und 41a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 und 4 der Hand-
werksordnung ist zuständige Stelle 
1. der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-

Holstein für den Bereich der Sparkassen,
2. der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung 

Nord für den Bereich der Sozialversicherung,
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3. im Übrigen das fachlich zuständige Ministerium.
(3) Absatz 1 und 2 gelten auch für Ausbildungsbe-
rufe, in denen im Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach Aus-
bildungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausge-
bildet wird (§ 74 des Berufsbildungsgesetzes). 

§ 6  
Verordnungsermächtigungen

(1) Das für Arbeit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, Rechtsverordnungen über die Anrechnung 
beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungsdauer nach 
Maßgabe des § 7 Absatz 1 Satz 1 des Berufsbil-
dungsgesetzes zu erlassen.
(2) Die in § 54 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes enthaltene Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen über die Fortbildungsprüfungs-
regelungen wird auf die zuständigen Stellen nach § 5 
Absatz 1 und 2 übertragen. 

Teil 2  
Zuständigkeiten nach 

der Ausbilder- Eignungsverordnung
§ 7  

Ausbilder-Eignungsverordnung
Zuständige Stellen nach der Ausbilder-Eignungsver-
ordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88) sind 
für den Bereich des öffentlichen Dienstes: 
1. der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-

Holstein für den Bereich der Sparkassen,
2. der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung 

Nord für den Bereich der Sozialversicherung,
3. die Industrie- und Handelskammer im Falle des 

§ 5 Absatz 1 Nummer 5, 
4. die Leiterin oder der Leiter der Verwaltungsaka-

demie für die anderen Bereiche.
Teil 3 

Zuständigkeiten nach dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz 

§ 8  
Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland 

erworbenen Berufsqualifikationen

(1) Zuständige Stellen gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), zuletzt geändert 
durch Artikel 114 des Gesetzes vom 20. November 
2019 (BGBl. I S. 1626), sind für den Bereich des 
Landes, der Gemeinden, der Kreise, der Ämter und 
der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts: 

1. der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung 
Nord für den Bereich der Sozialversicherung,

2. die Präsidentin oder der Präsident des Schleswig-
Holsteinischen Oberlandesgerichtes für den Be-
reich der Justiz,

3. der Sparkassen- und Giroverbandes für Schles-
wig-Holstein für den Bereich der Sparkassen,

4. im Übrigen das fachlich zuständige Ministerium.

(2) Absatz 1 gilt auch für Ausbildungsberufe, in 
denen im Bereich der Kirchen und sonstigen Reli-
gionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder 
außerhalb des öffentlichen Dienstes nach Ausbil-
dungsordnungen des öffentlichen Dienstes ausge-
bildet wird (§ 74 des Berufsbildungsgesetzes). 

Teil 4  
Schlussbestimmungen

§ 9  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Berufsrechtzuständig-
keitsverordnung vom 3. Dezember 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 556)*), Zuständigkeiten und Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), außer 
Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 15. Januar 2021
 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  B e r n d  B u c h h o l z
 Ministerpräsident Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie
  und Tourismus

 C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s s e n K a r i n  P r i e n
 Minister  Ministerin
 für Justiz, Europa und Verbraucherschutz  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerin Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
 und Gleichstellung Natur und Digitalisierung

 M o n i k a  H e i n o l d D r.  H e i n e r  G a r g
 Finanzministerin  Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
  und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-360
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Landesverordnung 
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 15. Januar 2021
Aufgrund 

1. des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 185 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), und 

2. des § 26 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 
in der Fassung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 
ber. 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1653),

in Verbindung mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-
Zuständigkeitsverordnung vom 22. Januar 1988 
(GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 4. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 577), verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrigkei-
ten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung vom 14. 
September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 4. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 577), wird wie folgt geändert:

1. Die Gliederungsnummer 1.6.1 wird wie folgt ge-
ändert:

Das Wort „Bundesfernstraßen“ wird ersetzt durch 
das Wort „Bundesstraßen“.

2. Die Gliederungsnummer 1.6.1.1 wird wie folgt 
geändert:

Die Angabe „20. Februar 2003 (BGBl. I S. 286)“ wird 
ersetzt durch die Angabe „28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795),“

3. Nach der Gliederungsnummer 1.6.4.1 werden 
folgende neue Gliederungsnummern angefügt:

„1.6.5  Luftfahrt

1.6.5.1  § 58 des Luftverkehrsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1655),

1.6.5.2  § 18 des Luftsicherheitsgesetzes vom 
11. Januar 2005 (BGBl. I S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. April 2020 (BGBl. I S. 840),

1.6.6 Eisenbahnen

1.6.6.1 § 28 Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. 

S. 2378, 2396; ber. 1994 I S. 2439), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795),

1.6.6.2 § 19 Absatz 1 des Eisenbahngeset-
zes für das Land Schleswig-Holstein 
vom 27. Juni 1995 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 266), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 246),

1.6.6.3 § 17 des Gesetzes über Seilbahnen 
für den Personenverkehr vom 27. Mai 
2004 (GVOBl. Schl. H. S. 144), geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
6. März 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 136),

1.6.6.4 § 63 der Straßenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung vom 11. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2648), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 1. Oktober 2019 
(BGBl. I S. 1410), in Verbindung mit 
§ 61 Absatz 1 Nummer 4 des Personen-
beförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch 
Artikel 329 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328),

1.6.7  Berufskraftfahrerrecht

1.6.7.1 § 28 Absatz 2 Nummern 3, 4, 5, 6 und 
7 des Berufskraftfahrerqualifikationsge-
setzes vom  2020 (BGBl. I S.2575)“

4. Nach der Gliederungsnummer 2.1.20.3 wird fol-
gende neue Gliederungsnummer 2.1.20.4 ange-
fügt:

„2.1.20.4 § 28 Absatz 1 und Absatz 2 Num-
mern 1 und 2 des Berufskraftfah-
rerqualifikationsgesetzes vom 2020 
(BGBl. I S. 2575)“

5. Die Gliederungsnummer 2.1.31 wird wie folgt 
geändert:

Das Wort „Bundesfernstraßen“ wird ersetzt durch 
das Wort „Bundesstraßen“.

6. Die Gliederungsnummer 2.1.31.1 wird wie folgt 
geändert:

Die Angabe „§ 10 Absatz 1 Nummer 1 des Fern-
straßenbauprivatfinanzierungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2003 
(BGBl. I. S. 98)“ wird ersetzt durch die Angabe 
„§ 12 Absatz 1 des Fernstraßenbauprivatfinan-
zierungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 6. Januar 2006 (BGBl. I S. 49), 
zuletzt geändert durch Artikel 142 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626),“.

*) Ändert Zuständigkeitsverzeichnis i.d.F. vom 14. Sep-
tember 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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7. Die Gliederungsnummer 2.6.2 wird wie folgt ge-
ändert: 

Das Wort „Bundesfernstraßen“ wird ersetzt durch 
das Wort „Bundesstraßen“. 

8. Die Gliederungsnummer 2.6.2.1 wird wie folgt 
geändert: 

Nach der Angabe „des Bundesfernstraßengeset-
zes“ wird die Angabe „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1795),“ eingefügt.

9. Die Gliederungsnummer 2.7.1 wird wie folgt ge-
ändert:

Das Wort „Bundesfernstraßen“ wird ersetzt durch 
das Wort „Bundesstraßen“.

10.  Die Gliederungsnummer 2.7.1.1 wird wie folgt 
geändert:

Nach der Angabe „des Bundesfernstraßengeset-
zes“ wird die Angabe „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795),“ ein-
gefügt.

Artikel 2

Artikel 1 gilt nicht für bereits eingeleitete Verwarn- 
und Bußgeldverfahren. Diese werden durch die bei 
Verfahrenseinleitung zuständigen Verwaltungsbehör-
den fortgeführt.

Artikel 3

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Januar 2021

D r.  B e r n d  B u c h h o l z 
Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Verkündungen 
im Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 143 Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. November 2020 (GVOBl. S. 808) wird auf folgende im Nachrichtenblatt 
Schule des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. MBWK. 
Schl.-H.) verkündeten Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung Verkündet im NBl.
 MBWK. Schl.-H.  Tag des
 Nummer Seite In-Kraft-Tretens

Landesverordnung über die Gestaltung der 
Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gym- 
nasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) 11/12/2020 388 1. August 2021
Vom 23. Oktober 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-243

Landesverordnung zur Änderung der Landes- 
verordnung über die Gestaltung der Oberstufe und 
der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemein- 
schaftsschulen (OAPVO) 11/12/2020 476 15. Dezember 2020
Vom 8. Dezember 2020
Ändert LVO vom GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-231
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.

Verkündungen 
im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 95 Absatz 1 Hochschulgesetz wird auf folgende im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. HS MBWK Schl.-H.) verkündeten 
Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung Verkündet im NBl.
 MBWK. Schl.-H.  Tag des
 Nummer Seite In-Kraft-Tretens

Landesverordnung zur Änderung der 
Stipendiumsverordnung 7/2020 60 1. Januar 2021
Vom 9. Dezember 2020
Ändert LVO vom 14. Dezember 2009, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-11

Landesverordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen für Studiengänge an den 
staatlichen Hochschulen des Landes Schleswig- 
Holstein für das Sommersemester 2021 
(ZZVO Sommersemester 2021) 7/2020 61 18. Dezember 2020
Vom 9. Dezember 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-30

Landesverordnung zur Änderung der 
Hochschulzulassungsverordnung und zur 
Aufhebung der VergabeVO Stiftung 7/2020 70 18. Dezember 2020
Vom 9. Dezember 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-28-5
Artikel 1 ändert LVO vom 4. Dezember 2019, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-28-4
Artikel 2 Aufhebung GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 221-26-2


